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Ein Jahr ist vergangen, und die Welt 
ist eine andere. 2021 fragten wir 
uns, ob wir jemals aus der Covid-
19-Krise herauskommen würden. 
Heute fragen wir uns, wie Krieg den 
europäischen Kontinent so bru-
tal treffen konnte. Ich bin mir der 
menschlichen Tragödie bewusst, 
die das Leben vieler Menschen in 
ganz Europa betrifft, und vor die-
sem Hintergrund stelle ich den Jah-
resbericht des SRB für 2021 vor.

Die Arbeit des SRB zur Förderung der 
Finanzstabilität in Europa ohne den 
Einsatz öffentlicher Gelder wurde 
im Jahr 2021 zügig fortgesetzt. Bis-
her scheinen die Banken die Pan-
demie einigermaßen gut überstan-
den zu haben. Trotzdem wird der 
SRB seine genaue Überwachung in 
Zusammenarbeit mit dem Einheitli-
chen Aufsichtsmechanismus fortset-
zen. Die Auswirkungen der aktuellen 
geopolitischen Spannungen und des 
Krieges in der Ukraine auf die Finanz-
institute können noch nicht vollstän-
dig abgeschätzt werden. Während 

die Erstrundeneffekte überschaubar 
zu sein scheinen, haben die breiteren 
Auswirkungen auf die Wirtschaft ins-
gesamt und damit auch auf die Ban-
kenbranche erst begonnen, sich zu 
entfalten. Ein Beispiel dafür ist der 
Fall der Sberbank, wo der SRB Ent-
scheidungen treffen musste, die zu 
einem klassischen „Ansturm“ auf 
eine Bank führten. Der Abwicklungs-
rahmen wurde getestet und er funk-
tionierte, auch wenn es immer Spiel-
raum für Verbesserungen gibt.

Im Jahr 2021 wuchs der einheitliche 
Abwicklungsfonds auf 52 Mrd. EUR 
und wird im Jahr 2022 aufgrund des 
deutlichen Anstiegs der gedeckten 
Einlagen noch einmal erheblich stei-
gen. Die gemeinsame Letztsicherung 
wurde von den Ländern der Banken-
union Ende 2020 grundsätzlich ver-
einbart und wird hoffentlich im Laufe 
des Jahres 2022 in Kraft treten. Dies 
wird den Märkten zusätzliche Gewiss-
heit geben, dass der SRB selbst einen 
umfangreichen Abwicklungsfall bear-
beiten kann.

Vorwort
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2021 hat der SRB auch die BRRD2 
umgesetzt und wir haben eine Reihe 
von Richtlinien und Leitfäden veröf-
fentlicht, die der Branche Transpa-
renz bieten und bestehende Abwick-
lungspläne verfeinern sollen. Der 
Abwicklungsplanungszyklus 2021 
wurde genau überwacht, um sicher-
zustellen, dass die Pläne bei Bedarf 
einsatzbereit sind, und der SRB orga-
nisierte und trug zu verschiedenen 
Probeläufen bei, um die Abwicklungs-
bereitschaft zu testen.

Die Arbeit an Abwicklungsfähigkeits-
bewertungen und der Entwicklung 
einer Heatmap wurde 2021 fortge-
setzt und wir hoffen, die erste jähr-
liche Heatmap später im Jahr 2022 
veröffentlichen zu können. Diese 
Heatmap zeigt aggregierte Informa-
tionen über SRB-Banken, sodass die 
Bereiche, die Banken insgesamt vor 
die größten Herausforderungen stel-
len, leicht zu erkennen sind. Darüber 
hinaus sollte sie den Banken einen 
Anreiz bieten, ihre Abwicklungsfä-
higkeit zu verbessern und mögli-
cherweise damit zu beginnen, über 
ihre Selbsteinschätzung zu berich-
ten – eine gängige Praxis in anderen 
Rechtsräumen.

Im Jahr 2021 hat der SRB angesichts 
seines sensiblen Mandats auch die 
Informations-, Kommunikations- 
und Technologieinstrumente (IKT) 
erheblich verbessert, um Verfahren 
zu rationalisieren und nicht zuletzt 
die Cybersicherheit zu erhöhen. Der 
Zugriff auf die neuesten Informatio-
nen über die Aktivitäten einer Bank 
ist in Zeiten eines Krisenfalls von ent-
scheidender Bedeutung, und in einer 
Finanzwelt, die zunehmend auf digi-
tale Infrastrukturen angewiesen ist, 
ist es wichtig, diese Kommunikati-
onskanäle so weit wie möglich zu 
schützen.

Im weiteren Kontext fehlt der Ban-
kenunion immer noch die dritte 
Säule – ein gemeinsames Einla-
gensicherungssystem für Europa. 
Die Bankenaufsicht hat seit der 
Finanzkrise 2007/08 und der 

anschließenden Staatsschulden-
krise einen langen Weg zurückge-
legt. Dies stellte nicht zuletzt sicher, 
dass Banken während der Pandemie 
eine wichtige Rolle bei der Unterstüt-
zung der Wirtschaft spielen konnten. 
Angesichts der aktuellen Herausfor-
derungen, die der Krieg in der Ukra-
ine mit sich bringt, und seiner sich 
noch ergebenden Auswirkungen auf 
die Gesamtwirtschaft möchte ich 
die EU-Gesetzgeber dringend bitten, 
damit fortzufahren, die Arbeit an der 
Vollendung der Bankenunion abzu-
schließen. Der SRB ist bereit, auf jede 
erdenkliche Weise zu helfen. Bisher 
haben wir in unseren Abwicklungsfäl-
len bewiesen, dass der Rahmen sei-
nen Zweck erfüllt. Ich bin zuversicht-
lich, dass die Überprüfung des Rah-
mens für das Krisenmanagement 
und die Einlagensicherung sowie die 
Überprüfung der Bankenmitteilung 
der Kommission von 2013 zu Verbes-
serungen des Rahmens führen wer-
den. Der SRB fordert weiterhin die 
gezielte Harmonisierung der admi-
nistrativen Liquidationsverfahren 
für Banken parallel zur schrittweisen 
Vergemeinschaftung von DGS-Fonds 
und einer Zentralisierung der Gover-
nance, um einen konsistenten und 
reibungslosen Ausstieg ausfallender 
Banken vom Markt zu ermöglichen.

Der SRB arbeitet in all diesen Fragen 
weiterhin eng mit der Europäischen 
Kommission, dem Rat der Euro-
päischen Union und dem Europäi-
schen Parlament zusammen. Zusätz-
lich wird der SRB seinen Dialog mit 
den Ländern außerhalb der Banken-
union – sowohl in Europa als auch 
international – fortführen. Das Ziel 
der Förderung der Finanzstabilität ist 
ein globales Ziel. Zu diesem Zweck 
wird der SRB mit Behörden aus Län-
dern der Europäischen Union und 
Drittländern, darunter die Vereinig-
ten Staaten und das Vereinigte König-
reich, weiterhin Probeläufe und fach-
lichen Austauschmaßnahmen durch-
führen. Die Förderung vertrauensvol-
ler Beziehungen zu unseren Partnern 
spielt eine bedeutende Rolle bei 
einem erfolgreichen Umgang mit 
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einer Bankenabwicklung, wie im Fall 
Sberbank gezeigt wurde.

Im Jahr 2022 werden wir unsere 
„Abwicklungsreise“ fortsetzen, um 
die vollständige Abwicklungsfähig-
keit der Banken in unserem Zustän-
digkeitsbereich bis Ende 2023 sicher-
zustellen. In diesem Zusammen-
hang werden wir der Operationali-
sierung der sogenannten singulären 
Abwicklungsstrategie Vorrang ein-
räumen, um sicherzustellen, dass 
grenzüberschreitend Kapital nach-
geschaltet und Verluste vorgeschal-
tet werden können. Arbeiten an der 
Trennbarkeit von Vermögenswerten 
und Verbindlichkeiten und Manage-
ment-Informationssystemen, um 
etwaige „Übertragungsstrategien“ zu 
operationalisieren.

Abschließend möchte ich diese Gele-
genheit nutzen, dem gesamten SRB-
Personal und den Mitgliedern des 
Ausschusses, sowie unseren Part-
nern auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene für ihre 
fortwährende harte Arbeit, ihr Enga-
gement und die hervorragende 
Zusammenarbeit zu danken. Wir alle 
können stolz auf die Arbeit sein, die 
seit dem großen Finanzcrash geleis-
tet wurde, um die Finanzstabilität zu 
gewährleisten, aber jetzt müssen wir 
den Rahmen für die Finanzstabilität 
in Europa stützen, damit der Steu-
erzahler keine Privatbanken retten 
muss und die europäischen Einleger 
sich beruhigt ausruhen können, dass 
ihre Ersparnisse durch die Macht 
eines EU-weiten Einlagensicherungs-
systems geschützt sind.
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Abkürzungsverzeichnis

BCBS Basler Ausschuss für Bankenaufsicht

BRRD Richtlinie über die Sanierung und 
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CRD Eigenkapitalrichtlinie
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DCG Data Certification Gateway
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EDIS Europäisches 
Einlagenversicherungssystem

EfB Erwartungen an die Banken

EIOPA Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebli-
che Altersversorgung

ESM Europäischer Stabilitätsmechanismus

ESMA Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde

ESRB Europäischer Ausschuss für 
Systemrisiken

EU Europäische Union

EuRH Europäischer Rechnungshof

EZB Europäische Zentralbank

FMI Finanzmarktinfrastruktur

FSB Rat für Finanzmarktstabilität
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HR Personal

IADI Internationaler Verband der 
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ICSD Internationale Zentralverwahrer
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IKT Informations- und 
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IOSCO Internationale Organisation der 
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IRT Internes Abwicklungsteam

ITS Technischer Durchführungsstandard

Kommission Europäische Kommission

LFA Kreditrahmenvereinbarung

LSI Weniger bedeutendes Institut

MIS Managementinformationssystem

MREL Mindestanforderungen an Eigen-
mittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten

NCA Zuständige nationale Behörde

NCWO Kein Gläubiger wird schlechter gestellt 
(No creditor worse off)

NRA Nationale Abwicklungsbehörde

Parlament Europäisches Parlament

PIA Bewertung des öffentlichen Interesses

R4C Ready for Crisis

Rat Rat der Europäischen Union

RDF Reference Data Factory 
(Referenzdatendienst)

RPC Abwicklungsplanungszyklus

RTS Technischer Regulierungsstandard

SFD Richtlinie über die Wirksamkeit von 
Abrechnungen

SRB Einheitlicher Abwicklungsausschuss

SRF Einheitlicher Abwicklungsfonds

SRM Einheitlicher Abwicklungsmechanismus

SRMV Verordnung über einen einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus

SSM Einheitlicher Aufsichtsmechanismus

TLAC Gesamt-Verlustabsorptionsfähigkeit

TLOF Gesamte Verbindlichkeiten und 
Eigenmittel

TREA Gesamtrisikobetrag
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Zusammenfassung

Im Jahr 2021 wirkte sich die durch das zweite Jahr der Covid-19-Pandemie ver-
ursachte Unsicherheit noch auf den Finanzsektor aus. Die 2020 eingeführten 
Maßnahmen zur Unterstützung der Branche bei der Bewältigung der Krise 
erwiesen sich als wirksam. Die Marktbedingungen führten zu einem Anstieg 
der gedeckten Einlagen und ermöglichten es den Banken, ihren Bestand an 
berücksichtigungsfähigen Ressourcen aufzubauen, um ihre Mindestanforde-
rungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) 
zu erfüllen. Dennoch hat der Einheitliche Abwicklungsausschuss (SRB) während 
des gesamten Jahres 2021 bedeutende und weniger bedeutende Institute (LSI) 
genau überwacht.

Im Laufe des Jahres machte der SRB stetige Fortschritte bei der Erzielung 
von Ergebnissen in seinen fünf vorrangigen Arbeitsbereichen (unten fett 
dargestellt).

Im Hinblick auf die Stärkung der Abwicklungsfähigkeit von SRB-Banken und 
LSI hat der SRB den ersten 12-monatigen Abwicklungsplanungszyklus (RPC) 
abgeschlossen und einen zweiten begonnen, der im ersten Quartal 2022 abge-
schlossen sein wird und alle Banken im Zuständigkeitsbereich des SRB umfas-
sen wird Der SRB verstärkte seine Tätigkeiten in zwei Bereichen, die für die 
Stärkung der Abwicklungsfähigkeit von Banken wesentlich sind, nämlich MREL-
Aufbau und Abwicklungsfähigkeitsbewertungen. Im Laufe des Jahres 2021 ver-
öffentlichte der SRB regelmäßig das MREL-Dashboard, das die Fortschritte 
im Hinblick auf die MREL-Ziele aufzeigt. Der SRB genehmigte seine Strategie 
zu Abwicklungsfähigkeitsbewertungen im zweiten Quartal 2021 und wandte 
sie auf alle Banken im Zuständigkeitsbereich des SRB an, für die die Strate-
gie die Abwicklung im Abwicklungsplanungszyklus 2021 ist. Parallel dazu führte 
der SRB eine interne Qualitätssicherung der Bankenabwicklungspläne unter 
Berücksichtigung der neuen Strategien durch, die mit dem RPC 2021 in Kraft 
traten, und bewertete alle Pläne für den Zyklus, um sicherzustellen, dass diese 
für den Einsatz im Falle einer Krise bereit wären. Ergänzend zum Vorstehenden 
führte der SRB in Zusammenarbeit mit den nationalen Regulierungsbehörden 
auch 13 Missionen (sogenannte tiefgehende Untersuchungen „Deep Dives“) zu 
verschiedenen Themen bei Banken durch.

Im Jahr 2021 erreichte die Zahl der von Abwicklungsplänen abgedeckten LSI 
93 % der Gesamtzahl, und die LSI-Aufsichtsfunktion des SRB hat sich in Bezug 
auf Datenkapazität und -verwaltung erheblich verbessert. Dadurch war es mög-
lich, das ganze Jahr über eine regelmäßige Überwachung der LSI durchzuführen.

Der SRB machte auch solide Fortschritte bei der Erreichung seiner zweiten Pri-
orität, der Förderung eines robusten Abwicklungsrahmens. Im Laufe des 
Jahres 2021 veröffentlichte der SRB wie geplant die relevanten Strategien für 
den RPC 2021, wobei es sich um Leitlinien zu allen folgenden Themen han-
delte: Liquidität im Abwicklungsfall, Aktualisierungen bei MREL, Bewertung des 
öffentlichen Interesses (PIA), Trennbarkeit und Managementinformationssys-
teme (MIS) für die Bewertung. Parallel dazu veröffentlichte der SRB auch Leit-
linien in anderen Bereichen zur Vervollständigung des Abwicklungsrahmens, 
wie beispielsweise die Betriebskontinuität im Abwicklungsfall und die solvente 
Abwicklung von Handelstätigkeiten. Während des gesamten Jahres 2021 war 



Einheitlicher Abwicklungsausschuss I Jahresbericht 202110

der SRB aktiv an der Verbreitung dieser Strategien und Leitlinien beteiligt und 
organisierte Veranstaltungen mit der Branche, der Wissenschaft und verschie-
denen internationalen Institutionen und Behörden im Abwicklungsbereich.

Im Laufe des Jahres 2021 arbeitete der SRB eng mit dem Europäischen Parla-
ment (Parlament), dem Rat der Europäischen Union (Rat), der Europäischen 
Kommission (Kommission), der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Euro-
päischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zusammen, um einen Beitrag zum 
Fortschritt relevanter regulatorischer und politischer Themen zu leisten. Dazu 
gehörten die gemeinsame Letztsicherung, der Legislativvorschlag zur Überar-
beitung der Rahmen für das Krisenmanagement im Bankensektor und für die 
Einlagensicherung (CMDI), der Sanierungs- und Abwicklungsrahmen für zen-
trale Gegenparteien (CCP), der Rechtsakt über die digitale Betriebsstabilität 
(DORA) und andere. Im Laufe des Jahres leistete der SRB auch erhebliche Bei-
träge zur Arbeit der EBA und des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken 
(ESRB) und nahm die Zusammenarbeit mit der Europäischen Aufsichtsbehörde 
für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) auf.

In Bezug auf Zusammenarbeit und internationale Beziehungen unterzeich-
nete der SRB die zehnte bilaterale Kooperationsvereinbarung, die die meisten 
Rechtsräume umfasst, in denen Einrichtungen der Bankenunion vertreten sind, 
und schloss den Beitritt zu institutsspezifischen Kooperationsvereinbarungen 
für Krisenmanagementgruppen (CMG) ab. Der SRB setzte seine Zusammenar-
beit mit Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU), insbesondere mit 
den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich, fort, wandte sich an 
andere Länder, um einen Austausch auf technischer Ebene einzurichten, und 
leistete wichtige Beiträge zu den verschiedenen Arbeitsbereichen des Rats für 
Finanzmarktstabilität (FSB).

Im Jahr 2021 erzielte der SRB Ergebnisse bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Krisenmanagements. Es gab keine Abwicklungsfälle im Jahr 2021, 
aber der SRB bereitete sich auf die Vorsorgeprozesse vor, indem er das Krisen-
management-Handbuch aktualisierte, um andere Abwicklungsinstrumente als 
Bail-in aufzunehmen, und indem er das Informations- und Kommunikations-
technologie-Instrument (IKT) „Ready for Crisis“ (R4C), das das Krisenmanage-
ment unterstützt, stärkte. Der SRB führte auch einen vollständigen technischen 
Probelauf durch und nahm an Probeläufen anderer Akteure teil.

Darüber hinaus hat der SRB einige Etappenziele in Bezug auf die Operatio-
nalisierung des Einheitlichen Abwicklungsfonds (SRF) erreicht, nämlich 
den Abschluss der internen Arbeiten zur Vorbereitung des Inkrafttretens der 
gemeinsamen Letztsicherung im Jahr 2022. Parallel dazu zog der SRB Bei-
träge für den SRF ein und erhöhte finanzielle Ausstattung des SRF auf rund 
52 Mrd. EUR. Dank des Grads der Vergemeinschaftung stehen in jedem Mit-
gliedstaat durchschnittlich 44,6 Mrd. EUR für Abwicklungsfälle zur Verfügung. 
Der SRB verwaltete auch das ganze Jahr über die Finanzanlagen des SRF.

Der letzte Schwerpunktbereich für den SRB ist die Konsolidierung des SRB als 
Organisation1, die trotz der Auswirkungen von Covid-19 im Jahr 2021 fortge-
setzt wurde. Änderungen an den operativen Tätigkeiten wirkten sich auf die 
Ausführung des Haushaltsplans aus, und das Jahr war für das Management des 
Personals (HR) mit einer hohen Fluktuationsrate sowie der Umsetzung von Son-
dermaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 besonders herausfordernd. 

1 Die ersten vier Prioritätsbereiche werden in Teil I dieses Dokuments aufgeführt, während 
die fünfte Priorität in Teil II aufgeführt wird.
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Nichtsdestotrotz wurden verschiedene Lern- und Entwicklungsinitiativen 
erfolgreich umgesetzt und der SRB hat eine Personalstrategie entwickelt, die 
in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll. Im Berichtsjahr wurde auch 
eine aktualisierte IKT-Strategie gebilligt, die darauf abzielt, Wirtschaftlichkeit 
bei internen Abläufen zu schaffen. In Bezug auf die internen Kontrollen wur-
den verschiedene Governance- und interne Kontrollfunktionen, wie geplant, 
ausgebaut.

Der Juristische Dienst des SRB vertrat die Organisation in über 279 Rechtsstrei-
tigkeiten sowie im Beschwerdeausschuss.

Das ganze Jahr über kommunizierte der SRB proaktiv, führte eine neue visuelle 
Identität ein, erreichte ein breites Publikum und erhöhte seine Präsenz in den 
sozialen Medien. Dadurch wurde die Verbreitung von Richtlinien, Leitlinien und 
Standpunkten zu verschiedenen abwicklungsbezogenen Themen erleichtert. 
Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms wurden vier große Konferenzen 
organisiert, darunter eine Jahreskonferenz, die fast 4 500 Teilnehmer anlockte. 
SRB-Direktoren sprachen auch bei fast 100 Veranstaltungen.
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Erfolge im Jahr 2021I
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1.1. Das Jahr im 
Überblick

2 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.srb.europa.eu/en/content/
expectations-banks

2021 war das zweite Jahr der Covid-
19-Pandemie, die das ganze Jahr über 
für Unsicherheit, auch im Finanzsek-
tor, sorgte Während das Risiko einer 
Zunahme notleidender Kredite eine 
genaue Überwachung bedeutender und 
LSI erforderte, zeigten die im Jahr 2020 
eingeführten Maßnahmen zur Einräu-
mung von Flexibilität und zur Unter-
stützung der Branche bei der Bewälti-
gung der Pandemie auch im Jahr 2021 
ihre Wirksamkeit. Trotz der Ungewiss-
heit stiegen die gedeckten Einlagen im 
Jahr 2021 erheblich, und durch die nied-
rigen Fremdkapitalkosten konnten die 
Banken ihren Bestand an berücksichti-
gungsfähigen Ressourcen erhöhen, um 
ihre MREL zu erfüllen.

Viele Arbeitsbereiche haben sich im 
Laufe des Jahres stetig weiterentwi-
ckelt und sich an die „neue Normalität“ 
angepasst. In diesem Zusammenhang 
konzentrierte sich der SRB darauf, sein 
Mandat zu erfüllen, die Abwicklungsfä-
higkeit von Banken zu verbessern, den 
Abwicklungsrahmen zu vervollstän-
digen und die regulatorischen Refor-
men anzuwenden. Der SRB beobach-
tete weiterhin wachsam die Fortschritte 
der Banken in Richtung Abwicklungs-
fähigkeit, um mit den Einführungster-
minen der SRB-Erwartungen an Ban-
ken (EfB)2 im Einklang zu bleiben, war 
jedoch bereit, alternative Termine aus-
zuhandeln, falls die außergewöhnlichen 
Umstände dies erforderten. Ungeachtet 
des immer noch komplexen Kontexts 
von 2021 hat der SRB im Laufe des Jah-
res einige wichtige Etappenziele erreicht 
und Fortschritte bei seinen Zielen 
gemacht. Das Jahr begann mit der Ver-
öffentlichung der wichtigsten Strategien 
für den RPC 2021, der an das Banken-
paket angepasst wurde. Der RPC 2021 
wurde umgesetzt, um sicherzustellen, 
dass die Pläne bei Bedarf einsatzbereit 

sind, und der SRB organisierte und trug 
zu verschiedenen Probeläufen bei, um 
die Abwicklungsbereitschaft zu testen. 
Parallel dazu veröffentlichte der SRB 
mehrere Strategien und Leitlinien zur 
Vervollständigung des Abwicklungsrah-
mens, verbesserte seine datengestütz-
ten Analyseinstrumente für die Abwick-
lungsplanung, erzielte Fortschritte bei 
der verbesserten Qualitätskontrolle 
von Abwicklungsplänen und trug zu 
den Debatten über Herkunftsland-/Auf-
nahmelandthemen und die Umstände 
mittelgroßer Banken im Abwicklungs-
fall bei. Im Laufe des Jahres 2021 unter-
nahm der SRB angesichts seines sen-
siblen Mandats zusätzliche Anstrengun-
gen zur Entwicklung und Verbesserung 
von IKT-Instrumenten, um Prozesse zu 
rationalisieren und die Cybersicherheit 
zu erhöhen. Im Laufe des Jahres berei-
tete der SRB auch die Umsetzung der 
gemeinsamen Letztsicherung vor, der 
die verfügbaren Mittel für Abwicklungs-
fälle ab 2022 hoffentlich verdoppeln 
wird.

Interinstitutionelle und internatio-
nale Treffen wurden 2021 mit größe-
rer Regelmäßigkeit wieder aufgenom-
men, wodurch die Beziehungen verbes-
sert wurden. Dem SRB wurde dadurch 
ermöglicht, wichtige Beiträge zu laufen-
den Regulierungsangelegenheiten zu 
leisten, die für sein Mandat sowie für 
internationale Abwicklungsstandards 
von entscheidender Bedeutung sind. 
Die Debatte über einige strategische 
regulatorische Angelegenheiten, die 
das Mandat des SRB betreffen, wurde 
2021 wieder aufgenommen, und es 
wird erwartet, dass die Dynamik 2022 
anhält.

In den folgenden Abschnitten werden 
die Einzelheiten dieser Erfolge erläutert.

https://www.srb.europa.eu/en/content/expectations-banks
https://www.srb.europa.eu/en/content/expectations-banks
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Abbildung 1: SRB-Etappenziele

SRB-Etappenziele
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der Europäischen Bankenunion, der derzeit die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets sowie 
Bulgarien und Kroatien angehören. Zusammen mit den nationalen Abwicklungsbehörden bildet er 
den Einheitlichen Abwicklungsmechanismus (Single Resolution Mechanism, SRM). Sein Auftrag besteht 
darin, für eine ordnungsgemäße Abwicklung ausfallender Banken und den Schutz der Steuerzahler mit 
Blick auf staatliche Rettungsmaßnahmen zu sorgen sowie die Finanzmarktstabilität zu fördern. 

Erste Kreditrahmen
vereinbarungen (LFA) mit 
Ländern der Bankenunion 

unterzeichnet

Erster Abwicklungsfall – der 
SRMMechanismus wird 

ohne Verwendung von SRF 
oder öffentlichen Mitteln 

verwendet

Der SRB erstellt Leitlinien 
zum Datenbericht über 

Verbindlichkeiten, zu kritischen 
Funktionen und zur Bewertung 
des öffentlichen Interesses als 

wichtigste Strategien

Der SRB trifft erste 
Nichtabwicklungs

entscheidungen

Erster 
Branchendialog 

durchgeführt

Der SRB legt erste MREL
Anforderungen fest

Der SRB unterzeichnet 
Kooperationsverein

barungen mit den 
Abwicklungsbehörden 

von Kanada und den USA

Vereinbarung über die 
baldige Einführung 
der gemeinsamen 

Letztsicherung

Bulgarien und Kroatien 
treten dem SRM bei

Der SRB unterzeichnet 
Kooperationsabkommen 

mit der Schweiz

Erste Anwendung 
des 12monatigen 

RPCZyklus

Erster SRBBlogDer SRB veröffentlicht 
BrexitPositionspapier

Der SRB unterzeichnet 
Kooperationsverein barungen 

mit den Abwicklungs
behörden von Japan und 

der Bank of England

Vereinbarung mit 
der Europäischen Kommission 

über Zusammenarbeit 
und Information saustausch

Der SRB veröffentlicht 
zwei wichtige Strategien 
zur Bankenabwicklung: 

Erwartungen an Banken und 
Bewertungsrahmen

Kooperationsvereinbarungen 
mit Abwicklungsbehörden von 
Brasilien, Serbien, Mexiko und 

Albanien unterzeichnet

Der SRB schafft einen Rahmen 
für die Zusammenarbeit 

mit den nationalen 
Abwicklungsbehörden innerhalb 

des SRM

Erste Anlagestrategie 
für den einheitlichen 

Abwicklungsfonds (SRF) 
angenommen

Richtlinie über die Sanierung 
und Abwicklung von 

Kreditinstituten (BRRD) 
angenommen

Erste SRBKonferenz findet 
statt

Der SRB übernimmt 
seine volle Abwicklungs 

befugnis

Der SRB beginnt die Zusammenarbeit 
und den Informationsaustausch mit der 

Europäischen Zentralbank. Vereinbarung 
mit dem Europäischen Parlament über 

Rechenschaftspflicht und Aufsicht

Der SRB nimmt 
die Tätigkeit auf

Der SRB veröffentlicht die 
MRELStrategie im Rahmen 
des Bankenpakets und des 
ersten MRELDashboards

Der SRB veröffentlicht 
die Broschüre 

zum Abwicklungs 
 planungs  zyklus 2021

Neue visuelle Identität 
und Website

Von Abwicklungsplänen 
abgedeckte LSI erreichen 

93 %

MRELDashboard 
erstmals veröffentlicht

201620152014

2017

2018 2019 20202020

2021

1.2. Fortschritte bei 
den programmatischen 
Prioritäten des SRB
Der SRB ist die zentrale Abwick-
lungsbehörde innerhalb der Banken-
union. Zusammen mit den nationalen 
Abwicklungsbehörden aus den teil-
nehmenden Mitgliedstaaten bildet 
er den Einheitlichen Abwicklungsme-
chanismus (SRM). Der SRB arbeitet 
eng mit den nationalen Abwicklungs-
behörden, der Kommission, der EZB, 
der Europäischen Bankenaufsichts-
behörde und den zuständigen nati-
onalen Behörden (NCA) zusammen. 
Die Aufgabe des SRB ist die Gewähr-
leistung der ordnungsgemäßen 
Abwicklung von insolvenzbedroh-
ten Finanzinstituten mit möglichst 

geringer Beeinträchtigung der Real-
wirtschaft, des Finanzsystems und 
der öffentlichen Finanzen der teilneh-
menden Mitgliedstaaten und anderer 
Länder.

Der SRB wurde durch die Verord-
nung (EU) Nr. 806/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
15. Juli 2014 zur Festlegung einheitli-
cher Vorschriften und eines einheit-
lichen Verfahrens für die Abwicklung 
von Kreditinstituten und bestimm-
ten Wertpapierfirmen im Rahmen 
eines einheitlichen Abwicklungsme-
chanismus und eines einheitlichen 



Einheitlicher Abwicklungsausschuss I Jahresbericht 202116

Abwicklungsfonds (SRM-Verord-
nung)3 eingerichtet. Die Organisation 
nahm am 1. Januar 2015 ihre Tätigkeit 
als unabhängige Agentur der Europäi-
schen Union auf und übernahm am 
1. Januar 2016 ihr volles gesetzliches 
Mandat für die Abwicklungsplanung 
und Annahme aller Entscheidungen 
im Zusammenhang mit der Abwick-
lung. Die SRM-Verordnung legt einen 
inhaltlichen und soliden Rahmen für 
die Rechenschaft über die Tätigkeit 
des SRB gegenüber dem Parlament, 
dem Rat und der Kommission fest.

Das Mandat des SRB ist proaktiv: 
Anstatt auf das Auftreten von Abwick-
lungssituationen zu warten, konzen-
triert sich der SRB auf die Abwick-
lungsplanung und die Verbesserung 
der Abwicklungsfähigkeit. Wenn eine 
Bank, die in den Zuständigkeitsbe-
reich des SRB fällt, ausfällt oder aus-
zufallen droht und die Abwicklungs-
kriterien erfüllt, führt der SRB die 
Abwicklung über einen so genannten 
„Abwicklungsplan“ durch. Darüber 
hinaus verwaltet der SRB den von der 
Branche finanzierten einheitlichen 
Abwicklungsfonds (SRF), der geschaf-
fen wurde, um ergänzende Finanzmit-
tel bereitzustellen, die unter strengen 
Bedingungen eine wirksame Umset-
zung der Abwicklungspläne gewähr-
leisten sollen. Zudem überwacht der 
SRB das einheitliche Funktionieren 
des SRM insgesamt.

Der SRB strebt danach, eine ver-
trauenswürdige und angesehene 

3 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=celex%3A32014R0806

Abwicklungsbehörde mit einer star-
ken Abwicklungskapazität im ein-
heitlichen Abwicklungsmechanismus 
(SRM) zu werden und schnell und 
in angemessener, konsistenter und 
verhältnismäßiger Weise ein wirksa-
mes Abwicklungskonzept für Banken 
innerhalb der am SRM teilnehmen-
den Rechtsräume zu schaffen und 
durchzusetzen, sodass künftige Ret-
tungsaktionen vermieden werden. 
Der SRB will ein Kompetenzzentrum 
für Bankenabwicklungen in der Ban-
kenunion und darüber hinaus sein.

Der SRB bemüht sich um Transpa-
renz und legt Rechenschaft über die 
Umsetzung der SRM-Verordnung 
ab, indem er regelmäßig an öffent-
lichen Anhörungen des Parlaments 
bzw. seine Vorsitzende auf Ad-hoc-
Basis zwecks Meinungsaustauschs 
an Sitzungen des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung (ECON) 
des Europäischen Parlaments teil-
nimmt. Der Rat kann auf Antrag auch 
den Vorsitzenden anhören. Im Laufe 
des Jahres 2021 erschien die Vorsit-
zende des SRB bei drei Anhörungen 
des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung, um sich mit Mitgliedern 
des Europäischen Parlaments über 
die Fortschritte bei der Umsetzung 
der SRM-Verordnung auszutauschen 
und die Höhepunkte des Jahresbe-
richts 2020 sowie den jährlichen 
Arbeitsplan 2022 und die Prioritä-
ten des SRB in verschiedenen laufen-
den regulatorischen Angelegenheiten 
vorzustellen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32014R0806
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32014R0806
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Tabelle 1: Fortschritte bei der Verwirklichung programmatischer Prioritäten

4 Die Arbeitsbereiche werden nach folgenden Kriterien eingeteilt:
• Erreicht: Die Tätigkeiten wurden gemäß dem Arbeitsplan im Jahr 2021 durchgeführt. Angesichts der Fortschritte des SRB, externer Faktoren 

und anderer Überlegungen sind das Mehrjahresprogramm 2021-2023 und die Ziele des Übergangszeitraums bereits erreicht oder werden 
voraussichtlich vorzeitig erreicht.

• Teilweise erreicht: Die Tätigkeiten wurden im Jahr 2021 gemäß dem Arbeitsplan durchgeführt oder hatten geringfügige Verzögerungen. 
Angesichts des Fortschritts und der Zukunftspläne des SRB, externer Faktoren und anderer Erwägungen sind die Verwirklichung des 
Mehrjahresprogramms 2021-2023 und die Ziele des Übergangszeitraums auf dem Weg oder werden ohne größere Verzögerungen erwartet.

• Im Gange: Die Tätigkeiten wurden im Jahr 2021 planmäßig durchgeführt oder hatten geringfügige Verzögerungen. Angesichts der Fortschritte des 
SRB, der künftigen Ziele und der Abhängigkeit von externen Faktoren sind in den Jahren 2022 und 2023 noch umfangreiche Arbeiten geplant, um 
das Mehrjahresprogramm 2021-2023 und die Ziele des Übergangszeitraums zu erreichen.

• Einige Fortschritte erforderlich: Die Tätigkeiten wurden entweder nicht gemäß dem Arbeitsplan im Jahr 2021 durchgeführt oder könnten, wenn 
sie abgeschlossen sind, unter Verzögerungen leiden, die sich in den Vorjahren angesammelt haben. Angesichts der Fortschritte des SRB, der 
künftigen geplanten Arbeit und externer Faktoren muss der SRB diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit widmen, um sicherzustellen, dass 
das Mehrjahresprogramm 2021-2023 und die Ziele des Übergangszeitraums erreicht werden.

• Erhebliche Fortschritte erforderlich: Die Tätigkeiten wurden im Jahr 2021 nicht gemäß dem Arbeitsplan durchgeführt, und kumulierte Verzögerungen 
oder nicht abgeschlossene Leistungen aus früheren Jahren, die Abhängigkeit von externen oder anderen Faktoren werden sich negativ auf die 
Verwirklichung des Mehrjahresprogramms 2021-2023 und die Ziele der Übergangszeit auswirken.

Strategisches Tätigkeitsgebiet Haupttätigkeiten, die zu den Tätigkeitsbereichen beitragen

Stärkung der Abwicklungsfähigkeit 
von SRB-Banken und weniger bedeu-
tenden Instituten

Abwicklungsplanungszyklus und Fortschritt bei der EfB-Umsetzung

Mindestanforderungen an 
Eigenmittel und berücksichti-
gungsfähige Verbindlichkeiten

Bewertung der Abwick-
lungsfähigkeit und 
Heatmap

Tiefgehende Untersuchungen 
(„Deep Dives“) und Inspektio-
nen vor Ort

Abwicklungsplanung für 
weniger bedeutende 
Institute

Bewertung: Der SRB hat die meisten seiner für 2021 geplanten Tätigkeiten durchgeführt, einschließlich der Aktualisierung der 
Abwicklungspläne, die die EfB schrittweise bis Ende 2023 umsetzen. Der SRB hat seine MREL-Überwachungskapazitäten im Laufe 
des Jahres 2021 erheblich ausgebaut. Diese Arbeit wird im Jahr 2022 fortgesetzt, zusammen mit der Anpassung der Anforderungen 
an den Fortschritt verschiedener laufender regulatorischer Angelegenheiten. In Bezug auf Bewertungen der Abwicklungsfähigkeit 
bewertete der SRB alle Abwicklungspläne im Jahr 2021. Dennoch wurden die Methodik für die Bewertungen der Abwicklungsfähig-
keit und die zugehörige Heatmap im Laufe des Jahres überprüft und werden 2022 fertiggestellt. Die Abwicklungsfähigkeit von LSI 
verzeichnete im Jahr 2021 stetige Fortschritte und erreichte ihr Jahresziel, und es wird erwartet, dass sie sich im Jahr 2022 mit einer 
stetigen Geschwindigkeit in Richtung einer vollständigen Abdeckung der LSI weiterentwickeln wird. Die Arbeit an tiefgehenden Unter-
suchungen („Deep Dives“) und Inspektionen vor Ort, die durch die Covid-19-Pandemie verursachte soziale Distanzierung und Reise-
beschränkungen stark beeinträchtigt wurden, holte 2021 auf und wird 2022 und darüber hinaus weiter voranschreiten.

Förderung eines robusten 
Abwicklungsrahmens

Entwicklung und Verbreitung 
von SRB-Strategien

Qualitätssicherung der 
Abwicklungspläne

Beiträge zur Außenpolitik und 
Regulierungstätigkeit

Zusammenarbeit und inter-
nationale Beziehungen

Bewertung: Der SRB bereitete und veröffentlichte weiterhin Abwicklungsstrategien im Einklang mit den EfB und stellte die für 2021 
geplanten Strategien fertig, um bis zum Ende des Übergangszeitraums einen vollständigen Orientierungsrahmen zu schaffen. Nach 
Angaben der EfB wurden die Qualitätskontrollen zu den 2021 erstellten Abwicklungsplänen wie geplant und im Einklang mit der 
schrittweisen Anwendung der in den Abwicklungsplänen vorgesehenen Maßnahmen durchgeführt. Als iterativer Prozess in Abhän-
gigkeit von der Fertigstellung des Orientierungsrahmens sollte die Qualitätssicherung der Abwicklungspläne bis Ende 2023 einen sta-
bilen Zustand erreichen. Der SRB leistete im Laufe des Jahres zahlreiche Beiträge zu Regulierungsangelegenheiten. 2021 hat der SRB 
auch seine externe Reichweite deutlich ausgebaut.

Vorbereitung und Durchführung des 
Krisenmanagements Krisenvorsorge Krisenreaktion

Bewertung: Der SRB führte den größten Teil der geplanten Arbeiten in Bezug auf die Krisenvorsorge durch und setzte kontinuierlich 
die aus Probeläufen und Krisenfällen gewonnenen Erkenntnisse um. Einige Bereiche werden 2022 weiterentwickelt, beispielsweise 
die Arbeit an anderen Abwicklungsinstrumenten als Bail-in. Obwohl im Jahr 2021 keine bedeutenden Institute abgewickelt wurden, 
unterstützte der SRB verschiedene LSI-Krisenfälle und erfüllte damit sein Mandat im SRM.

Operationalisierung des einheitlichen 
Abwicklungsfonds Beiträge Finanzanlagen Finanzierung

Bewertung: Nahezu alle Aktivitäten wurden 2021 wie geplant durchgeführt. Das SRF entwickelt sich stetig auf das Ende der Übergangs-
phase hin. In Bezug auf die Finanzierung hat der SRB alle notwendigen Schritte für die Operationalisierung der gemeinsamen Letztsiche-
rung abgeschlossen, der voraussichtlich 2022 eingeführt wird. Die Arbeiten zur Liquidität im Abwicklungsfall werden 2022 fortgesetzt.

Legende4

Erreicht Teilweise 
erreicht Im Gange Einige Fortschritte 

erforderlich
Erhebliche Fort-

schritte erforderlich
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Gemäß Artikel 50 der SRM-Verord-
nung stellt dieses Dokument den SRB-
Jahresbericht 2021 dar, in dem die 
Tätigkeiten und Leistungen der Orga-
nisation im Laufe des Jahres beschrie-
ben werden, die darauf abzielen, die 
in den vorstehenden Absätzen dar-
gelegte Aufgabe, das Mandat und die 
Vision des SRB zu verwirklichen.

Wie im Mehrjahresprogramm 2021-
20235 des SRB festgelegt, sind die Pri-
oritäten der Organisation wie folgt6:

 ► Stärkung der Abwicklungsfähig-
keit von SRB-Banken und LSI

 ► Förderung eines robusten 
Abwicklungsrahmens

 ► Vorbereitung und Durch-
führung eines wirksamen 
Krisenmanagements

 ► Operationalisierung des SRF.

5 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.srb.europa.eu/system/files/media/
document/2020-11-30%20SRB%20Multi-Annual%20Work%20Programme%202021-2023.pdf

6 Das Mehrjahresprogramm 2021-2023 legt die Konsolidierung des SRB als Organisation als 
fünfte Priorität fest. Teil II dieses Berichts enthält Fortschritte bei dieser Priorität.

Tabelle 1 auf der vorherigen Seite 
zeigt die Gesamtleistungen im 
Jahr 2021 unter Berücksichtigung 
von zwei Dimensionen: erstens im 
Vergleich zu den im Mehrjahrespro-
gramm 2021-2023 festgelegten jähr-
lichen Leistungen für 2021. Diese 
Leistungen werden in den folgen-
den Unterabschnitten näher erläu-
tert und in Anhang III wiedergege-
ben, der die wichtigsten Leistungs-
indikatoren für das Jahr enthält. Der 
SRB hat die meisten dieser Indikato-
renziele erreicht, was die allgemein 
positive Leistung der Organisation 
im Jahr 2021 zeigt. Zweitens wird 
der Fortschritt auch im Kontext des 
erwarteten Gesamtfortschritts bis 
2023, dem Ende des Übergangszeit-
raums und des Zeitrahmens für die 
Umsetzung der Erwartungen an Ban-
ken (EfB), der auch von externen Fak-
toren und Interessenträgern beein-
flusst wird, bewertet.

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2020-11-30%20SRB%20Multi-Annual%20Work%20Programme%202021-2023.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2020-11-30%20SRB%20Multi-Annual%20Work%20Programme%202021-2023.pdf


19 Einheitlicher Abwicklungsausschuss I Jahresbericht 2021

1.3. Stärkung der 
Abwicklungsfähigkeit 
von SRB-Banken und 
weniger bedeutenden 
Instituten

7 Gemäß Artikel 8 Absatz 12 SRM-Verordnung

Um die Abwicklungsfähigkeit von 
SRB-Banken und LSI zu erreichen, 
aktualisiert der SRB jährlich die 
Abwicklungspläne durch die Durch-
führung der RPC; erlässt die entspre-
chenden Entscheidungen und über-
wacht den Aufbau von MREL; bewer-
tet die Abwicklungsfähigkeit von Ins-
tituten und beaufsichtigt die LSI, alles 
in enger Zusammenarbeit mit natio-
nalen Abwicklungsbehörden.

1.3.1 
ABWICKLUNGSPLANUNGSZYKLUS
Die Abwicklungspläne werden mindes-
tens jährlich7 zum gleichen Stichtag 

und unter Berücksichtigung von Ver-
änderungen am Markt und bei den 
Banken selbst aktualisiert. Damit soll 
die Krisenvorsorge sichergestellt und 
die Abwicklungsfähigkeit von Banken 
verbessert werden. Im Jahr 2020 hat 
der SRB die jährliche Aktualisierung 
der Abwicklungspläne erfolgreich an 
einen einzigen 12-monatigen RPC 
ausgerichtet, der von April bis März 
läuft. Folglich hat der SRB im Berichts-
jahr den RPC 2020 abgeschlossen, 
den RPC 2021 umgesetzt und den 
RPC 2022 vorbereitet.

Abbildung 2: Der Abwicklungsplanungszyklus
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Tabelle 2: Überblick über die Abwicklungsplanzahlen für die Abwicklungspla-
nungszyklen 2020 und 2021
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Belgien 6 6 8 7 7 613 1 12

Bulgarien 0 0 1 1 0 0 0 4

Deutschland 22 21 21 21 21 21 11 37

Estland 1 1 3 3 1 1 1 1

Irland 7 4 6 6 6 6 2 15

Griechenland 4 4 4 4 4 4 3 4

Spanien 12 12 13 11 13 1114 7 15

Frankreich 11 11 12 13 10 1115 5 22

Kroatien 0 0 0 0 0 0 0 7

Italien 13 12 12 12 12 12 7 41

Zypern 3 3 3 3 3 3 3 5

Lettland 1 1 3 3 1 1 1 1

Litauen 1 1 3 3 1 1 0 1

Luxemburg 5 4 5 5 5 416 3 12

Malta 2 2 3 3 2 2 1 2

Niederlande 7 6 6 7 5 5 1 12

Österreich 8 8 8 8 8 8 4 23

Portugal 4 4 4 4 4 317 0 9

Slowenien 3 2 2 3 2 3 3 6

Slowakei 2 0 0 0 2 018 0 5

Finnland 3 3 3 3 2 2 1 3

Gesamt 115 105 120 120 109 104 54 237

8 Erwartete Abwicklungspläne gemäß Arbeitsplan 2020, der die voraussichtlichen Pläne ab 
Mitte 2019 berechnete.

9 Im RPC 2020 tatsächlich angenommene Abwicklungspläne. Siehe Tabelle 3 für Angaben 
pro Tranche.

10 Erwartete Abwicklungspläne gemäß Arbeitsplan 2021, der die voraussichtlichen Pläne ab 
Mitte 2020 berechnete.

11 Erwartete Abwicklungspläne zum 31. Dezember 2021. Siehe Tabelle 4 für Angaben pro 
Tranche.

12 Vom SRB vor dem 31. Dezember angenommene Abwicklungspläne. Siehe Tabelle 4 für 
Angaben pro Tranche.

13 Kein Abwicklungsplan für eine Bank, die als Aufnahmelandfall gilt, erwartet.
14 Kein Abwicklungsplan für zwei Banken aufgrund von Fusionen erwartet.
15 Ein zusätzlicher Plan erwartet für den Strukturwandel einer Bank in einem anderen 

Mitgliedstaat.
16 Für eine Bank wird aufgrund der strukturellen Veränderung einer Bank in einem anderen 

Mitgliedstaat kein Abwicklungsplan erwartet.
17 Für eine Bank, die zu vereinfachten Verpflichtungen übergeht, wird kein Abwicklungsplan 

erwartet.
18 Für zwei Banken, die im Abwicklungsplan der Muttergesellschaft enthalten sind, wird kein 

Abwicklungsplan erwartet.
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Abschluss des 
Abwicklungsplanungszyklus 2020 
(April 2020 bis März 2021)
Der SRB schloss das erste 12-monatige 
RPC im Jahr 2021 ab. Dieser 12-Monats-
Zyklus führte zu einer optimierten Ent-
scheidungsfindung und Abstimmung 
mit den Prozessen der SRB-Interessen-
träger. Er unterstützte auch die Umset-
zung des Bankenpakets, das unter 
anderem beinhaltete, dass der SRB ver-
bindliche Zwischen- und Endziele für 
externe und interne MREL festlegte. 
Der RPC 2020 hat auch die schrittweise 
Einführung der EfB vollständig berück-
sichtigt. Der Erfolg der Umsetzung die-
ses komprimierten Zyklus beruhte auf 
der reibungslosen Zusammenarbeit mit 
den nationalen Abwicklungsbehörden, 

19 Richtlinie (EU) 2019/879 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU in Bezug auf die Verlustabsorptions- und 
Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und der Richtlinie 
98/26/EG. Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0879&qid=1670829798587

dem Einheitlichen Aufsichtsmechanis-
mus (SSM), der engen Koordinierung 
zwischen Banken und internen Abwick-
lungsteams (IRT) und der systemati-
schen Umsetzung der Erfahrungen aus 
früheren Zyklen.

Der RPC 2020 wurde im November 2021 
mit 105 vom SRB angenommenen 
Abwicklungsplänen abgeschlossen. Bis 
Ende April waren 82 % der Pläne ange-
nommen, bis Ende Mai lag diese Zahl 
über 90 %. Die Genehmigung einiger 
Pläne erfolgte aufgrund der verspäte-
ten Umsetzung der zweiten Richtlinie 
über die Sanierung und Abwicklung von 
Kreditinstituten (BRRD2)19 auf nationa-
ler Ebene in bestimmten Rechtsräumen 
später als erwartet.

Tabelle 3: Umsetzung des Abwicklungsplanungszyklus 2020

Tranche Insgesamt erwartete 
Abwicklungspläne

Angenommen in 2020 und 
Q1 2021

Genehmigt nach 
Q1 2021

Tranche 1 31 31 100 % –

Tranche 2 30 29 97 % 1

Tranche 3 44 26 58 % 18 42 %

Gesamt 105 86 82 % 19 18 %

Umsetzung des 
Abwicklungsplanungszyklus 2021 
(April 2021 bis März 2022)
Der SRB führte den RPC 2021 im 
April 2021 ein, nachdem alle Banken im 
Zuständigkeitsbereich des SRB ihre Ver-
bindlichkeitsdatenberichte eingereicht 
hatten.

Die gemeinsamen Prioritäten für die 
Abwicklungspläne 2021 im Einklang mit 
der schrittweisen Einführung der EfB 
waren wie folgt:

 ► Schätzung des Liquiditäts- und Finan-
zierungsbedarfs im Abwicklungsfall,

 ► MIS-Fähigkeiten für Bewertungs aten 
(einschließlich Selbstbewertungs-
bericht) und für die Ausführung von 
Bail-ins,

 ► Bail-in-Operationalisierung: Voll-
ständiges Bail-in-Strategiebuch bis 
Ende 2021 fertig.

Der SRB hat diese gemeinsamen Priori-
täten zusammen mit spezifischen Ban-
kenprioritäten auch über die Prioritäts-
schreiben kommuniziert, die im vierten 
Quartal 2020 an die Banken gesendet 
wurden.

Der SRB gab im März und April die Leit-
linien für die Arbeitsprioritäten 2021 
heraus, aktualisierte die MREL-Strategie 
und ergänzte diese durch Schulungen 
und Präsentationen für IRT und Banken. 
Darüber hinaus erweiterte der SRB 
seine Leitlinien zu bestimmten Themen, 
um die IRT zu unterstützen, die für die 
Ausarbeitung der Abwicklungspläne 
verantwortlich sind. Dazu gehörten die 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0879&qid=1670829798587
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0879&qid=1670829798587
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Strategien zu Abwicklungsfähigkeitsbe-
wertungen, PIA, solventer Abwicklung 
von Wertpapierhandel und internen 
Leitlinien zu Qualitätsprüfungen (siehe 
weitere Einzelheiten in Abschnitt 1.4.1).

Neben Schulungen zu spezifischen 
Themen stellte der SRB im April 2021 
wie in den Vorjahren die RPC-Broschü-
re zur Verfügung, die die wichtigsten 
Prozesse und relevanten Informationen 
des Zyklus zusammenfasst.20 Das SRB 
stellte die Broschüre auch im 12. Bran-
chendialog vor (siehe Abschnitt 1.4.1).

Der RPC 2021 organisierte die 104 er-
warteten Aktualisierungen der Abwick-
lungspläne in drei Tranchen. Die Staffe-
lung der Erstellung von Plänen ermög-
licht eine größtmögliche Ausrichtung 
an den Zyklen der Interessenträger, 
wie denen der EZB, der nationalen Ab-
wicklungsbehörden und der Institutio-
nen selbst. Dieses Zyklusdesign bettet 
auch einige wesentliche Schritte in den 
RPC ein, wie z. B. Schulungen, um die 
korrekte Anwendung der neuen Strate-
gien und aktualisierten Leitfäden, eine 
gründliche interne Qualitätsprüfung 
und eine effiziente und effektive Vor-
bereitung von SRB-Sitzungen und -Ent-
scheidungen sicherzustellen. Der SRB 
überwacht die Umsetzung des RPC mit 
einem internen Lenkungsausschuss, 
der seinerseits das SRB-Management 
und die Beschlussorgane über die Fort-
schritte auf dem Laufenden hält.

20 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.srb.europa.eu/en/content/
resolution-planning-cycle-rpc-booklet

21 Zum 31. Dezember 2021. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Berichts wurden zwei 
weitere Abwicklungspläne, die ursprünglich in Tranche 3 berücksichtigt wurden, aufgrund 
einer Fusion und eines Krisenfalls nicht mehr für den RPC 2021 erwartet. Die Pläne wurden 
dennoch vorbereitet und zur Konsultation an die EZB geschickt.

22 Berechnet über die neue Summe erwarteter Pläne für Tranche 3, 42 Pläne.
23 Ebd.
24 Neue Summe der erwarteten Pläne im Jahr 2022.

Beim RPC 2021 reichten die IRT erfolg-
reich alle Entwurfspläne gemäß ihren 
jeweiligen Tranchen-Zeitplänen ein, wo-
durch ausreichend Zeit für Qualitäts-
kontrolle, EZB-Konsultationen und an-
gemessene Vorbereitung von Entschei-
dungen auf den SRB-Sitzungen zur Ver-
fügung stand. Bis zum 31. Dezember 
waren planmäßig 54 Pläne angenom-
men und 33 Zusammenfassungen den 
Banken übermittelt worden. Der Pro-
zess für die restlichen Pläne mit Aus-
nahme von zwei sollte planmäßig im 
Jahr 2022 abgeschlossen werden.

Parallel zur Erstellung von Abwicklungs-
plänen bewerten die IRT auch die von 
der EZB bereitgestellten Sanierungs-
pläne für Banken gemäß Artikel 10 
Absatz 2 SRM-Verordnung, um Maß-
nahmen in den Sanierungsplänen zu 
ermitteln, die die Abwicklungsfähigkeit 
der Institute beeinträchtigen könnten. 
Diese Bewertung, die die EZB-Bewer-
tung von Abwicklungsplänen ergänzt, 
unterstützt das koordinierte Vorgehen 
von Aufsichts- und Abwicklungsbehör-
den und ist somit von entscheidender 
Bedeutung für die Gewährleistung der 
Finanzstabilität. Im Jahr 2021 aktuali-
sierte der SRB seine Leitlinien zu Sa-
nierungsplänen für IRT und begann im 
vierten Quartal mit der Bewertung von 
Sanierungsplänen, die 2022 fortgesetzt 
wird.

Tabelle 4: Umsetzung des Abwicklungsplanungszyklus 2021

Tranche Erwartete 
Pläne21

Entwurfspläne zur EZB-
Konsultation vorgelegt

Abwicklungspläne, die 
vor dem 31. Dezem-

ber 2021 angenommen 
wurden

Abwicklungspläne, die 
im Jahr 2022 genehmigt 

werden sollen

Tranche 1 20 20 100 % 19 95 % 1 5 %

Tranche 2 39 39 100 % 32 82 % 7 8 %

Tranche 3 45 45 100 % 3 7 %22 40 93 %23

Gesamt 104 104 100 % 54 50 % 4824 50 %

https://www.srb.europa.eu/en/content/resolution-planning-cycle-rpc-booklet
https://www.srb.europa.eu/en/content/resolution-planning-cycle-rpc-booklet
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Vorbereitung des 
Abwicklungsplanungszyklus 2022 
(April 2022 bis März 2023)
Die Vorbereitungen für den bevorste-
henden Zyklus begannen in der zwei-
ten Hälfte des Jahres 2021, wobei 
der SRB im September und Okto-
ber 2021 die Prioritätsschreiben für 
2022 an alle Banken im Auftrag des 
SRB verschickte. Die drei gemeinsa-
men Prioritäten, die im Einklang mit 
der schrittweisen Einführung der EfB 
definiert wurden, lauten:

 ► Liquidität und Finanzierung im 
Abwicklungsfall, insbesondere 
in Bezug auf die Fähigkeiten der 
Banken, Vermögenswerte zu iden-
tifizieren und zu mobilisieren, die 
während und nach der Abwick-
lung als Sicherheit verwendet wer-
den können;

 ► Trennbarkeit und Reorganisa-
tionspläne, einschließlich der 
Erstellung von Berichten über 
Geschäftsreorganisations- und 
Trennbarkeitsanalysen;

 ► Informationssysteme und MIS-
Fähigkeiten für Bail-in- und 
Bewertungsdaten, die nach einer 
im Laufe des Jahres durchgeführ-
ten Simulation voraussichtlich 
bis Ende 2022 fertiggestellt sein 
werden.

Neben diesen gemeinsamen Prioritä-
ten enthielten die Prioritätsschreiben 
2022 institutionenspezifische Ziele 
im Einklang mit den EfB. Darüber hin-
aus wurden in den Schreiben Berei-
che benannt, in denen weitere Fort-
schritte erforderlich sind, um sicher-
zustellen, dass Banken bis Ende 2023 
vollständig abwicklungsfähig sind. 
Der SRB kündigte an, dass die Fort-
schritte in diesen Bereichen bei 
Bedarf genauer überwacht werden 
(einschließlich einer vierteljährlichen 

25 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/
EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates. Text von Bedeutung für 
den EWR. Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
DE/TXT/?uri=celex%3A32014L0059

Aktualisierung über die üblichen 
Kommunikationskanäle), um sicher-
zustellen, dass es keine wesentlichen 
Probleme gibt, die die Durchführbar-
keit der Abwicklungsstrategie eines 
Instituts beeinträchtigen könnten 
(siehe Abschnitt 1.3.3).

Im September veröffentlichte der 
SRB die Übersicht über die Abwick-
lungsmeldepflichten für 2022. Paral-
lel dazu arbeitete er weiter an den 
Strategien und operativen Ergebnis-
sen für den kommenden Zyklus und 
bereitete eine neue Schulungsreihe 
zu Strategien und Abwicklungstätig-
keiten mit einer gemischten Reihe 
von aufgezeichneten und interakti-
ven Online-Schulungssitzungen vor.

Mit dem Ziel, den RPC-Prozess konti-
nuierlich zu verbessern, hat der SRB 
IKT-Instrumente entwickelt, um die 
Datenerfassung und Qualitätsprüfun-
gen zu erleichtern und die Effizienz 
der internen und externen Schritte 
des Prozesses insgesamt zu verbes-
sern. Einige davon wurden bereits 
für den RPC 2021 eingeführt (siehe 
Abschnitt 2.3.2).

1.3.2 MINDESTANFORDERUNG 
AN EIGENMITTEL UND 
BERÜCKSICHTIGUNGSFÄHIGE 
VERBINDLICHKEITEN
Der SRB überwacht die Einhaltung 
der aktuellen externen und inter-
nen MREL-Ziele der Banken gemäß 
BRRD225, die ab dem 1. Januar 2022 
verbindlich ist, sowie die Einhaltung 
der Gesamtverlust- Absorptionskapa-
zität (TLAC) und interne TLAC-Anfor-
derungen von global systemrelevan-
ten Instituten (G-SRI) und wesentli-
chen Tochtergesellschaften von glo-
bal systemrelevanten Instituten aus 
Drittländern. Der SRB veröffentlicht 
die aggregierten vierteljährlichen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
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Ergebnisse über das Verhalten von 
MREL in einem MREL-Dashboard, das 
auf der externen Website des SRB 
verfügbar ist. Im Berichtsjahr veröf-
fentlichte der SRB vier vierteljährli-
che Aktualisierungen des MREL-Dash-
boards, die das 3.26 und 4. Quartal27 
2020 sowie das 1.28 und 2. Quartal29 
2021 umfassen.

26 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/20210208_
srb_mrel_dashboard_q3-2020.pdf

27 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.srb.europa.eu/system/files/media/
document/srb_mrel_dashboard_q4-2020.pdf

28 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.srb.europa.eu/system/files/media/
document/2021-07-26%20SRB%20MREL%20dashboard%20Q1%202021_0.pdf

29 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.srb.europa.eu/system/files/media/
document/2021-12-02_SRB-MREL-Dashboard-Q2.pdf

30 Das spezifische Niveau der Nachrangigkeitsziele variiert von Land zu Land und wird 
von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt, die sich unter anderem zwischen Folgendem 
bewegen: (i) der Risikodichte, (ii) dem Anteil der Säule-1-Banken und (iii) Risiko von keiner 
Schlechterstellung von Gläubigern und Anpassungen. Infolgedessen unterliegen einige 
Banken – wie die in CY und GR – keinen Nachrangigkeitsanforderungen

Das endgültige externe MREL-Ziel 
für 2024 einschließlich der kom-
binierten Kapitalpufferanforde-
rung (CBR) lag bei durchschnittlich 
26,06 % des Gesamtrisikobetrags 
(TREA) und bei 17,61 % des TREA 
für die Nachrangigkeitskomponente 
einschließlich der kombinierten 
Kapitalpufferanforderung.

Abbildung 3: Endgültige MREL-Ziele für Abwicklungseinheiten30
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* Das spezifische Niveau der Nachrangigkeitsziele variiert von Land zu Land und wird 
von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt, die sich unter anderem zwischen Folgendem 
bewegen: (i) der Risikodichte, (ii) dem Anteil der Säule-1-Banken und (iii) Risiko von kei-
ner Schlechterstellung von Gläubigern und Anpassungen. Infolgedessen unterliegen 
einige Banken – wie die in CY und GR – keinen Nachrangigkeitsanforderungen
• MREL-Ziel ist niedriger als das MREL-Nachrangigkeitsziel einschließlich der kombinier-
ten Kapitalpufferanforderung (d. h. für DE)
Andere: BG, EE, FI, IE, LV, LT, LU, MT, SI, SK
Quelle: MREL-Dashboard des SRB, 3. Quartal 2021.

Die entsprechende MREL-Unterde-
ckung erreichte 0,48 % der TREA 
(oder 34,6 Mrd. EUR). Mit Blick auf 
das Zwischenziel 2022 wurde von 
fast allen Banken erwartet, dass 

sie das verbindliche Zwischen-
ziel einhalten. Im dritten Quar-
tal 2021 emittierten Banken im Zu- 
ständigkeitsbereich des SRB berück-
sichtigungsfähige MREL-Instrumente 

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/20210208_srb_mrel_dashboard_q3-2020.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/20210208_srb_mrel_dashboard_q3-2020.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/srb_mrel_dashboard_q4-2020.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/srb_mrel_dashboard_q4-2020.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-07-26 SRB MREL dashboard Q1 2021_0.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-07-26 SRB MREL dashboard Q1 2021_0.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-12-02_SRB-MREL-Dashboard-Q2.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-12-02_SRB-MREL-Dashboard-Q2.pdf
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im Wert von 42,9 Mrd. EUR, und 
die Emittenten entschieden sich 

hauptsächlich für vorrangige Anlei-
hen (35,1 % der Gesamtemissionen).

Abbildung 4: MREL-Unterdeckung gegenüber den endgültigen Zielen für 
Abwicklungseinheiten
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Quelle: MREL-Dashboard des SRB, 3. Quartal 2021.

Die Finanzierungskosten verschlech-
terten sich geringfügig und blie-
ben in Q1 und Q2 2021 leicht über 
ihrem Niveau vor der Pandemie (die 
Indizes für nachrangige und vorran-
gige Schuldtitel lagen beim 1,1- bzw. 

1,2-Fachen ihrer Werte vor Covid-19) 
und die Spannen zwischen vorrangi-
gen und nachrangigen Instrumenten 
waren trotz der Volatilität auf den 
Finanzierungsmärkten eng.

Abbildung 5: Finanzierungskosten (iTraxx-Europe-Finanzdaten)
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Der SRB hat im Laufe des Jahres ver-
schiedene Strategien und Leitfäden 
herausgegeben, darunter die Aktua-
lisierung der MREL-Strategie für den 
RPC 2021 (siehe weitere Einzelheiten in 
Abschnitt 1.4.1). Darüber hinaus veröf-
fentlichte der SRB eine Aktualisierung 
seiner vorläufigen Strategie zu vorhe-
rigen Genehmigungen für berücksich-
tigungsfähige Verbindlichkeiten im Ein-
klang mit den Entwürfen technischer 
Regulierungsstandards (RTS), die vor-
aussichtlich 2022 angenommen wer-
den. Der Entwurf der RTS enthält einige 
wesentliche Änderungen an den Geneh-
migungsbedingungen im Vergleich zur 
vorläufigen Strategie des SRB, insbe-
sondere in Bezug auf den genehmig-
ten Rahmen für Rücknahmen (des im 
Voraus festgelegten Betrags) und die 
Notwendigkeit, ihn im Voraus von den 
MREL-Ressourcen der Banken abzuzie-
hen. Diese Aktualisierung soll das ab 
dem 1. Januar 2022 geltende Genehmi-
gungssystem klarstellen, der Branche 
ermöglichen, sich mit dem Verfahren 
vertraut zu machen, die Notwendigkeit 
für einige Banken einschränken, meh-
rere Anträge einzureichen, und einen 
reibungslosen Übergang zum neuen 
Rahmen erleichtern.

Im Laufe des Jahres führte der SRB auch 
Änderungen an den Prozessen und der 
Häufigkeit der MREL-Berichterstattung 
der Banken ein, um die Qualität der ver-
fügbaren Daten zu verbessern und dem 
sequenziellen Ansatz für die Abwick-
lungsberichterstattung Rechnung zu 
tragen, bei dem der SRB die Berichte 
der nationalen Abwicklungsbehörden 
der Bankenunion zentralisieren wird, 
bevor er an die EBA berichtet.

31 Der SRB betrachtet Verbindlichkeiten, die dem britischen Recht ohne eine vertragliche 
Bail-in-Anerkennungsklausel unterliegen, als MREL-berechtigt, wenn sie: (i) ansonsten die 
anwendbaren MREL-Kriterien erfüllen; und (ii) sie am oder vor dem 15. November 2018 
emittiert wurden, als der SRB seine Abwicklungsfähigkeitserwartungen an Banken im 
Zusammenhang mit dem Brexit veröffentlichte und die potenziellen Folgen des Brexit für 
den bei Banken existierenden Bestand an MREL-Instrumenten, die dem britischen Recht 
unterliegen, feststellte. Diese Ausnahme gilt bis zum 28. Juni 2025, um eine Angleichung an 
den aufsichtsrechtlichen Bestandsschutz der in Artikel 494b CRR vorgesehenen Anforderung 
zur Einführung vertraglicher Anerkennungsklauseln in Eigenmittelinstrumenten zu 
gewährleisten. Jede Verbindlichkeit nach britischem Recht, die nach dem 15. November 2018 
emittiert oder wesentlich geändert wurde, muss eine vertragliche Bail-in-Anerkennungsklausel 
enthalten, um für MREL berücksichtigungsfähig zu sein.

32 Die technischen Regulierungs- und Durchführungsstandards der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde wurden durch die am 1. Oktober 2021 veröffentlichte 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1751 der Europäischen Kommission angenommen. 
Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32021R1751

Im März veröffentlichte der SRB eine 
Mitteilung zu seinem Ansatz, dass Ver-
bindlichkeiten, die dem britischen Recht 
ohne eine vertragliche Bail-in-Anerken-
nungsklausel unterliegen, berücksichti-
gungsfähig für MREL sind.31 Der Ansatz 
sollte einen reibungslosen Übergang 
sicherstellen, unverhältnismäßige Aus-
wirkungen auf die Banken vermeiden 
und gleichzeitig dem übergeordneten 
Ziel dienen, die Abwicklungsfähigkeit 
von Banken zu erreichen. Es wird erwar-
tet, dass das Volumen der betreffen-
den Instrumente im Laufe der Zeit mit 
ihrem Auslaufen allmählich abnimmt. 
Der SRB wird die Abwicklungsfähigkeit 
von Banken, deren Verbindlichkeiten 
solche Instrumente umfassen, weiter-
hin überwachen und kann den in der 
Mitteilung dargelegten Ansatz überprü-
fen, wenn sich ändernde Umstände auf 
die Abwicklungsfähigkeit dieser Banken 
auswirken.

Der SRB veröffentlichte auch Leitlinien 
für Bankmeldungen in Bezug auf Arti-
kel 55 Absatz 2 der BRRD, wenn Ban-
ken feststellen, dass es rechtlich oder 
anderweitig nicht praktikabel ist, Bail-
in-Anerkennungsklauseln in Verbind-
lichkeiten aufzunehmen, die nach dem 
Recht von Drittstaaten begeben wur-
den, gemäß der Anforderung von Arti-
kel 55 Absatz 1 BRRD. Der SRB veröf-
fentlichte die Leitlinien zunächst im 
Juni 2021, um Banken vorab zu infor-
mieren, und aktualisierte sie dann im 
Oktober nach Inkrafttreten aller rele-
vanten Rechtsvorschriften.32 Die Richt-
linie besagt, dass Banken, sobald sie 
ordnungsgemäß sichergestellt haben, 
dass ihre Feststellungen den ein-
schlägigen Bedingungen entsprechen, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1751
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1751
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die zuständige Abwicklungsbehörde 
benachrichtigen müssen. Die zustän-
dige Abwicklungsbehörde hat dann in 
der Regel33 3 Monate Zeit, um die Mel-
dung zu prüfen und ihre endgültige Stel-
lungnahme zur Feststellung der Bank 
abzugeben. Auf der Grundlage von Arti-
kel 55 Absatz 7 BRRD und um zur Ver-
einfachung der Meldung bestimmter 
Gruppen von Verbindlichkeiten beizu-
tragen, hat der SRB vier vorläufige Kate-
gorien von Verbindlichkeiten34 ermittelt, 
für die die Meldung und Bewertung der 
Undurchführbarkeit gestrafft werden. 
Seit Inkrafttreten des Regulierungsrah-
mens im Oktober 2021 melden Ban-
ken solche Fälle regelmäßig gemäß den 
Leitlinien und in Zusammenarbeit mit 
ihren zuständigen Behörden. Verbind-
lichkeiten, die keine Bail-in-Anerken-
nungsklauseln enthalten (aus Gründen 
der Undurchführbarkeit oder aus ande-
ren Gründen), werden nicht auf MREL 
angerechnet, obwohl sie Bail-in-fähig 
bleiben und im Rahmen der allgemeine-
ren Anforderungen an die Abwicklungs-
fähigkeit genau überwacht werden.

1.3.3 BEWERTUNGEN DER 
ABWICKLUNGSFÄHIGKEIT
Der SRB genehmigte seine Strategie 
zu Abwicklungsfähigkeitsbewertung 
im zweiten Quartal 2021 und wandte 
sie anschließend auf alle Banken im 
Zuständigkeitsbereich des SRB an, für 
die die Strategie die Abwicklung im 
Abwicklungsplanungszyklus 2021 ist.

In Übereinstimmung mit dieser Richtli-
nie bewerten die IRT die Fortschritte der 
Banken in Bezug auf die Abwicklungsbe-
dingungen und die relativen Auswirkun-
gen dieser Bedingungen auf die Durch-
führbarkeit der Abwicklungsstrategie 

33 Die ursprüngliche Frist von 3 Monaten kann in komplexen Fällen auf 6 Monate verlängert 
werden.

34 Weitere Angaben zu diesen vier Kategorien in den veröffentlichten Leitlinien: https://www.
srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-10-25%20SRB%20Article%2055%20
guidance.pdf

35 Weitere Angaben siehe hier: https://www.srb.europa.eu/en/content/
srbs-new-heat-map-approach-enhances-resolvability-assessment

36 Artikel 10 Absatz 11 SRM-Verordnung.
37 EBA/GL/2014/11, vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.eba.europa.eu/

sites/default/documents/files/documents/10180/933988/d3fa2201-e21f-4f3a-8a67-
6e7278fee473/EBA-GL-2014-11%20%28Guidelines%20on%20Impediments%20to%20
Resolvability%29.pdf?retry=1

der Banken unter Verwendung der hori-
zontalen Kriterien der SRB-Heatmap35.

Gestützt auf die Fortschritts- und Fol-
genabschätzungen bewerten die IRT 
dann das Vorhandensein und die 
Wesentlichkeit potenzieller Hindernisse 
und erwägen gegebenenfalls geeignete 
Korrekturmaßnahmen. Die im 4. Quar-
tal 2021 versandten Prioritätsschreiben 
für 2022 geben in ihren institutsspezi-
fischen Zielen an, bei welchen Abwick-
lungsbedingungen der SRB Nachweise 
für Korrekturmaßnahmen erwartet 
werden, damit das Hindernis innerhalb 
eines kurzen Zeitrahmens angemessen 
verringert oder beseitigt werden kann. 
Von den Banken wird erwartet, dass 
sie solche Korrekturmaßnahmen zur 
genauen Überwachung durch die IRT 
des SRB in ihre jährlichen oder mehrjäh-
rigen Arbeitsprogramme aufnehmen.

Falls wesentliche Hindernisse festge-
stellt werden, kann der SRB das Ver-
fahren wegen wesentlicher Hinder-
nisse einleiten, je nachdem, wie stark 
sie die allgemeine Durchführbarkeit der 
Abwicklungsstrategie, die dem SRB zu 
ihrer Bewältigung zur Verfügung stehen-
den Maßnahmen36 sowie die Umstände 
beeinträchtigen, unter denen die einzel-
nen Maßnahmen gemäß den EBA-Leitli-
nien37 angewendet werden können.

Im Gegensatz dazu zeigen Banken Fort-
schritte in Richtung Abwicklungsfähig-
keit, wenn Korrekturmaßnahmen ange-
messen nachgewiesen werden. Dieser 
zufriedenstellende Fortschritt in Rich-
tung Abwicklungsfähigkeit in bestimm-
ten Bereichen ist ein Kriterium, das bei 
der Kalibrierung von MREL berücksich-
tigt werden kann, und legt bewährte 

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-10-25 SRB Article 55 guidance.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-10-25 SRB Article 55 guidance.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-10-25 SRB Article 55 guidance.pdf
https://www.srb.europa.eu/en/content/srbs-new-heat-map-approach-enhances-resolvability-assessment
https://www.srb.europa.eu/en/content/srbs-new-heat-map-approach-enhances-resolvability-assessment
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/933988/d3fa2201-e21f-4f3a-8a67-6e7278fee473/EBA-GL-2014-11 %28Guidelines on Impediments to Resolvability%29.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/933988/d3fa2201-e21f-4f3a-8a67-6e7278fee473/EBA-GL-2014-11 %28Guidelines on Impediments to Resolvability%29.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/933988/d3fa2201-e21f-4f3a-8a67-6e7278fee473/EBA-GL-2014-11 %28Guidelines on Impediments to Resolvability%29.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/933988/d3fa2201-e21f-4f3a-8a67-6e7278fee473/EBA-GL-2014-11 %28Guidelines on Impediments to Resolvability%29.pdf?retry=1
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Verfahren für das Benchmarking fest, 
was sich auf die Klassifizierung in der 
SRB-Heatmap auswirkt. Das Heatmap-
Projekt 2021 des SRB wird verwen-
det, um die Fortschritte der Banken 

im Hinblick auf die Abwicklungsfähig-
keit angesichts der schrittweisen Ein-
führung der EfB- und MREL-Strategie 
zu kommunizieren und mit der Offenle-
gung zu beginnen.

Die SRB-Heatmap ist ein Instrument zur Überwachung, zum Vergleich und zur Kommunikation 
der Fortschritte der Banken auf dem Weg zur vollständigen Abwicklungsfähigkeit und stellt ein 
Etappenziel im SRB-Abwicklungsrahmen dar.

Die Heatmap stuft die Abwicklungsfähigkeit der Banken anhand harmonisierter horizontaler 
Kriterien, um den Fortschritt jeder Bank in Richtung Abwicklungsfähigkeit auf der Grundlage 
der Erwartungen an Banken (EfB) und der MREL-Strategie zu klassifizieren, und des Grundsat-
zes der Verhältnismäßigkeit ein, der die Merkmale des Geschäftsmodells der Banken und 
spezifische Abwicklungsstrategien berücksichtigt.

Einerseits spiegelt die Heatmap die individuelle Einschätzung der Abwicklungsfähigkeit der 
Banken im Zuständigkeitsbereich des SRB wider, während sie andererseits ein Benchmarking 
zwischen Banken, Vergleichsgruppen und Abwicklungsstrategien in der gesamten Bankenunion 
sowie einen Vergleich mit Abwicklungsrahmen außerhalb der EU ermöglicht.

Die methodischen Arbeiten wurden 2021 abgeschlossen und die Heatmap wird voraussichtlich 
2022 veröffentlicht.

1.3.4 TIEFGEHENDE 
UNTERSUCHUNGEN („DEEP DIVES“) 
UND INSPEKTIONEN VOR ORT
Im Jahr 2021 hat der SRB einen Leitfa-
den zu tiefgehenden Untersuchungen 
(„Deep Dives“) in die folgenden Themen 
fertiggestellt: MREL, Betriebskontinuität 
im Abwicklungsfall, Meldung von Ver-
bindlichkeitsdaten und SRF-Meldung, 
und er bot entsprechende Schulungen 
für Mitarbeiter des SRB und der natio-
nalen Abwicklungsbehörden an.

Im 4. Quartal führten die IRT 13 tiefge-
hende Untersuchungen („Deep Dives“) 
durch, die zehn Banken im Zuständig-
keitsbereich des SRB umfassten. Trotz 
Einschränkungen im Zusammenhang 
mit Covid-19 gelang es den Teams, sie-
ben der ausgewählten Banken persön-
lich zu besuchen.

Die tiefgehenden Untersuchungen 
(„Deep Dives“) begannen mit einem 
Benachrichtigungsschreiben an die 
Banken, in dem sie zu dem Projekt ein-
geladen wurden. Nach Zustimmung 
der Banken forderten die IRT die Ban-
ken auf, ihre Dokumente innerhalb von 
4 bis 6 Wochen auf die IKT-Plattform 

hochzuladen (die gleiche, die derzeit für 
Krisenfälle und die SRF-Datenerfassung 
verwendet wird). Anschließend analy-
sierten die IRT die Informationen und 
vereinbarten Treffen, um die Unterla-
gen der Banken während der Phase vor 
Ort zu überprüfen. Diese Phase endete 
mit einer Abschlussbesprechung, bei 
dem die IRT dem Management der Ban-
ken kurz die wichtigsten Ergebnisse vor-
stellten. Die Teams schlossen ihre tief-
gehenden Untersuchungen mit einem 
vertraulichen Bericht ab, der den nati-
onalen Abwicklungsbehörden und dem 
SRB mitgeteilt wurde. Schließlich über-
mittelte der SRB Folgeschreiben an die 
Banken, um die wichtigsten Ergebnisse 
zusammenzufassen und sie einzuladen, 
sich mit ihren IRT in Verbindung zu set-
zen, um sich mit diesen Ergebnissen zu 
befassen.

Die Zusammenarbeit zwischen den Mit-
arbeitern des SRB und der nationalen 
Abwicklungsbehörden sowie eine gute 
Zusammenarbeit mit den Banken, die 
von den tiefgehenden Untersuchun-
gen betroffen waren, waren der Schlüs-
sel zum Erfolg dieses Projekts. Sie lie-
ferte wertvolle Ergebnisse in Bezug auf 
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die Weiterentwicklung von Leitlinien 
für Banken, zusätzliche Verbesserun-
gen der IKT-Instrumente und machte 
deutlich, welche Unterstützung die nati-
onalen Abwicklungsbehörden benöti-
gen. Gestützt auf den positiven Erfah-
rungen im Jahr 2021 wird der SRB 

38 Abwicklungsmaßnahmen umfassen unter anderem Abwicklungspläne, MREL-Beschlüsse, 
Berücksichtigungsfähigkeit für die Anwendung der vereinfachten Verpflichtung sowie ein 
PIA-Beschluss in Bezug auf den Ausfall oder wahrscheinlichen Ausfall von LSI.

die tiefgehenden Untersuchungen im 
Jahr 2022 ausweiten und die Leitlinien 
für tiefgehende Untersuchungen des 
SRB weiter verfeinern, um die EfB durch-
zusetzen. Der SRB sollte bis Mitte 2023 
bereit sein, seine vollständigen Inspek-
tionen vor Ort durchzuführen.

Tiefgehende Untersuchungen („Deep Dives“) im Vergleich zu Inspektionen vor Ort
 ► Inspektionen vor Ort sind eingehende Untersuchungen, um zu bewerten, ob die Banken 

die Bedingungen der EfB, die ihre Abwicklungsfähigkeit im Falle eines Ausfalls sicherstellen, 
einhalten.

 Gestützt auf Artikel 36 SRM-Verordnung

 ► Tiefgehende Untersuchungen („Deep Dives“) sind eine Erweiterung der IRT-Abwicklungs-
planungstätigkeit, die normalerweise in den Geschäftsräumen der Banken stattfindet. Im All-
gemeinen werden tiefgehende Untersuchungen als eine Möglichkeit angesehen, zusätzliche 
Informationen für Zwecke der Abwicklungsplanung zu erhalten.

 Gestützt auf Artikel 11 BRRD und Artikel 34 SRM-Verordnung

1.3.5 AUFSICHTSFUNKTION ÜBER 
WENIGER BEDEUTENDER INSTITUTE
Gemäß den Anforderungen der SRM-
Verordnung übt der SRB eine Aufsichts-
funktion für die LSI im Rahmen der 
direkten Zuständigkeit der nationalen 
Abwicklungsbehörden aus, einschließ-
lich der Bewertung von Entwürfen von 
LSI-Abwicklungsmaßnahmen38 vor ihrer 
formellen Annahme durch die natio-
nalen Abwicklungsbehörden. Das Ziel 
dieser Aufsichtsfunktion besteht darin, 
unter Berücksichtigung der Verhältnis-
mäßigkeit und nationaler Besonder-
heiten eine einheitliche Abwicklungs-
planung zwischen den bedeutenden 
Instituten und LSI innerhalb desselben 
Mitgliedstaats und zwischen den LSI in 
der gesamten Bankenunion sicherzu-
stellen. Der Abwicklungsplanungszyk-
lus für LSI folgt demselben Zyklus von 

April bis März wie der RPC für bedeu-
tende Institute.

Nach den von den nationalen Abwick-
lungsbehörden erhaltenen Informatio-
nen benötigten 2 085 LSI eine Abwick-
lungsplanung im Abwicklungsplanungs-
zyklus 2021. Nach dem Abwicklungs-
planungszyklus waren 1 932 LSI von 
Abwicklungsplänen abgedeckt. Von den 
insgesamt 1 932 LSI-Plänen wurden 675 
LSI-Pläne vom SRB im Abwicklungspla-
nungszyklus 2021 (entweder Aktuali-
sierungen der zuvor erstellten Pläne 
oder ihre ersten Versionen) bewertet, 
und 1 257 LSI-Pläne mit vereinfachten 
Verpflichtungen, die in früheren RPCs 
erstellt wurden, blieben im Abwick-
lungsplanzyklus 2021 in Kraft. Einzel-
heiten können der folgenden Tabelle 
entnommen werden.
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Tabelle 5: Detaillierte Übersicht über die Abwicklungsplanung von LSI im 
Abwicklungsplanungszyklus 2021

Mitgliedstaat

Anzahl der LSI, für 
die Abwicklungs-
pläne erforder-
lich sind, Stand: 

31. Dezember 2021

Im Abwicklungs-
planungszyk-

lus 2021 erstellte 
Pläne

Pläne mit verein-
fachten Verpflichtun-
gen, die in früheren 

Abwicklungsplanungs-
zyklen angenommen 
wurden und für den 

Abwicklungsplanungs-
zyklus 2021 in 
Kraft bleiben

Gesamtzahl der 
von Abwick-

lungsplänen im 
Abwicklungs-

plan 2021 abge-
deckten LSI

A B C D=B+C

Belgien 14 2 11 13

Bulgarien 13 13 0 13

Deutschland 1 255 43 1 083 1 126

Estland 6 6 0 6

Irland 9 5 4 9

Griechenland 11 5 5 10

Spanien 52 33 19 52

Frankreich 73 37 33 70

Kroatien 14 4 10 14

Italien 119 47 65 112

Zypern 5 5 0 5

Lettland 9 9 0 9

Litauen 10 3 2 5

Luxemburg 49 40 8 48

Malta 14 12 2 14

Niederlande 22 14 2 16

Österreich 368 368 0 368

Portugal 23 18 5 23

Slowenien 5 1 4 5

Slowakei 5 4 1 5

Finnland 9 6 3 9

INSGESAMT 2 085 675 1 257 1 932

Weniger bedeutendes Institut
LSI stellen mit 2 200 Banken zahlenmäßig die große Mehrheit der Banken in der Bankenunion 
dar. Das aggregierte LSI-Gesamtvermögen beläuft sich in der gesamten Bankenunion auf über 
4,4 Bio. EUR (rund 14 % des gesamten Bankensektors) oder fast ein Drittel des kombinierten 
Bruttoinlandsprodukts der 21 Mitgliedstaaten.

Die Abdeckung der LSI-Abwicklungs-
pläne hat in den letzten vier Jahren 
erhebliche Fortschritte gemacht und 
liegt ab dem Abwicklungsplanungszyk-
lus 2021 bei 92,7 % der Gesamtzahl der 
LSI, was einen stetigen Fortschritt im 
Laufe der Jahre darstellt. Eine begrenzte 
Anzahl von Abwicklungsplänen konnte 
während des aktuellen Zyklus aus ver-
schiedenen Gründen nicht erstellt 

werden: Inkrafttreten neuer Regulie-
rungsrahmen; Fusionen und Übernah-
men mit Auswirkungen auf die Unter-
nehmensstruktur von LSI; oder kürzlich 
gegründete LSI, für die die erforderli-
chen Daten zur Durchführung der Auf-
sicht oder Abwicklung in Bezug auf sie 
noch nicht verfügbar waren. Von allen 
Plänen im Abwicklungsplanungszyk-
lus 2021 beinhalten rund 3 % (64 Pläne) 
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die Abwicklung als bevorzugte Strate-
gie, während der Rest eine Liquidation 

39 Bestehend aus Vertretern aller nationalen Abwicklungsbehörden, der Kommission, der EZB 
und der EBA.

im Rahmen normaler Insolvenzverfah-
ren vorsieht.

Abbildung 6: Fortschritt von LSI, die von Abwicklungsplänen abgedeckt sind
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ABDECKUNG DES LSI-ABWICKLUNGSPLANS

Anzahl der LSI Anzahl der LSI, die von Abwicklungsplänen abgedeckt sind Anteil in %

Die Zusammenarbeit mit den nationa-
len Regulierungsbehörden bleibt der 
Schlüssel für die erfolgreiche Aufsicht 
über LSI. Im Berichtsjahr unterhielten 
der SRB und die nationalen Abwick-
lungsbehörden regelmäßige bilaterale 
und multilaterale Kontakte. Im vierten 
Quartal führte der SRB strukturierte 
mittelfristige bilaterale Treffen mit 
allen 21 nationalen Abwicklungsbehör-
den durch, um die praktischen Aspekte 
der laufenden Abwicklungsplanung zu 
erörtern sowie Rückmeldung und Rat-
schläge vor der formellen Mitteilung 
der Entwürfe der LSI-Abwicklungspläne 
an den SRB zu geben. Diese bilateralen 
Treffen dienten auch der Erörterung 
einer Vielzahl von Themen im Zusam-
menhang mit dem LSI-Sektor und der 
LSI-Abwicklungsplanung. Im Laufe des 
Jahres fanden weitere bilaterale Tref-
fen zur Erörterung spezifischer Themen 
statt. Darüber hinaus trafen sich Mit-
arbeiter des SRB und aller nationalen 
Abwicklungsbehörden im Laufe des Jah-
res regelmäßig bei der LSI Task Force39, 

dem Abwicklungsausschuss und hoch-
rangigen SRB-NRA-Sitzungen, um den 
Gesamtfortschritt, horizontale Fragen 
und die Umsetzung der Strategien des 
SRB zu erörtern und bewährte Verfah-
ren unter den nationalen Abwicklungs-
behörden auszutauschen.

Im Jahr 2021 verbesserte sich die LSI-
Aufsichtsfunktion des SRB in Bezug auf 
Datenfähigkeiten und Datenmanage-
ment erheblich, lieferte zusätzliche ana-
lytische Erkenntnisse über den LSI-Sek-
tor und erbrachte solide Nachweise für 
die Entscheidungsfindung. Dieses ver-
besserte Datenmanagement wirkte 
sich besonders positiv auf das LSI-Kri-
senmanagementsystem aus, das dar-
auf abzielt, LSI in finanziellen Schwierig-
keiten frühzeitig zu identifizieren. Der 
SRB führte in enger Zusammenarbeit 
mit den nationalen Abwicklungsbehör-
den und ergänzend zum regelmäßigen 
Austausch mit der EZB und dem SSM 
eine regelmäßige Überwachung der LSI 
durch.
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1.4. Förderung 
eines robusten 
Abwicklungsrahmens
Im Jahr 2021 bemühte sich der SRB 
um die Förderung eines robusten 
Abwicklungsrahmens innerhalb der 
Bankenunion, indem er relevante 
Strategien für die Abwicklung entwi-
ckelte, zur politischen Debatte über 
die Verbesserung des Abwicklungs-
rahmens für SRB-Banken und LSI bei-
trug und Leitlinien zur Umsetzung 
der Rechtsvorschriften annahm und 
veröffentlichte. Als führende Abwick-
lungsbehörde für den Finanzsektor in 
der Bankenunion arbeitete der SRB 
unter anderem eng mit der EZB, der 
EBA und dem ESRB zusammen. Der 
SRB arbeitete auch mit internationa-
len Partnern und Drittländern zusam-
men, um sicherzustellen, dass die 
Abwicklungsstandards auch das Man-
dat des SRB unterstützen.

1.4.1 ENTWICKLUNG UND 
VERBREITUNG VON SRB-
STRATEGIEN

Entwicklung von 
Abwicklungsstrategien
Im Laufe des Jahres 2021 hat der 
SRB alle Strategien im Zusammen-
hang mit den Prioritäten für den 
RPC 2021 aktualisiert und veröffent-
licht und Fortschritte bei einigen der 
für den RPC 2022 relevanten Strate-
gien erzielt.

Liquidität und Finanzierung im 
Abwicklungsfall

 ► Im April, rechtzeitig zur Anwen-
dung im RPC 2021, veröffent-
lichte der SRB neue Leitlinien zu 
Liquidität und Finanzierung im 
Abwicklungsfall, die sich auf die 
Schätzung des Liquiditätsbedarfs 
konzentrieren und darauf abzie-
len, die Abwicklungsvorsorge der 
Banken zu unterstützen, wobei 

der potenzielle Liquiditätsstress 
berücksichtigt wird, unter dem 
eine Bank vor, während und nach 
der Abwicklung leiden kann. Der 
SRB arbeitete weiter an zusätz-
lichen Leitlinienelementen zur 
Fähigkeit der Banken, ihre Liqui-
ditätslage während der Abwick-
lung zu messen, zu melden und 
zu prognostizieren, und zu ihrer 
Fähigkeit, Vermögenswerte zu 
identifizieren und zu mobilisieren, 
die zur Beschaffung von Liquidi-
tät im Abwicklungsfall verwendet 
werden könnten. Der SRB erwar-
tet, diese weiteren Leitlinien im 
Jahr 2022 nach der schrittweisen 
Einführung der EfB zu veröffentli-
chen, da von den Banken die voll-
ständige Einhaltung im Bereich 
Liquidität und Finanzierung im 
Abwicklungsfall bis Ende 2023 
erwartet wird.

Mindestanforderungen 
an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten

 ► Der SRB aktualisierte ebenfalls im 
April die MREL-Strategie für den 
RPC 2021 und führte neue Ele-
mente und Verfeinerungen auf 
der Grundlage der durch das Ban-
kenpaket erforderlichen Ände-
rungen ein. Darüber hinaus ver-
öffentlichte der SRB eine Aktuali-
sierung seiner vorläufigen Strate-
gie zu vorherigen Genehmigungen 
für berücksichtigungsfähige Ver-
bindlichkeiten, die sich an den 
RTS-Entwurf anpasst, der vor-
aussichtlich 2022 angenommen 
wird (weitere Einzelheiten siehe 
Abschnitt 1.3.2).
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Bewertung des öffentlichen 
Interesses

 ► Im Mai veröffentlichte der SRB 
einen überarbeiteten Ansatz für 
die PIA-Strategie in der Abwick-
lungsplanung, der die aktuellen 
Strategien zur Durchführung der 
PIA ergänzen und die Glaubwür-
digkeit und Durchführbarkeit der 
bevorzugten Abwicklungsstra-
tegie während der Abwicklungs-
planung bewerten sollte. Dieser 
Zusatz zur Richtlinie verbesserte 
den PIA-Ansatz, indem berücksich-
tigt wurde, dass der Ausfall einer 
Bank während einer Zeit umfas-
senderer finanzieller Instabilität 
oder eines systemweiten Ereig-
nisses eintreten könnte, wobei 
in diesem Fall die Wahl der bes-
ten Abwicklungsstrategie für den 
Schutz der europäischen Steuer-
zahler und der Finanzstabilität 
noch entscheidender ist.

 ► Die verbesserte Strategie wurde 
von einem umfassenden Instru-
mentarium begleitet, einschließ-
lich verstärkter Dashboards, die 
einen harmonisierten analyti-
schen Ansatz für die PIA unter 
Verwendung aller dem SRB zur 
Verfügung stehenden Daten för-
dern. Darüber hinaus wurden 
den Mitarbeitern des SRB und der 
nationalen Aufsichtsbehörden 
zusätzliche Qualitätskontrollen 
von Daten und spezielle Schulun-
gen zur Einbeziehung systemwei-
ter Ereignisse in die PIA und zum 
PIA-Analyse-Instrumentarium zur 
Verfügung gestellt. Der RPC 2020 
nutzte bereits die erweiterten PIA-
Dashboards, die im RPC 2021 zu 
einem regulären Instrumentarium 
wurden. Der SRB wird das Instru-
mentarium im Jahr 2022 weiter 
verbessern.

 ► In Vorbereitung auf den RPC 2022 
arbeitete der SRB an der Einfüh-
rung einer weiteren strategischen 
Verbesserung der PIA in Bezug auf 
Einlagensicherungssysteme. Das 

40 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32016R0778&from=DE

Ziel dieser Verbesserung besteht 
darin, der PIA unter Berücksichti-
gung der Einlagensicherungssys-
teme bei der Bewertung der Aus-
wirkungen des Ausfalls einer Bank 
auf die Finanzstabilität und den 
Einlegerschutz weitere Klarheit, 
Konsistenz sowie operative und 
analytische Unterstützung zu ver-
leihen. Die Arbeiten werden vor-
aussichtlich 2022 abgeschlossen.

 ► Darüber hinaus unternahm der 
SRB in Vorbereitung des RPC 2023 
erste Schritte, um die PIA-Bewer-
tung kritischer Funktionen auf 
regionaler Ebene und der Kritika-
lität der Einlagen- und Zahlungs-
funktionen für nichtmonetäre 
Finanzinstitute zu verstärken. Das 
Hauptziel bestand darin, die Ana-
lyse einiger spezifischer Elemente 
zu verbessern, die zur Bewertung 
der Kritikalität erforderlich sind, 
wie in der Delegierten Verordnung 
(EU) 2016/778 der Kommission40 
vorgesehen, insbesondere wenn 
es um die Bewertung der Auswir-
kungen und der Substituierbar-
keit von Funktionen eines ausfal-
lenden oder wahrscheinlich aus-
fallenden Instituts geht. Der SRB 
erwartet, diese Verbesserungen 
im Jahr 2022 abzuschließen.

Trennbarkeit
 ► Ebenfalls zur Vorbereitung des 

RPC 2022 veröffentlichte der SRB 
im Oktober die „Operational Gui-
dance on Separability for Par-
tial Transfer Tools“, die den Ban-
ken weitere Angaben dazu bereit-
stellte, wie sie die relevanten 
Informationen und Analysen über 
den Trennbarkeitsanalysebericht 
und das Übertragungsstrategie-
buch erbringen können. Beide 
Dokumente werden laut EfB Teil 
der Abwicklungspläne für die Ban-
ken mit Transferabwicklungsstra-
tegien sein. Der SRB stellte den 
IRT und externen Partnern Schu-
lungen zu den Einzelheiten der 
Strategie und der Leitlinien, zu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0778&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0778&from=DE
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internen und externen Projekten 
und zu bestehenden Erfahrungen 
mit Trennbarkeitsanalysen bereit.

Managementinformationssysteme 
zur Bewertung

 ► Im Dezember 2020 veröffentlichte 
der SRB seinen endgültigen Stan-
darddatensatz, um zu gewähr-
leisten, dass die für eine solide 
Bewertung der Bankenabwicklung 
benötigten Mindestdaten vorlie-
gen41. Während des gesamten Jah-
res 2021 unterstützte das interne 
technische Netzwerk für MIS zur 
Bewertung die IRT bei der Umset-
zung dieser Anweisungen.

Der SRB erarbeitete und erstellte 
auch Strategien und Leitlinien in 
anderen wesentlichen Bereichen 
des Abwicklungsrahmens:

 ► Im März 2021 veröffentlichte 
der SRB ein Dokument, in dem 
die Elemente beschrieben wer-
den, die Banken bei der Ope-
rationalisierung des Bail-in in 
Bezug auf internationale Inhaber- 
schuldverschreibungen berüc k-
sichtigen sollten, die von inter-
nationalen Zentralverwahrern 
(ICSDs), Euroclear Bank (EB) und 
Clearstream Banking Luxem-
burg (CBL) ausgegeben und dort 
verwahrt werden. Von den Ban-
ken wurde erwartet, dass sie 
den Inhalt dieses Dokuments ab 
2021 in ihren Bail-in-Protokollen 
widerspiegeln.

 ► Im November 2021 veröffentlichte 
der SRB die aktualisierten opera-
tiven Leitlinien zur Betriebskon-
tinuität im Abwicklungsfall, die 

41 Im Speziellen veröffentlichte der SRB drei Dokumente:
- Das finale Dokument mit den Anweisungen für den Bewertungsdatensatz des SRB, in 

dem der Bewertungsdatensatz des SRB ausgeführt und klare Erwartungen im Hinblick 
auf den Datenbedarf festlegt werden.

- Das finale Erläuterungsdokument, die den Banken operative Leitlinien in Bezug auf die 
Fähigkeiten ihrer MIS zur Generierung von Informationen an die Hand geben sollen, die 
so aktuell und vollständig wie möglich und von angemessener Qualität sind, damit eine 
faire, umsichtige und realistische Bewertung durchgeführt werden kann.

- Eine Mitteilung zu den im Rahmen der Konsultation eingegangenen Rückmeldungen, 
das auf die wichtigsten Rückmeldungen einging und gemeinsam mit dem endgültigen 
Datensatz zur Bewertung veröffentlicht wurde.

42 Interne technische Netzwerke sind multidisziplinäre Foren, die von SRB-Sachverständigen 
verschiedener Einheiten mit Fachkenntnissen in den relevanten Themen gebildet werden.

den Banken Erläuterungen dazu 
lieferten, wie die Erwartungen 
des SRB in Bezug auf finanzielle 
Widerstandsfähigkeit und Perso-
nalausstattung im Einklang mit 
der schrittweisen Einführung die-
ser Themen im Rahmen des EfB 
umgesetzt werden können.

 ► Im Dezember 2021 veröffentlichte 
der SRB Leitlinien zur solventen 
Abwicklung von Derivaten und 
Wertpapierhandel im Abwicklungs-
fall im Einklang mit seinen EfB nach 
Arbeiten auf Ebene des Rats für 
Finanzmarktstabilität, Umfragen, 
einem Pilotprojekt und Konsulta-
tionen mit global systemrelevan-
ten Banken (G-SIB). Sie gilt für alle 
Banken mit wesentlichem Wertpa-
pierhandel und soll die Glaubwür-
digkeit und Durchführbarkeit ihrer 
Abwicklungsstrategien verbessern. 
Die Anwendung der Leitlinien und 
der entsprechenden internen Stra-
tegie beginnt ab dem RPC 2022.

Als Teil der Beiträge zum umfassen-
deren Abwicklungsrahmen nahm 
der SRB im Jahr 2021 die Arbeit zu 
Genossenschaftsbanken wieder auf, 
um ein höheres Maß an Konsistenz bei 
der Behandlung von Genossenschafts-
banken in der Abwicklungsplanungs-
phase und in Krisen zu fördern sowie 
ihre spezifischen Probleme anzuge-
hen. Das interne technische Netz-
werk42 für Genossenschaften umfasste 
13 Genossenschaftsbanken und Ban-
kengruppen innerhalb des Zuständig-
keitsbereichs des SRB, darunter zwei 
global systemrelevante Banken, mit 
einem Gesamtvermögen von etwa 
5 690 Mrd. EUR. Das Netzwerk hat 
eine Kartografie entwickelt, die einen 
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Überblick über die Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede der genossen-
schaftlichen Bankengruppen, ihre 
operativen Rahmenbedingungen, 

43 Wie im Mehrjahresprogramm 2021-2023 geplant.
44 Diese Strategieposition bezieht sich auf die 2020/21 abgeschlossene SRB-Arbeit zu: i) der 

Teilnahme am Redaktionsteam der EBA RTS zu Beteiligungsketten-Ansätzen, die stattdessen 
von der Europäischen Kommission in einen gesetzgeberischen „Sofortlösungsvorschlag“ 
umgewandelt wurde, und ii) die Ausweitung des Geltungsbereichs von iMREL in der MREL-
Strategie 2021, die zwischengeschaltete Einheiten in einem Beteiligungsketten-Ansatz 
umfasst.

45 Der SRB beteiligte sich auch an der PIA-bezogenen Arbeit in der EBA, einschließlich einer 
Umfrage zu bewährten PIA-Verfahren.

46 Neue Darlegung der Position im Vergleich zum SRB-Mehrjahresprogramm 2021-2023 aus 
Gründen der Genauigkeit.

47 Neue Darlegung der Position im Vergleich zum SRB-Mehrjahresprogramm 2021-2023 aus 
Gründen der Genauigkeit. Strategieposition soll im 1. Quartal 2022 abgeschlossen werden.

Hauptmerkmale, Governance-Modelle, 
Eigentumstitel und internen Vereinba-
rungen zur Sicherung der gegenseiti-
gen Unterstützung bietet.

Tabelle 6: Fortschritte gegenüber den geplanten SRB-Strategien im Zeitraum 
2021-2023

Geplante SRB-Strategien für 2021-202343 2021 2022 2023

SRB MREL-Strategie (aktualisiert) ✓ • •

MREL: Umsetzung/Anwendung/Beitrag zu den technischen Regulierungsstandards 
der EBA zu berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, zur Genehmigung zur 
Reduzierung von Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, techni-
sche Durchführungsstandards der EBA zur Meldung und Offenlegung von MREL/
TLAC, zur Meldung von MREL-Entscheidungen an die EBA, relevante EBA-Berichte 
zu MREL.

✓

MREL: Technische Regulierungsstandards der EBA zur Festlegung der MREL in Bezug 
auf die Säule-2-Anforderung (P2R) und kombinierte Kapitalpufferanforderungen 
(CBR) für Gruppen, die nicht der P2R gemäß Richtlinie 2013/36/EU (CRDIV) unterlie-
gen; sowie zur internen MREL und Umsetzung der Abwicklungsstrategie44

✓

MREL: EBA RTS 3.0 zu ITS zur Meldung (BRRD2) ✓ • •

Berichterstattung: EBA RTS 2.10 und ITS zu Abwicklungsvorlagen ✓ • •

Bei der Abwicklungsplanung zu berücksichtigende Abwicklungsszenarien ✓ •

PIA-Strategie45 ✓ •

Liquidität: Operative Leitlinien zur Bewertung des Finanzierungsbedarfs im 
Abwicklungsfall46 ✓ •

Liquidität: Operative Anleitung zur Ermittlung und Mobilisierung von Sicherheiten 
während und nach der Abwicklung47 ✓ •

Solvente Abwicklung ✓ •

Methodik für die Bewertung der Abwicklungsfähigkeit, einschließlich Trennbarkeits-
analyse und Restrukturierung, Besonderheiten der Abwicklungsinstrumente und 
relevante Arbeit der EBA in diesem Bereich

✓ •

Bail-in: Nutzung von zusätzlichen Befugnissen (Artikel 64 BRRD) und Nutzung von 
Moratoriumsbefugnissen ✓

Bail-in: RTS der EBA zu Artikel 55 und zu Vertragsbedingungen für Befugnisse zur 
Abwicklungsaussetzung ✓ •

FMI: Vorlagen des Rats für Finanzmarktstabilität für Informationen, die Banken und 
Abwicklungsbehörden von Finanzmarktinfrastrukturen für die Abwicklungsplanung 
und -durchführung benötigen; Papier des Rats für Finanzmarktstabilität zu Ansät-
zen zur Förderung des Informationsaustauschs und von Kommunikationsprotokol-
len zwischen Finanzmarktinfrastrukturen, Abwicklungsbehörden und Banken

✓ •

Legende • Geplant ✓ Planmäßig erfüllt ✖ Nicht planmäßig erfüllt
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Verbreitung von 
Abwicklungsstrategien
Der SRB war 2021 proaktiv bei der 
Verbreitung von Strategien und dem 
Meinungsaustausch mit einer Viel-
zahl von Abwicklungsinteressenträ-
gern und organisierte das ganze Jahr 
über verschiedene Veranstaltungen 
und nahm daran teil (weitere Einzel-
heiten siehe Abschnitt 2.3.5).

Im Februar organisierten der SRB 
und das European Banking Institute 
die Zweite Konferenz zur Bankenab-
wicklung. Zu den Themen, die von 
einer Reihe von akademischen Red-
nern behandelt wurden, gehörten die 
Harmonisierung der EU-Bankliqui-
dationsgesetze, die Welt nach dem 
Brexit und die Bedeutung internati-
onaler Normensetzung, das Gleich-
gewicht zwischen Herkunftsland und 
Aufnahmeland und grenzüberschrei-
tende Abwicklung, notleidende Kre-
dite und eine Podiumsdiskussion zu 
den Lehren aus Covid-19 für zukünf-
tige „White-Swan“-Ereignisse.

Während des gesamten Jahres 2021 
hat der SRB sein Engagement für wich-
tige Veranstaltungen wie die Bran-
chendialoge beibehalten. Der 11. Dia-
log fand im Dezember 2020 und der 
12. im Juni 2021 statt. Sowohl der 11. 
als auch der 12. Dialog waren wichtig 

für die erfolgreiche Umsetzung des 
RPC 2021 und für den Austausch von 
Informationen und den Erhalt von 
Rückmeldungen aus der Branche 
zu den neuesten Entwicklungen bei 
abwicklungsbezogenen Strategien. 
Die kontinuierliche Zusammenarbeit 
mit der Branche ist der Schlüssel zur 
Verbesserung der Abwicklungsfähig-
keit des Bankensektors innerhalb der 
Bankenunion.

Im April und September nahm die 
Vorsitzende des SRB am hochrangi-
gen virtuellen Seminar und der halb-
jährlichen Konferenz von Eurofi teil. 
Sie nahm an Podiumsdiskussionen 
über mögliche Verbesserungen des 
bestehenden Abwicklungsrahmens 
teil, wie z. B. die Vollendung der Ban-
kenunion und die Verbesserung der 
PIA mit systemweiten Szenarien. Dar-
über hinaus nahm der SRB das ganze 
Jahr über in verschiedenen Funktio-
nen an Konferenzen und Webinaren 
teil, die von der International Asso-
ciation of Deposit Insurers (IADI) und 
dem Financial Stability Institute orga-
nisiert wurden, und trat dem hoch-
rangigen Financial Crisis Forum bei, 
das gemeinsam von der Yale Univer-
sity und der Bank für Internationa-
len Zahlungsausgleich veranstaltet 
wird (für weitere Einzelheiten siehe 
Abschnitt 2.3.5).
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Branchendialoge in Zahlen

11. Branchendialog (14.12.2020)

Über 100 externe Teilnehmer
Themen:
Vorbereitungen für den Abwicklungsplanungszyklus 2021,
Erwartete Aktualisierungen in der MREL-Strategie 2021
Aktueller Stand des einheitlichen Abwicklungsfonds, einschließlich Informationen zum Urteil 
des Gerichts der Europäischen Union zu im Voraus erhobenen Beiträgen
Präsentationen sind hier abrufbar

12. Branchendialog (14.6.2021)

Über 80 externe Teilnehmer
Themen:
Status des RPC 2021 und der RPC-Broschüre,
Aktualisierung in Bezug auf MREL-Strategie 2021
Aktueller Stand des einheitlichen Abwicklungsfonds, einschließlich Informationen zum Urteil 
des Gerichts der Europäischen Union zu im Voraus erhobenen Beiträgen
Präsentationen sind hier abrufbar

48 Die Gesamtzahl der bewerteten Pläne kann sich von der Anzahl der vom SRB angenommenen 
Abwicklungspläne unterscheiden, da einige Unternehmen multiple Abwicklungsstrategien 
haben, bei denen mehrere Entwurfspläne für jede Gruppe zu bewerten sind, aber als einer 
angenommen werden.

1.4.2 QUALITÄTSSICHERUNG 
DER ABWICKLUNGSPLANUNG UND 
BENCHMARKING
Ein grundlegender Schritt der jährli-
chen Aktualisierung der Abwicklungs-
pläne ist die interne Qualitätssiche-
rung, die darauf abzielt, die Qualität 
und Konsistenz der von den verschie-
denen IRT entworfenen Abwicklungs-
pläne sicherzustellen und zu gewähr-
leisten, dass die von den IRT entwor-
fenen Pläne mit den vereinbarten 
Strategien übereinstimmen. Paral-
lel zur schrittweisen Einführung der 
EfB führen neue Aspekte der Strate-
gie-Qualitätssicherung neue Aspekte 
ein, die in jedem nachfolgenden RPC 
sichergestellt werden müssen. Auf 
diese Weise ermöglicht der Prozess 
auch, Erkenntnisse über die Not-
wendigkeit zu gewinnen, neue Stra-
tegien und Leitlinien für zukünftige 
RPC zu entwickeln oder bestehende 
zu verbessern.

Im Jahr 2021 führte der SRB innerhalb 
des RPC über einen Zeitraum von 
8 Monaten Qualitätsprüfungen von 

11048 Entwürfen von Abwicklungsplä-
nen durch. Im Jahr 2021 traten zwei 
neue SRB-Richtlinien in Kraft, die die 
Abwicklungsplanung und Qualitäts-
sicherungsfunktion verbessern und 
beeinflussen. Erstens erforderte die 
Methodik zur Bewertung der Abwick-
lungsfähigkeit, dass die IRT die Fort-
schritte ihrer Banken bei der schritt-
weisen Einführung der EfB bewerte-
ten (siehe Abschnitt 1.3.3). Zweitens 
verlangte das systemweite Ereignis 
in der PIA-Richtlinie von den IRT, sys-
temweite Ereignisse zu berücksich-
tigen, wenn sie sowohl die Glaub-
würdigkeit und Durchführbarkeit 
der Liquidation im Rahmen norma-
ler Insolvenzverfahren als auch der 
bevorzugten Abwicklungsstrategie 
bei der Durchführung der PIA bewer-
teten. Die Anwendung dieser Stra-
tegie in Verbindung mit der obliga-
torischen Anwendung der datenge-
steuerten PIA-Dash boards führte bei 
einigen Banken zu Änderungen des 
PIA-Ergebnisses, wodurch die Anzahl 
der SRB-Banken, die einem norma-
len Insolvenzverfahren unterliegen, 

https://www.srb.europa.eu/en/content/11th-industry-dialogue-0
https://www.srb.europa.eu/en/content/12th-industry-dialogue
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verringert wurde. Weitere kritische 
Aspekte, die ebenfalls in die Quali-
tätssicherung einbezogen wurden, 
waren die Analyse kritischer Funkti-
onen und die Ermittlung des Liquidi-
tätsbedarfs im Abwicklungsfall.

Der Qualitätssicherungsprozess 
innerhalb des RPC 2021 war eng mit 
der Arbeit an Abwicklungsfähigkeits-
bewertungen verzahnt, mit dem Ziel, 
auch die Fortschritte der Banken bei 
der Umsetzung der EfB zu bewerten 
und ein Benchmarking dieser Ergeb-
nisse auf horizontaler Grundlage 
sicherzustellen (für weitere Einzelhei-
ten siehe Abschnitt 1.3.3).

1.4.3 ÜBERWACHUNG VON UND 
BEITRÄGE ZUR AUSSENPOLITIK 
UND REGULIERUNGSTÄTIGKEIT
Im Laufe des Jahres 2021 arbeitete 
der SRB eng mit dem Parlament, 
dem Rat, der Kommission, der EZB 
und der EBA zusammen, um zum 
Fortschritt relevanter regulatori-
scher und politischer Themen bei-
zutragen. Wie in seinem jährlichen 
Arbeitsplan vorgesehen, stellte der 
SRB sein technisches Fachwissen zur 
Operationalisierung der gemeinsa-
men Letztsicherung; einen Legislativ-
vorschlag zu „Maßnahmen für einen 
soliden Bankenabwick lungs- und 
Insolvenzrahmen“; die Vorbereitun-
gen zur Umsetzung des Sanierungs- 
und Abwicklungsrahmens für zen-
trale Gegenparteien (CCP); und die 
Beiträge zu einer Gesetzgebung zur 
Cybersicherheit für Finanzunterneh-
men zur Verfügung.

Darüber hinaus hat sich der SRB im 
Laufe des Jahres mit europäischen 
Organen in anderen Regulierungs-
fragen befasst, hielt die regelmä-
ßige Koordinierung mit dem SSM 
sowie der Kommission und dem 

Parlament aufrecht und nahm auf 
Einladung regelmäßig an den ver-
schiedenen Ratsausschüssen teil: 
der Eurogruppe, dem Wirtschafts- 
und Finanzausschuss und des Aus-
schusses für Finanzdienstleistungen. 
Der SRB bemühte sich auch darum, 
Treffen mit Assistenten der Mitglie-
der des Europäischen Parlaments zu 
organisieren, um sie über Themen 
der Bankenunion auf dem Laufenden 
zu halten. Der SRB arbeitete auch eng 
mit der EZB, der EBA und dem ESRB 
zusammen.

Gemeinsame Letztsicherung 
(„common backstop“)
Da sich die Eurogruppe auf die früh-
zeitige Einführung der gemeinsa-
men Letztsicherung im Novem-
ber 2020 geeinigt hatte, zielte der 
Großteil der Arbeit des SRB in diesem 
Bereich im Jahr 2021 auf die Operati-
onalisierung bis Anfang 2022 ab (wei-
tere technische Einzelheiten siehe 
Abschnitt 1.6.3). Der SRB beteiligte 
sich proaktiv an der Taskforce „Koor-
dinierte Maßnahmen“, einer Gruppe 
auf technischer Expertenebene der 
Arbeitsgruppe der Eurogruppe, um 
Änderungen an der Dokumentation 
der Letztsicherung vorzunehmen. Im 
Laufe des Jahres befassten sich die Sit-
zungen der Taskforce „Koordinierte 
Maßnahmen“ mit Fragen der Liqui-
dität im Abwicklungsfall, der Beendi-
gung der bilateralen Kreditrahmen-
vereinbarungen (LFA) zwischen dem 
SRB und den Mitgliedstaaten, dem 
Frühwarnsystem des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM), der 
Sicherheitenstrategie des SRB Poli-
tik und Diskussionen im Zusammen-
hang mit der Verwendung von Garan-
tien. Die Mitgliedstaaten nahmen das 
Paket für die gemeinsame Letztsiche-
rung im Oktober 2021 an und unter-
stützt seine Einführung Anfang 2022.
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Als Reaktion auf die globale Finanzkrise hat die EU entschiedene Maßnahmen ergriffen, um 
einen sichereren Finanzsektor für den EU-Binnenmarkt zu schaffen, indem das einheitliche 
Regelwerk für alle Finanzakteure verbessert wurde, das strengere Aufsichtsanforderungen 
für Banken, einen verbesserten Schutz für Einleger und Regeln zum Umgang mit ausfallenden 
Banken umfasst. Die ersten beiden Säulen der Bankenunion – der einheitliche Aufsichtsmecha-
nismus (SSM) und der einheitliche Abwicklungsmechanismus (SRM) – wurden geschaffen. Die 
dritte Säule der Bankenunion, ein europäisches Einlagenversicherungssystem, ist noch nicht 
entstanden.

Der EU-Rahmen für das Krisenmanagement im Bankensektor und Einlagensicherung legt die 
Regeln für den Umgang mit Bankausfällen fest und schützt gleichzeitig die Einleger. Sie besteht 
aus drei EU-Gesetzestexten, die zusammen mit den einschlägigen nationalen Rechtsvorschrif-
ten wirken: der Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (BRRD – Richt-
linie 2014/59/EU), der Verordnung über den einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM-Ver-
ordnung  – Verordnung (EU) Nr. 806/2014) und der Einlagensicherungsrichtlinie (DGSD – Richtli-
nie 2014/49/EU) sowie andere Verordnungen, die ergänzende Bestimmungen enthalten.

49 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=celex%3A32014L0049

50 Vollständiges Dokument hier: https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-responses-
european-commission-targeted-consultation-review-crisis-management-and

51 Vollständiges Dokument hier: Konzept des SRB für die Überprüfung des Rahmens für 
das Krisenmanagement und für die Einlagensicherung (CMDI).https://www.srb.europa.
eu/en/content/srb-publishes-blueprint-crisis-management-and-deposit-insurance-cmdi-
framework-review

Legislativvorschlag zur 
Überarbeitung des Rahmens für 
das Krisenmanagement und für 
die Einlagensicherung
Der SRB nahm an der Konsultation 
der Kommission zur Überprüfung 
des Rahmens für das Krisenmanage-
ment im Bankensektor und für die 
Einlagensicherung (CMDI) teil, der als 
Grundlage für die Ausarbeitung eines 
Legislativvorschlags zur Überprüfung 
der BRRD, SRM-Verordnung und der 
Richtlinie über Einlagensicherungs-
systeme (DGSD)49 dienen sollte. In 
seiner Vorlage50 drängte der SRB auf 
die Vollendung der Bankenunion mit 
der Einrichtung ihrer dritten Säule, 
dem Europäischen Einlagenversiche-
rungssystem (EDIS), und nannte mög-
liche Verbesserungen zur weiteren 
Stärkung des CMDI-Rahmens, insbe-
sondere im Hinblick auf mittelgroße 
Banken.51 Darüber hinaus nahm der 
SRB während des gesamten Berichts-
jahres aktiv an den politischen und 
technischen Foren teil, in denen die 
Vollendung der Bankenunion und 
die Ausarbeitung eines schrittweisen 
Arbeitsplans für diese Vollendung 
erörtert wurden. Die Beiträge werden 

2022 fortgesetzt, wenn die Annahme 
des Legislativvorschlags zur Überar-
beitung des CMDI-Rahmens zu erwar-
ten ist.

Rahmen für die Sanierung 
und Abwicklung von zentralen 
Gegenparteien
Nach der Veröffentlichung der Sanie-
rungs- und Abwicklungsverord-
nung für zentrale Gegenparteien im 
Januar 2021 traten die Artikel zur 
Sanierung und Abwicklung im Feb-
ruar bzw. August 2022 in Kraft oder 
werden in Kraft treten. Im Jahr 2021 
bewegte sich der SRB darauf zu, seine 
Rolle in diesem Prozess im Jahr 2022 
zu übernehmen. Der SRB wird dann 
Mitglied des Abwicklungsausschusses 
für zentrale Gegenparteien der Euro-
päischen Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde (ESMA) und stimm-
berechtigtes Mitglied in den Abwick-
lungskollegien für zentrale Gegen-
parteien als Abwicklungsbehörde der 
Clearingmitglieder mit den größten 
Beiträgen zum Ausfallfonds der zen-
tralen Gegenparteien. Die nationalen 
Abwicklungsbehörden der zentralen 
Gegenparteien werden direkt für die 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32014L0049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32014L0049
https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-responses-european-commission-targeted-consultation-review-crisis-management-and
https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-responses-european-commission-targeted-consultation-review-crisis-management-and
https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-publishes-blueprint-crisis-management-and-deposit-insurance-cmdi-framework-review
https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-publishes-blueprint-crisis-management-and-deposit-insurance-cmdi-framework-review
https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-publishes-blueprint-crisis-management-and-deposit-insurance-cmdi-framework-review
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Abwicklungsplanung der zentralen 
Gegenparteien verantwortlich sein.

Die Vorbereitungsmaßnahmen 
umfassten die Einrichtung eines 
Teams zur Koordinierung der Ange-
legenheiten in Bezug auf zentrale 
Gegenparteien, die Einrichtung eines 
internen Expertennetzwerks für 
zentrale Gegenparteien, Diskussio-
nen über die notwendigen internen 
Abläufe zur Unterstützung einer wirk-
samen Teilnahme an Abwicklungs-
kollegien für zentrale Gegenparteien 
und die Zusammenarbeit mit der 
ESMA bei technischen Leitlinien und 
Regeln. Der SRB unternahm auch 
zusätzliche Anstrengungen bei der 
Aushandlung multilateraler Koope-
rationsvereinbarungen als Teilneh-
mer an Krisenmanagementgrup-
pen (CMG) für zentrale Gegenpar-
teien, die für systemrelevante zen-
trale Gegenparteien in mehr als einer 
Rechtsordnung eingerichtet werden. 
So nahm der SRB im Jahr 2021 an acht 
Krisenmanagementgruppen für zen-
trale Gegenparteien teil und setzte 
seine Beiträge zur Arbeit des Rats für 
Finanzstabilität in Angelegenheiten 
in Bezug auf zentrale Gegenparteien 
fort (siehe letzter Unterabschnitt in 
diesem Abschnitt).

Rechtsakt über die digitale 
Betriebsstabilität
Die Kommission hat im Septem-
ber 2020 ihr Paket zur Digitalisie-
rung des Finanzsektors vorgestellt, 
einschließlich eines Legislativvor-
schlags zur digitalen Betriebsstabili-
tät (DORA). Der Begründung für den 
DORA-Vorschlag ist die zunehmende 
Nutzung von IKT durch den Finanz-
sektor, was ein höheres Risiko von 
Cyberangriffen impliziert. Im Laufe 
des Jahres 2021 verfolgte der SRB 
den Fortschritt des Vorschlags genau 
und trug dazu bei, die Konsistenz 

52 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32013R0575

53 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32013L0036

54 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52021PC0663, auch bekannt als Vorschlag zum Beteiligungskettenansatz 
(„daisy chain“).

zwischen DORA und dem Abwick-
lungsrahmen in Bezug auf Prozesse 
sowie Anforderungen für Banken 
sicherzustellen und dafür zu sorgen, 
dass größere IKT-Vorfälle zur Gewähr-
leistung der Krisenbereitschaft ange-
messen berücksichtigt werden.

Überprüfung des Regelwerks der 
EU-Bankenunion und anderer 
Themen
Im Oktober 2021 nahm die Kommis-
sion eine Überprüfung des Regel-
werks der EU-Bankenunion an: die 
Eigenkapitalverordnung (CRR52), die 
Eigenkapitalrichtlinie (CRD53) und 
einen separaten Legislativvorschlag 
zur Änderung der CRR im Bereich 
Abwicklung54. Die Überprüfung zielt 
darauf ab, die Widerstandsfähigkeit 
gegenüber wirtschaftlichen Schocks 
zu stärken, zu einem grünen Über-
gang beizutragen und eine solide 
Verwaltung der EU-Banken sicher-
zustellen, um so die Finanzstabili-
tät dank einer verstärkten Aufsicht 
besser zu schützen. Der CRR-Ände-
rungsvorschlag beabsichtigt insbe-
sondere, die abwicklungsbezogenen 
Regeln anzupassen: Aufnahme einer 
speziellen Behandlung für die indi-
rekte Zeichnung von Instrumenten, 
die für die interne MREL berücksich-
tigungsfähig sind; weitere Ausrich-
tung der Behandlung von global sys-
temrelevanten Institutsgruppen mit 
einer multiplen Abwicklungsstrate-
gie an den TLAC-Standard; und Klä-
rung der Berücksichtigungsfähigkeit 
von Instrumenten, die im Zusammen-
hang mit internem TLAC ausgegeben 
werden. Im Jahr 2021 hat der SRB 
den Fortschritt des Dossiers genau 
überwacht, da es die Berechnung 
und Kalibrierung der MREL für einige 
Unternehmen ändern wird.

Parallel dazu überwachte der 
SRB das ganze Jahr über auch die 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R0575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R0575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0663
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0663
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regulatorischen Änderungen im 
Zusammenhang mit dem Ermes-
sen der zuständigen Behörden, 
bestimmte Risikopositionen gegen-
über Zentralbanken vorüberge-
hend von der Berechnung der 
Gesamtrisikopositionsmessgröße ei- 
nes Instituts auszuschließen. Die 
von der EZB beschlossene Maß-
nahme zur Erleichterung der Umset-
zung ihrer Geldpolitik während der 
Covid-19-Pandemie könnte die Kali-
brierung der endgültigen MREL-Ziele 
und Einhaltung der Anforderungen 
durch die Banken zum 1. Januar 2024 
beeinflussen.55

Im Mai leistete der SRB einen Beitrag 
zur Konsultation der Kommission 
zur Überprüfung der Richtlinie über 
die Wirksamkeit von Abrechnungen 
in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- 
und -abrechnungssystemen (SFD), in 
der Systeme entworfen werden, die 
von den Teilnehmern zur Übertra-
gung von Finanzinstrumenten und 
Zahlungen verwendet werden.

Zusammenarbeit mit anderen 
Organen und Agenturen der 
Europäischen Union
Der SRB leistete erhebliche Beiträge 
zur Arbeit der EBA in Abwicklungs-
angelegenheiten und nahm an ver-
schiedenen EBA-Ausschüssen teil. 
Der Rat der Aufseher ist das wich-
tigste Beschlussorgan der EBA, in 

55 Am 10. Februar 2022 bestätigte die EZB, dass die Entlastungsmaßnahme 
nicht nach Ende März 2022 verlängert wird und die endgültigen MREL-Ziele 
daher im Abwicklungsplanungszyklus 2022 neu kalibriert werden. Weitere 
Informationen siehe Pressemitteilung: https://www.srb.europa.eu/en/content/
update-srb-approach-crr-discretion-leverage-and-mrel-calibration

dem der SRB als Beobachter sitzt. 
Darüber hinaus führt ein Vertre-
ter des SRB den Vorsitz im Abwick-
lungsausschuss und nimmt als Mit-
glied an diesem ständigen Ausschuss 
teil, der sich mit Entscheidungen im 
Zusammenhang mit den Aufgaben 
befasst, die den Abwicklungsbehör-
den durch die BRRD übertragen wur-
den. Auf technischer Ebene ist der 
SRB auch aktives Mitglied in zwei 
EBA-Untergruppen, die den Bereich 
Abwicklungsdurchführung (Unter- 
gruppe zur Abwicklungsdurchfüh-
rung) und Abwicklungsplanung 
(Untergruppe zur Vorbereitung auf 
die Abwicklungsplanungsvorsorge) 
umfassen. So trug der SRB unter 
anderem im Jahr 2021 zu den Arbei-
ten an der quantitativen MREL-Über-
wachung, der Aktualisierung des 
technischen Durchführungsstan-
dards (ITS) zur Abwicklungsbericht-
erstattung sowie den EBA-Leitlinien 
zur Abwicklungsfähigkeit für Insti-
tute und Abwicklungsbehörden zur 
Verbesserung der Abwicklungsfähig-
keit der Banken bei. Darüber hin-
aus spielte der SRB auch eine wich-
tige Rolle bei anderen Projekten im 
Zusammenhang mit dem Abwick-
lungskonvergenzrahmen und der 
Überwachung des Abwicklungskol-
legiums. Der SRB wird 2022 auch 
der Untergruppe der Eigenmittel als 
zweiter Prüfer von MREL/TLAC-Emis-
sionen im Euroraum beitreten.

https://www.srb.europa.eu/en/content/update-srb-approach-crr-discretion-leverage-and-mrel-calibration
https://www.srb.europa.eu/en/content/update-srb-approach-crr-discretion-leverage-and-mrel-calibration
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Abbildung 7: Rat und Ausschüsse der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
sowie Beteiligung des SRB

Rat der Aufseher

Ständiger Ausschuss
für Regulierung und Politik 

der EBA (SCRePol) 

Untergruppe Eigenmittel 
(SGOF)

Abwicklungsausschuss
(ResCo)

Untergruppe
Abwicklungsdurchführung 

(SGRE)

Untergruppe
der Abwicklungs-

planungsvorsorge (SGRPP)

Der SRB leitet die Gruppe

SRB nimmt an der Gruppe teil

SRB nimmt nicht teil

56 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.eiopa.europa.eu/media/news/
eiopa-highlights-key-risks-insurance-and-pension-sectors_en

57 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.srb.europa.eu/system/files/media/
document/mou_with_the_single_resolution_board_on_cooperation_and_information_
exchange_2018_.pdf

Während des gesamten Jahres 2021 
arbeitete der SRB auch eng mit den 
Hauptstrukturen des ESRB zusam-
men, wie dem Verwaltungsrat, den 
Beratenden Technischen Ausschüs-
sen und den zugehörigen analyti-
schen Arbeitsgruppen. Diese Zusam-
menarbeit wurde in mehreren 
Arbeitsbereichen vorangebracht, ein-
schließlich der Teilnahme an mehre-
ren schriftlichen Verfahren, die sich 
mit Themen im Zusammenhang mit 
dem SRB befassen. Diese Arbeitsbe-
reiche umfassten beispielsweise die 
makroprudenzielle Diskussion über 
die Nutzung des EU-Krisenmanage-
mentrahmens für Banken in einer 
Systemkrise, die Diskussion über die 
Überschneidungen zwischen mikro-
prudenziellen Mindestanforderun-
gen, einschließlich der MREL, und 
makroprudenziellen Kapitalpuffern, 
die Überprüfung des zentralen Clea-
ring-Rahmens in der EU und die Über-
prüfung der makroprudenziellen 

Politik im Zusammenhang mit dem 
Abwicklungsrahmen.

Im Laufe des Jahres 2021 begann der 
SRB auch mit der Europäischen Auf-
sichtsbehörde für das Versicherungs-
wesen und die betriebliche Altersver-
sorgung (EIOPA) zusammenzuarbei-
ten, um deren PIA-Instrumentarium 
um eine Ansteckungsanalyse für den 
Versicherungssektor zu verbessern. 
Die ersten Ergebnisse der Zusam-
menarbeit wurden in einem der Son-
derthemen im „EIOPA Financial Sta-
bility Report“ vom Dezember 2021 
zusammengefasst.56

Die EZB und der SRB arbeiten eng 
zusammen, um den Zugang des SRB 
zu allen Daten zu verbessern, die zur 
Erfüllung seines Abwicklungsman-
dats erforderlich sind. Die EZB hat im 
Rahmen der gemeinsamen Absichts-
erklärung57 von EZB und SRB bereits 
regelmäßig die Aufsichtsdaten für 

https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-highlights-key-risks-insurance-and-pension-sectors_en
https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-highlights-key-risks-insurance-and-pension-sectors_en
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/mou_with_the_single_resolution_board_on_cooperation_and_information_exchange_2018_.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/mou_with_the_single_resolution_board_on_cooperation_and_information_exchange_2018_.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/mou_with_the_single_resolution_board_on_cooperation_and_information_exchange_2018_.pdf
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bedeutende Institute und grenzüber-
schreitende LSI für die Abwicklungs-
planung und Finanzstabilitätsana-
lyse an den SRB weitergegeben. Im 
Jahr 2021 wurde dieser Datenaus-
tausch auch auf alle LSI ausgewei-
tet, deren Daten der SRB erhalten 
hatte, wodurch die Abwicklungsfähig-
keit aller Banken in der Bankenunion 
verbessert wurde. Im Laufe des Jah-
res 2021 handelten der SRB und die 
EZB eine ergänzende Vereinbarung 
aus, um den Austausch von Daten zu 
formalisieren, die die EZB für geld-
politische Zwecke erhebt und die 
für den Entscheidungsprozess des 
SRB relevant sind.58 Diese Daten, die 
für die Verbesserung der vom SRB 
durchgeführten Finanzstabilitätsana-
lysen von entscheidender Bedeutung 
sind, werden derzeit im Zusammen-
hang mit Krisen ausgetauscht, und 
es wird erwartet, dass der Abschluss 
dieser Vereinbarung zu einem regel-
mäßigen Datenaustausch vor Krisen 
führen wird. Der SRB stimmte sich 
auch eng mit der EZB, der EBA und 
der Kommission über integrierte Mel-
deinitiativen ab, die zur Zentralisie-
rung von Bankmeldeattributen bei-
trugen (siehe Abschnitt 1.3.1 und 
Abschnitt 2.3.2), als ersten Schritt zur 
Verringerung der Meldelast für Ban-
ken und Verbesserung des Zugangs 
zu Aufsichts-, Statistik- und Abwick-
lungsdaten für die Aufseher.

1.4.4 ZUSAMMENARBEIT UND 
INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
Die internationale Zusammenarbeit 
ist für die Erreichung der SRB-Ziele 
noch wichtiger geworden und war 
im Jahr 2021 von der Telearbeit und 
neuen Arbeitsweisen geprägt.

Kooperationsvereinbarungen
Dem SRB gelang es, im Laufe des Jah-
res 2021 mehrere Verhandlungen 

58 Nämlich die Wertpapierbestandsstatistik, die zentralisierte Wertpapierdatenbank und 
AnaCredit-Daten.

59 Aktuelle vom SRB unterzeichnete Vereinbarungen: Banka e Shqipërisë, Bank of England, 
Nippon Ginkō, Canada Deposit Insurance Corporation, Banco Central do Brasil, Federal 
Deposit Insurance Corporation, Japans Financial Services Agency, Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario (IPAB), Narodna Banka Srbije, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht.

abzuschließen und damit die Zahl der 
umfassten Rechtsräume und SRB-
Banken zu erhöhen. Am 1. Januar 
trat die 2020 unterzeichnete bilate-
rale Kooperationsvereinbarung zwi-
schen dem SRB und der Bank of Eng-
land in Kraft. Im Oktober schloss der 
SRB eine bilaterale Kooperationsver-
einbarung mit der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht mit dem Ziel, 
die Abwicklung von Banken, die in 
den jeweiligen Rechtsräumen vertre-
ten sind, zu erleichtern und gleich-
zeitig die Finanzstabilität in der Euro-
päischen Union und der Schweiz zu 
wahren. Mit der Unterzeichnung die-
ser Vereinbarung wurden aktuell 
zehn59 Kooperationsvereinbarungen 
geschlossen, die die meisten Rechts-
räume umfassen, in denen es Einrich-
tungen der Bankenunion gibt.

Darüber hinaus schloss der SRB den 
Beitritt zu den institutsspezifischen 
Kooperationsvereinbarungen (COAG) 
für die CMG in Bezug auf die global 
systemrelevanten Banken der Verei-
nigten Staaten ab. Der SRB ist jetzt 
Unterzeichner der meisten Koopera-
tionsvereinbarungen für die CMG, an 
denen er als eine Behörde des Her-
kunftslands oder Aufnahmelands teil-
nimmt. Im Laufe des Jahres änderte 
der SRB auch die bankspezifischen 
Kooperationsvereinbarungen mehre-
rer Banken, um die Bank of England 
und die Prudential Regulation Autho-
rity einzubeziehen.

Der SRB setzt auch den technischen 
Austausch mit Mitgliedstaaten außer-
halb der Bankenunion fort, bei-
spielsweise mit Dänemark, dessen 
Finanzmarktaufsichtsbehörde im 
Februar 2021 an einem bilateralen 
Treffen zur Erörterung von Finanzsta-
bilitätsinstrumenten zur Unterstüt-
zung der PIA teilnahm.
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Abbildung 8: Bankenunion und andere Rechtsräume, für die Kooperationsver-
einbarungen gelten

SRB-Kooperation
Die SRM-Verordnung beauftragt den SRB, 
unverbindliche Kooperationsvereinbarun-
gen abzuschließen, um die Zusammenar-
beit mit Drittländern zu erleichtern und zu 
untermauern. Diese haben die folgenden 
Formen:

 ► Kooperationsvereinbarungen für 
bestimmte Krisenmanagementgruppen;

 ► Kooperationsvereinbarungen, die alle 
SRB-Banken und LSI in einem Drittland 
umfassen;

 ► Absichtserklärungen, die SRB-Banken 
und LSI in Mitgliedstaaten umfassen, die 
nicht Teil der Bankenunion sind.
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The SRMR mandates the SRB to conclude non-
binding cooperation arrangements to facilitate and 
underpin cooperation with third countries. These 
take the form of:

• cooperation agreements, for specific Crisis 
Management Groups; 

• cooperation arrangements, which cover all SRB 
banks and LSIs in a third country;

• Memorandums of Understanding which cover 
SRB banks and LSIs in Member States that are not 
part of the Banking Union.
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Internationale Zusammenarbeit
Im Berichtsjahr war der SRB bestrebt, 
seine Zusammenarbeit mit Drittlän-
dern zu verstärken und dabei ein 
breiteres Spektrum an Themen der 
Zusammenarbeit abzudecken. Diese 
Zusammenarbeit zielt darauf ab, die 
Einrichtung internationaler Stan-
dards und Verfahren im Abwicklungs-
fall zu fördern; gegebenenfalls Erfah-
rungen aus anderen Rechtsräumen 
in den europäischen Abwicklungs-
rahmen einzubringen; sowie techni-
sche Beratung für nationale Abwick-
lungsbehörden von Drittländern, in 
denen Institutionen der Bankenunion 

vertreten sind, und darüber hinaus 
zu leisten.

Der SRB unterhält eine proaktive 
Zusammenarbeit und häufige Kom-
munikation sowohl mit der US Fede-
ral Deposit Insurance Corporation 
als auch mit der Bank of England 
(siehe vorheriger Unterabschnitt). 
Letztere war besonders wichtig nach 
dem Brexit, der Anpassungen in eini-
gen Bereichen der Abwicklungspo-
litik und anderen für den SRB rele-
vanten Themen erforderte, wie z. B. 
MREL nach britischem Recht, Bail-in-
Anerkennung und Gesetzesentwick-
lungen. Der SRB organisierte auch 
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einen technischen Austausch mit der 
Bank of England zu ihrem 2021 ver-
öffentlichten „Resolvability Assess-
ment Framework“, von dem ein Groß-
teil mit der Arbeit des SRB in die-
sem Bereich übereinstimmt. Im März 
nahm der SRB am US-EU Joint Regu-
latory Forum teil, um die abwick-
lungsbezogene Zusammenarbeit zu 
unterstreichen.

Darüber hinaus kooperiert der SRB 
mit dem Vereinigten Königreich und 
den Vereinigten Staaten über das 
Projekt „Trilateral Principals Level 
Exercise“. Im November 2020 fand 
eine zehntägige Simulation der Auf-
lösung einer global systemrelevan-
ten Bank statt. Im April 2021 nahm 
der SRB an einer Diskussion über die 
aus dieser Simulation gewonnenen 
Erkenntnisse teil, um verbleibende 
Herausforderungen für die Gestal-
tung eines neuen Arbeitsprogramms60 
zu ermitteln.

Im Jahr 2021 nahm der SRB auch 
einen aktiveren Kontaktansatz für die 
Zusammenarbeit mit anderen Län-
dern wieder auf und wandte sich in 
Bezug auf Abwicklungsthemen an 
Hongkong, Australien, Brasilien und 
Kanada sowie an die Schweiz, mit der 
der SRB parallel zur Unterzeichnung 
einer Vereinbarung einen Informa-
tionsaustausch über den Fortschritt 
verschiedener regulatorischer Ange-
legenheiten pflegte. Im Februar 2021 
organisierte der SRB den zweiten EU-
Japan Resolution Workshop, um die 
Zusammenarbeit zwischen den bei-
den Rechtsräumen zu vertiefen, ins-
besondere in Bezug auf global sys-
temrelevante Banken, um das gegen-
seitige Verständnis der Abwick-
lungsrahmen zu verbessern und 
Informationen zu regulatorischen 
Entwicklungen und laufenden poli-
tischen Prozessen in beiden Rechts-
räumen auszutauschen.

60 Das Arbeitsprogramm wurde anschließend mit drei Hauptarbeitsbereichen unter der 
Leitung der Abwicklungsbehörden entworfen: (i) Informationsaustausch (unter Führung 
der Federal Deposit Insurance Corporation), (ii) TLAC (unter Führung der Bank of England), 
(iii) Finanzierung (unter Führung des SRB).

Der SRB organisierte auch tech-
nische Sitzungen und Workshops 
mit verschiedenen Ländern, die an 
der Gestaltung oder Stärkung ihrer 
Abwicklungsrahmen interessiert sind 
und für die der SRB fachliche Bera-
tung, gewonnene Erkenntnisse und 
Informationen über den europäi-
schen Abwicklungsrahmen bereit-
stellen kann. Solche Kontakte fanden 
mit Südkorea und Malaysia zu spe-
zifischen Themen wie Abwicklungs-
planung, IKT und Datenmanagement 
statt. Im Mai nahm der SRB am virtuel-
len Schulungsprogramm zum Aufbau 
der Grundlagen moderner Finanzre-
gulierung in Indonesien teil. Ein ähn-
licher fachlicher Austausch fand mit 
der nationalen Abwicklungsbehörde 
Mexikos statt, mit der für 2022 eine 
Reihe von Workshops geplant war, 
um Informationen über die Abwick-
lungsrahmen in der Bankenunion 
und Mexiko auszutauschen. Der SRB 
hat sich über die Weltbank auch 
an regionalen Diskussionen über 
Abwicklung und andere finanzielle 
Angelegenheiten beteiligt, die Süd-
osteuropa umfassen, und nach der 
Unterzeichnung von Vereinbarungen 
mit den nationalen Regulierungsbe-
hörden Albaniens und Serbiens wird 
der SRB den Kontakt auf alle Länder 
in der Region im Jahr 2022 ausweiten.

Rat für Finanzmarktstabilität
Im Jahr 2021 leistete der SRB einen 
proaktiven Beitrag zur Arbeit des Rats 
für Finanzmarktstabilität mit dem 
Ziel, solide internationale Standards 
für Abwicklungsrahmen festzulegen. 
Während des gesamten Jahres 2021 
nahm der SRB an allen vier Sitzungen 
der Lenkungsgruppe Abwicklung teil, 
trug zu Diskussionen über die in ver-
schiedenen Ländern erzielten Fort-
schritte bei der Abwicklungsregulie-
rung bei, billigte technische Papiere, 
die von den verschiedenen Grup-
pen und Arbeitsbereichen herausge-
geben wurden, und ermittelte neue 
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Prioritäten für die Arbeit des Rats 
für Finanzmarktstabilität. Unter 
der Gesamtleitung der Lenkungs-
gruppe Abwicklung hat der SRB (ver-
treten durch SRB-Exekutivmitglied 
Boštjan Jazbec) seit 2018 den Vor-
sitz der grenzüberschreitenden Ban-
ken-Krisenmanagementgruppe (Bank 

61 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/
P131221-2.pdf

Cross-Border Crisis Management 
Group) und ist Mitglied der grenz-
überschreitende Krisenmanagement-
gruppe für Finanzmarktinfrastruktu-
ren (Cross-Border Crisis Management 
Group for Financial Market Infra-
structures (FMI)).

Abbildung 9: Rat für Finanzmarktstabilität und SRB-Beteiligung
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Die grenzüberschreitenden Ban-
ken-Krisenmanagementgruppe hat 
Fortschritte bei ihren Zielen für 2021 
gemacht:

 ► Der Arbeitsbereich zur Bail-in-Aus-
führung erstellte einen im Dezem-
ber veröffentlichten Bericht über 
aktuelle Verfahren61, zu dem der 
SRB mit den Abschnitten beige-
tragen hat, in denen die von Zen-
tralverwahrern angewandten 
Prozesse beschrieben werden, 
basierend auf Rückmeldungen 
von relevanten internationalen 
Zentralverwahrern, Börsen und 
Marktbehörden.

 ► Im Rahmen des Arbeitsbereichs 
zu nicht zugewiesenen TLAC hat 
der SRB Rückmeldungen zur Ban-
kenunion zur Anwendung der 
Formeln für die Berechnung des 
Überschusses/der nicht zugewie-
senen TLAC zusammengestellt. 
Diese Ergebnisse werden zusam-
men mit denen anderer Behör-
den weitere Arbeiten im Jahr 2022 
unterstützen, die sich auf die 
Klärung technischer Aspekte 
der Berechnungen und anderer 
Aspekte in Bezug auf Form, Stand-
ort und/oder Hindernisse für den 
Einsatz nicht zugewiesener TLAC-
Ressourcen konzentrieren.

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131221-2.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P131221-2.pdf
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 ► Der Arbeitsbereich zur Finanz-
marktinfrastrukturkontinuität des 
Zugangs konzentrierte sich auf 
die Ausarbeitung eines Rahmens 
für die Informationserhebung von 
Finanzmarktinfrastrukturvermitt-
lern, der im August62 veröffent-
licht wurde, einen überarbeiteten 
Fragebogen für Finanzinfrastruk-
tur und organisierte Kontaktver-
anstaltungen mit der Branche. Als 
Beitrag zu diesem Arbeitsbereich 
veröffentlichte der SRB einen kur-
zen Überblick über die Abwick-
lungsinstrumente und ihre Auswir-
kungen auf die Fähigkeit einer 
Bank, den Zugang zu Finanzmarkt-
infrastrukturdiensten im Abwick-
lungsfall aufrechtzuerhalten.

 ► Der Arbeitsbereich zu bewähr-
ten Verfahren der Krisenma-
nagementgruppe schloss seine 
Arbeit mit der Veröffentlichung 
eines Berichts im November63 ab, 
in dem der SRB als Mitglied des 
Redaktionsteams eine wichtige 
Rolle spielte.

 ► Die grenzüberschreitenden Ban-
ken-Krisenmanagementgruppe 
hat nach ihrer Sitzung im Juni 
einen zusätzlichen Arbeitsbereich 
zur Abwicklung von nicht global 
systemrelevanten Banken einge-
richtet, um systemische Abwick-
lungsprobleme für nicht glo-
bal systemrelevante Banken zu 
bewältigen. Das erste Ergebnis 
des Arbeitsbereichs wird ein Ver-
merk zur Abwicklungsfähigkeit 
von nicht global systemrelevan-
ten Banken sein, die in vier Kate-
gorien eingeteilt sind: Finanzge-
nossenschaften, öffentliche Ban-
ken, Finanzkonglomerate und 
andere Eigentumsstrukturen. Der 
Vermerk wird auch mit der lau-
fenden Arbeit der Weltbank zu 
staatseigenen Banken und der 
IADI zu Genossenschaftsbanken 
koordiniert.

62 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.fsb.org/2021/08/continuity-of-access-
to-fmi-services-fmi-intermediaries-for-firms-in-resolution-framework-for-information-
from-fmi-intermediaries-to-support-resolution-planning/

63 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.fsb.org/2021/11/
good-practices-for-crisis-management-groups-cmgs-2/

Der SRB arbeitete auch am jährlichen 
Abwicklungsfähigkeitsprozess 2021 
mit, um eine angemessene und kon-
sistente Berichterstattung über die 
Abwicklungsfähigkeit der global sys-
temrelevanten Banken und den 
Gesamtstatus der Abwicklungspla-
nungsprozesse zu fördern.

Die grenzüberschreitende Banken- 
Krisenmanagementgruppe Finanz-
marktinfrastrukturen konzen-
trierte sich auf die Sanierung und 
Abwicklung von zentralen Gegenpar-
teien und begann mit der Schaffung 
eines gemeinsamen Verständnisses 
der Themen in Bezug auf Sanierung 
und Abwicklung von zentralen Gegen-
parteien. Zu diesem Zweck organi-
sierte der Rat für Finanzmarktstabi-
lität zusammen mit dem Ausschuss 
für Zahlungsverkehr und Marktin-
frastrukturen (CPMI), der Interna-
tionalen Organisation der Wertpa-
pieraufsichtsbehörden (IOSCO) und 
dem Basler Ausschuss für Banken-
aufsicht (BSBC) eine Reihe von fünf 
Workshops zu den möglichen Aus-
wirkungen auf die Finanzstabilität bei 
Sanierung und Abwicklung von zen-
tralen Gegenpartien, die von Dezem-
ber 2020 bis Juni 2021 stattfand. Der 
SRB nahm als Redner am vierten 
Workshop teil, der sich auf System-
risiken, Auswirkungen und Minde-
rungsmaßnahmen konzentrierte. Die 
Gruppe, an der auch die nationalen 
Abwicklungsbehörden teilnahmen, 
erstellte außerdem einen Bericht 
über die Angemessenheit der finanzi-
ellen Ressourcen für zentrale Gegen-
parteien, der als Grundlage für die 
weitere Arbeit in diesem Bereich im 
Jahr 2022 dienen wird.

Zusammenarbeit mit 
internationalen Organisationen
Während des gesamten Jahres 2021 
arbeitete der SRB auch mit ande-
ren internationalen Organisationen 

https://www.fsb.org/2021/08/continuity-of-access-to-fmi-services-fmi-intermediaries-for-firms-in-resolution-framework-for-information-from-fmi-intermediaries-to-support-resolution-planning/
https://www.fsb.org/2021/08/continuity-of-access-to-fmi-services-fmi-intermediaries-for-firms-in-resolution-framework-for-information-from-fmi-intermediaries-to-support-resolution-planning/
https://www.fsb.org/2021/08/continuity-of-access-to-fmi-services-fmi-intermediaries-for-firms-in-resolution-framework-for-information-from-fmi-intermediaries-to-support-resolution-planning/
https://www.fsb.org/2021/11/good-practices-for-crisis-management-groups-cmgs-2/
https://www.fsb.org/2021/11/good-practices-for-crisis-management-groups-cmgs-2/
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wie der Weltbank zu Themen von 
gemeinsamem Interesse zusammen. 
Die Arbeit im Jahr 2021 konzentrierte 
sich auf die Bereitstellung von Infor-
mationen und Schulungen zur Arbeit 
des SRB für Weltbankländer wie Indo-
nesien und Albanien, hauptsächlich 
zu den Themen grenzüberschrei-
tende Koordinierung, Zusammenar-
beit mit Drittländern und Bewertung. 
Der SRB nahm auch an einem von der 
Weltbank organisierten Webinar über 
die Rolle von Regulierung und Auf-
sicht bei der Ermittlung notleidender 

Kredite, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Covid-19-Pandemie, teil.

Darüber hinaus nahm der SRB als 
Beobachter am Fachausschuss für 
Abwicklungsfragen für Finanzgenos-
senschaften des Internationalen Ver-
bands der Einlagensicherer teil und 
lieferte Beiträge zu den verschie-
denen Diskussionen, die im Laufe 
des Jahres über die Abwicklung von 
Finanzgenossenschaften geführt 
wurden.
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1.5. Vorbereitung 
und Durchführung des 
Krisenmanagements
Im Jahr 2021 setzte der SRB die Ent-
wicklung von Verfahren, Instrumen-
ten, Vorlagen und spezifischen IKT-
Lösungen für Krisen fort, organisierte 
Probeläufe und verbesserte interne 

und externe Krisenmanagementver-
fahren. Der SRB hat im Laufe des 
Jahres keine Abwicklungsbeschlüsse 
gefasst.

Abbildung 10: Hauptphasen im Abwicklungsverfahren
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die Ablehnung zurückweisen 
oder annehmen

• Die nationale Abwicklungs
behörde setzt den 
Abwicklungsplan um

• SRB-Veröffentli-
chungsbeschluss

• Umsetzung der 
Abwicklungs 
instrumente

• Bewertung „Kein Gläubi
ger wird schlechter 
gestellt“ (NCWO – No 
creditor worse off) 

• Bank im Geschäfts
reorganisationsplan

• Ergebnis der NCWO
Bewertung

• Deaktivierung von 
Krisenprotokollen

• Durchführung einer 
PostmortemBewertung

• Abschlussbericht über 
den Abwicklungsplan

Auf dem Weg 
zur Abwicklung

Vorbereitung 
der Abwicklung

Abwicklungs - 
wochenende

Umsetzung 
der Abwicklung

Abschluss 
der Abwicklung

1 2 3 4 5

1.5.1 KRISENVORSORGE
Die Aktivitäten des SRB zur Krisen-
vorsorge werden von einer horizon-
talen Struktur, dem Abwicklungstak-
tik-Team, koordiniert, das mit Sach-
verständigen aller SRB-Abwicklungs-
einheiten, horizontalen Teams und 
nationalen Abwicklungsbehörden 
zusammenarbeitet. Darüber hinaus 
überwacht ein interner Lenkungs-
ausschuss den Fortschritt von Projek-
ten im Zusammenhang mit der Kri-
senbereitschaft, stellt die operative 
Wirksamkeit im Krisenfall sicher und 

unterstützt die Sammlung bewährter 
Verfahren und Erkenntnisse aus Pro-
beläufen und Fällen. Mit dieser Koor-
dinierungsfunktion stellt der SRB 
sicher, dass die Krisenvorsorge in die 
Abwicklungsplanungstätigkeiten ein-
gebettet ist. Im Laufe des Jahres 2021 
verstärkte der SRB seine Vorsorge 
wie unten beschrieben.

Verfahren, Instrumente und 
Vorlagen
Im April schloss der SRB die Aktu-
alisierung des Handbuchs „Crisis 
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Governance“ ab, des internen Leitfa-
dens, das die SRB-Verfahren im Kri-
senfall zusammenfasst, und gab es 
an die nationalen Abwicklungsbe-
hörden weiter. Zusammen mit dem 
Handbuch hält der SRB eine Reihe 
von Dokumentvorlagen bereit, die 
in Krisen verwendet werden können 
und die sicherstellen, dass Abläufe 
auf die wirksamste und effizienteste 
Weise befolgt werden, da schnelles 
Handeln für den Schutz der Steuer-
zahler, der Finanzstabilität und der 
öffentlichen Ressourcen von ent-
scheidender Bedeutung ist. Der SRB 
aktualisiert das Handbuch und alle 
damit verbundenen Materialien 

64 Einer der allgemeinen Abwicklungsgrundsätze besteht darin, dass das Leitungsorgan und 
die Geschäftsleitung des in Abwicklung befindlichen Instituts grundsätzlich abberufen oder 
ersetzt werden. Die Abwicklungsbehörde kann direkt oder indirekt die Kontrolle über das 
Institut ausüben. Eine der Möglichkeiten, wie die Abwicklungsbehörde indirekt Kontrolle 
ausüben kann, ist die Ernennung eines Sonderverwalters. Artikel 23 Absatz 5 der Verordnung 
(EU) 2019/877 sieht vor, dass die nationale Abwicklungsbehörde einen Sonderverwalter 
gemäß Artikel 35 BRRD ernennen kann, wenn der Abwicklungsplan des SRB eine solche 
Ernennung vorsieht. Zu diesem Zweck müssen die nationalen Abwicklungsbehörden 
gemäß Artikel 29 Absatz 1 SRM-Verordnung die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
die in der SRM-Verordnung genannten Entscheidungen umzusetzen, insbesondere indem 
sie die erforderlichen Maßnahmen gemäß Artikel 35 der BRRD ergreifen.

regelmäßig, um Erkenntnisse aus Pro-
beläufen und politischen oder regu-
latorischen Entwicklungen sowie aus 
früheren Krisenfällen einzubeziehen. 
Im Jahr 2021 beinhaltete die Aktuali-
sierung die Verbesserung des Bail-in-
Instruments als Teil der Abwicklungs-
strategie und verstärkte alle Materia-
lien im Zusammenhang mit anderen 
Abwicklungsinstrumenten als dem 
Bail-in, d. h. dem Verkauf von Unter-
nehmen, dem Brückeninstitut und 
den Instrumenten zur Trennung von 
Vermögenswerten. Die Entwicklung 
von Materialien im Zusammenhang 
mit anderen Abwicklungsinstrumen-
ten als Bail-in wird 2022 fortgesetzt.

Das Rahmenwerk Geheimhaltungsprotokoll des SRB regelt den Zugang zu vertraulichen Infor-
mationen im Falle möglicher Abwicklungsmaßnahmen. Das Geheimhaltungsprotokoll muss von 
Mitarbeitern unterzeichnet werden, bevor sie an der Verwaltung eines Krisenfalls beteiligt wer-
den können. Es garantiert somit Vertraulichkeit bei der Verfolgung der Abwicklungsziele des 
SRB im Zusammenhang mit etwaigen Krisenfällen oder im Zusammenhang mit der allgemeinen 
Finanzstabilität.

Im Laufe des Jahres verkürzte der 
SRB das Verfahren zur Aktivierung 
des Geheimhaltungsprotokolls, das 
ein Schlüsselelement zur Wahrung 
der Vertraulichkeit beim Krisenma-
nagement ist. Der SRB stellte außer-
dem die Leitlinien zur Sonderver-
waltung fertig, die darauf abzielen, 
angemessene und wirksame Stan-
dards für das Auswahlverfahren und 
die Ernennung von Sonderverwaltern 
sicherzustellen64.

Im Laufe des Jahres 2021 führte der 
SRB eine Lückenanalyse zwischen 
der bestehenden Version des Bail-
in-Rechners des SRB und anderen 
ähnlichen Instrumenten durch, die 
von den nationalen Abwicklungs-
behörden verwendet werden, um 

den Mindestdatensatz für Bail-in zu 
ermitteln, der für die Durchführung 
des Bail-in in Krisenzeiten erforder-
lich ist. Nach Abschluss dieses Pro-
jekts wird der SRB die Arbeit an einer 
verbesserten Version des Rechners 
im Jahr 2022 fortsetzen.

Ready for Crisis (R4C)
Der SRB hat das IKT-Instrument für 
das Krisenmanagement, Ready for 
Crisis (R4C), die Plattform, die die Kri-
senmanagementteams (CMT) in Kri-
senzeiten unterstützt, weiter entwi-
ckelt ermöglicht die Zusammenarbeit 
mit wichtigen Interessenträgern, um 
den Abwicklungsprozess zu standar-
disieren und zu rationalisieren. Ver-
sion 1.2 der Plattform wurde im Feb-
ruar 2021 veröffentlicht und enthielt 
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im Vergleich zu früheren Versionen 
verbesserte Kommunikations- und 
Überwachungsfunktionen. Paral-
lel dazu hatte die Arbeit an R4C Ver-
sion 2.0 im Januar 2021 begonnen, 
um erweiterte Funktionen für das 
Dokumentenmanagement, zusätzli-
che Projektmanagement-Instrumente 
und die Integration mit anderen SRB-
IKT-Anwendungen zu entwickeln. Die 
Arbeiten verliefen das ganze Jahr 
über wie geplant, und die Veröffent-
lichung der neuen Version ist für das 
1. Quartal 2022 geplant (weitere Ein-
zelheiten siehe Abschnitt 2.3.2). Im 
Jahr 2021 wurde die Plattform auch 
mit den nationalen Abwicklungsbe-
hörden, der Kommission, der EZB 
und der EBA im Rahmen von Probe-
läufen getestet.

Nationale Handbücher
Im Jahr 2021 unterstützte der SRB 
die nationalen Abwicklungsbehör-
den weiterhin bei der Fertigstellung 
ihrer nationalen Handbücher, die 
Verfahrensleitfäden der nationalen 
Abwicklungsbehörden für die Umset-
zung von SRB-Beschlüssen auf nati-
onaler Ebene darstellen. Genauer 
gesagt handelt es sich bei nationalen 
Handbüchern um „lebende“ Doku-
mente, die Eigentum der nationa-
len Abwicklungsbehörden sind und 
von diesen kontinuierlich aktuali-
siert werden und in denen die ope-
rativen Schritte, nationalen Verfah-
ren, internen Abläufe der nationalen 
Abwicklungsbehörde sowie zu nut-
zende Dokumentationen und Instru-
mente für das Krisenmanagement 
aufgeführt sind. Diese Handbücher 
liefern dem SRB wichtige Informatio-
nen zum Zweck der Abwicklungsmaß-
nahmen, der Krisenvorsorge und der 
Abwicklungsplanung.

Zusätzlich zu den „vollwertigen“ nati-
onalen Handbüchern koordinier-
ten die Mitarbeiter des SRB mit den 
nationalen Abwicklungsbehörden 
die Entwicklung der Dokumente für 
operative Schritte zur Umsetzung 

von Abwicklungsinstrumenten. Die 
Dokumente für operative Schritte 
beschreiben die Abfolge der Ereig-
nisse in einem typischen Abwick-
lungsfall, beginnend mit der Vorberei-
tungsphase bis zur Umsetzung einer 
Abwicklungsentscheidung und den 
Maßnahmen nach der Abwicklung. 
Die nationalen Abwicklungsbehör-
den setzten die Arbeit zur Erstellung 
von Vorlagen für Durchführungsver-
ordnungen fort, die auf der Grund-
lage der vom SRB entwickelten Vor-
lagen für Abwicklungspläne und für 
nationale Insolvenzverfahren an die 
verschiedenen Abwicklungsinstru-
mente angepasst werden sollten.

In den letzten Jahren hat der SRB 
Leitlinien für Vorlagen entwickelt, 
die von allen nationalen Abwick-
lungsbehörden auszufüllen sind 
und die den Mindestinhalt enthal-
ten, der in die nationalen Handbü-
cher aufgenommen werden muss. 
Insbesondere im Jahr 2021 haben 
die nationalen Abwicklungsbehör-
den Selbsteinschätzungen zum Stand 
der Dokumentation zu den natio-
nalen Handbüchern vorgelegt, die 
dann in einer Sitzung allen nationa-
len Abwicklungsbehörden mitgeteilt 
wurden, wobei der Schwerpunkt auf 
den Fortschritten und Aktualisierun-
gen des Projekts lag. Während des 
Treffens präsentierte der SRB einen 
Vorschlag zur Unterstützung der nati-
onalen Abwicklungsbehörden bei 
der Aktualisierung des Kapitels des 
nationalen Handbuchs zum Bail-in, 
teilte eine ausführliche Anleitung und 
die neue Vorlage zum Bail-in-Abwi-
cklungsschema in der nach Gesetzes-
änderungen geänderten Fassung mit.

Im Jahr 2021 unterstützte der SRB 
auch die beiden Länder, die der Ban-
kenunion 2020 beigetreten sind, bei 
der Entwicklung ihrer Leitfäden, der 
Bereitstellung von Hintergrundmate-
rialien und der Organisation von Sit-
zungen zur Erörterung des Arbeits-
umfangs und der Zeitpläne.
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Abbildung 11: Zeitplan des Probelaufs des Abwicklungskollegiums

Tag 0 Tag 1

SRB
Benachrichtigung über „ausfallend oder wahrschein-
lich ausfallend“ 

Abwicklungskollegium
Abschluss der Bewertung/Beschluss über die 
Notwendigkeit eines Gruppenabwicklungsplans

Beschluss des SRB über die Abwicklungsbedingun-
gen und die zu ergreifenden Maßnahmen

SRB initiiert Dialog über die Notwendigkeit eines 
Gruppenabwicklungsplans

Tag 2

Erweiterte Präsidiumssitzung SRB

FIKTIVE KRISE

Fertigstellung des Entwurfs des Gruppenabwick-
lungsplans

Abschluss des gemeinsamen Beschlusses

Beschluss über:
• Gruppenabwicklungsplan
• Kommunikationsunterlagen

Billigung des endgültigen Abwicklungspakets

ABWICKLUNG WOCHENENDE

Probeläufe
Im April organisierte der SRB mit 
einem Abwicklungskollegium einen 
koordinierten Probelauf, bei der eine 
Bankkrise simuliert wurde. Die fik-
tive Gruppe hielt ihre Muttergesell-
schaft in der Bankenunion und hatte 
drei Tochtergesellschaften in Mit-
gliedstaaten, die nicht Teil der Ban-
kenunion sind. Das Projekt zielte 
darauf ab, die Zusammenarbeit zwi-
schen den an einem Abwicklungs-
kollegium teilnehmenden Behörden 
zu testen, einschließlich der notwen-
digen Schritte und der rechtlichen 
Untermauerung für das Beschluss-
fassungsverfahren nach einem sin-
gulären Abwicklungsansatz sowie der 
Bewertung der Rechts- und Kommu-
nikationsdokumentation. Der SRB, 
nationale Behörden, die EZB, die 
Kommission und die EBA nahmen 
an dem Projekt teil, die zwei simu-
lierte Sitzungen zur Beschlussfassung 
umfasste: eine Sitzung des Abwick-
lungskollegiums und eine erweiterte 
Sitzung des Präsidiums. Die Simula-
tion beinhaltete auch die Erstellung 
eines fiktiven Szenarios mit realen 
Bedingungen für die Verschlechte-
rung des Profils der simulierten Bank, 
zusammen mit der Bewertung zum 
Zeitpunkt der Abwicklung und nach 
der Abwicklung.

Das Projekt war beim Testen beste-
hender Krisenverfahren und der 
institutionellen Zusammenarbeit, 
einschließlich der gemeinsamen 
Absichtserklärung mit der EZB und 
der Kommission, und bei der Nutzung 
der R4C-Plattform, erfolgreich. Es half 
bei der Ermittlung von Themen, die 
politische, verfahrenstechnische und 

operative Verbesserungen erfordern. 
Das Abwicklungstaktik-Team sam-
melte die wichtigsten Schlussfolge-
rungen und die Rückmeldungen der 
Teilnehmer in einem Erfahrungsbe-
richt. Neben einer Reihe von Erkennt-
nissen kam das Projekt zu dem 
Schluss, dass eine frühzeitige Koor-
dinierung zwischen den Behörden 
der Schlüssel für Situationen ist, in 
denen ein „Ausfall oder wahrschein-
licher Ausfall“ auf Mutter- und Toch-
terebene erklärt wird. Dies verdeut-
lichte die außerordentliche Bedeu-
tung der interinstitutionellen Zusam-
menarbeit im Abwicklungsrahmen, 
um einen reibungslosen Übergang 
durch alle Krisenphasen zu gewähr-
leisten, von der frühzeitigen Mittei-
lung der EZB über die Analyse des 
Ausfalls oder des wahrscheinlichen 
Ausfalls an den SRB bis zur Geneh-
migung des Abwicklungsbeschlus-
ses des SRB durch die Kommission. 
Dieses Projekt machte auch auf die 
Notwendigkeit aufmerksam, die sin-
gulären Abwicklungsstrategien in 
Abwicklungsplänen im Hinblick auf 
die Vorbereitung von Gruppenab-
wicklungsplänen und das Beschluss-
fassungsverfahren der Behörden des 
Aufnahmelands weiter zu beschrei-
ben. Diese Erkenntnisse führten zu 
Verbesserungen der internen Gover-
nance für Krisen.

Im Juni 2021 nahm der SRB auch 
an zwei Simulationen teil, die von 
der Kommission mit zwei natio-
nalen Abwicklungsbehörden der 
Bankenunion organisiert wur-
den, und im Juli organisierte er 
den Probelauf SRB-ESM 2021, 
um die Operationalisierung der 
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SRF-Kompensationskapazitätsmetho-
 de und des SRF-Kompensationskapazi-
tätsmodells zu testen.

Der SRB hat auch seine internen 
Erkenntnisse aus dem Ende 2020 
durchgeführten Projekt „Trilateral 
Principal Level Exercise“ (siehe vor-
heriger Abschnitt) zusammengestellt, 
um Bereiche für weitere Verbesse-
rungen zu ermitteln. Der SRB identi-
fizierte insbesondere eine Reihe von 
Maßnahmen in Bezug auf Prozesse, 
Vorlagen, Dokumentation und politi-
sche Elemente zu TLAC und Liquidi-
tät im Abwicklungsfall, Koordinierung 
zwischen den Interessenträgern und 
mögliche zukünftige Simulationen.

Im Laufe des Jahres 2021 teilte der 
SRB den Banken die anhaltende Not-
wendigkeit mit, ihre Datenbereitstel-
lungsfähigkeiten zu testen und die 
Organisation von Ad-hoc-Projekten 
ins Auge zu fassen, die im Laufe des 
Jahres 2022 durchgeführt werden 
sollen.

Reaktionsvermögen
Das ganze Jahr über organisierte der 
SRB Schulungen für die Mitarbeiter 
des SRB und der nationalen Abwick-
lungsbehörden, die von Einführungs-
veranstaltungen zum Krisenma-
nagement bis hin zu spezialisierten 
Schulungen zu R4C, detaillierten Kri-
senreaktionsprozessen und dem Aus-
tausch der aus den Projekten 2021 
und früheren Projekten gewonne-
nen Erkenntnisse reichten. Der SRB 

verbesserte auch den Zugang der 
Mitarbeiter zu Materialien zur Krisen-
vorsorge durch die Einrichtung eines 
speziellen Intranetbereichs. Darü-
ber hinaus führt der SRB eine interne 
Datenbank mit Mitarbeitern, die auf-
grund ihrer Fähigkeiten Krisenteams 
beitreten könnten.

1.5.2 KRISENREAKTION
Während des gesamten Jahres 2021 
und in enger Abstimmung mit dem 
ESM, dem SSM und den nationalen 
Abwicklungsbehörden überwachte 
der SRB die Institute im Zuständig-
keitsbereich des SRB und die LSI und 
erstellte regelmäßig interne Berichte 
und Aktualisierungen zu Banken in 
einer kritischen Situation (einschließ-
lich aktiver Krisenfälle).

Im Laufe des Jahres gab es keine 
Abwicklungsfälle bei bedeutenden 
Instituten. Nichtsdestotrotz umfass-
ten die Krisenreaktionstätigkeiten 
die Einrichtung von Krisenmanage-
mentteams, die Unterzeichnung von 
Geheimhaltungsprotokollen, die Nut-
zung des R4C und die Bereitstellung 
der notwendigen Unterstützung zu 
Governance in Krisenzeiten.

In Bezug auf LSI gab es im Berichts-
zeitraum eine Reihe von Krisenfällen. 
Der SRB und die zuständigen NRB 
arbeiteten eng zusammen, um ihre 
wirksame Handhabung im Einklang 
mit dem geltenden Rechtsrahmen 
sicherzustellen.
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1.6. Operationalisierung 
des einheitlichen 
Abwicklungsfonds

65 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri= 
celex%3A32015R0081

Kreditinstitute und Wertpapierfir-
men in den 21 teilnehmenden Mit-
gliedstaaten der Bankenunion leisten 
Beiträge zum SRF. Der SRF wird über 
einen Übergangszeitraum von acht 
Jahren (2016-2023) schrittweise auf-
gebaut und muss mindestens 1 % des 
Betrags aller gedeckten Einlagen aller 
Kreditinstitute erreichen, die zum 
Ende des Übergangszeitraums in den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten zuge-
lassen sind. Im Jahr 2021 erhöhte 
der SRB weiterhin Beiträge zum SRF, 
machte Fortschritte wie geplant, ver-
waltete die Investitionen und konzen-
trierte sich auf die Vorbereitungsar-
beiten für die frühzeitige Einführung 
der gemeinsamen Letztsicherung.

1.6.1 BEITRÄGE
Gemäß den von Einlagensicherungs-
systemen erhaltenen Daten: Die 
Wachstumsrate der gedeckten Einla-
gen im Jahr 2020 (auf vierteljährlicher 
Durchschnittsbasis) wurde auf etwa 
7 % geschätzt. Basierend auf diesem 
Wachstum wird erwartet, dass der 
SRF bis zum Ende des Übergangs-
zeitraums, d. h. im Jahr 2024, über 
75 Mrd. EUR erreichen wird.

Berechnung und Erhebung von 
Beiträgen
Von November 2020 bis Ende 
Januar 2021 erhob der SRB Daten 
von Instituten, um die Ex-ante-Bei-
träge für 2021 zu berechnen. Nach-
dem die eingegangenen Daten über-
prüft worden waren, fuhr der SRB 
mit vorläufigen Berechnungen fort 
und führte erstmals eine spezifi-
sche Konsultationsphase mit Institu-
tionen ein. Zu diesem Zweck hat der 
SRB einen spezifischen Ansatz für 

den Datenaustausch mit Institutio-
nen entwickelt, um die Vertraulich-
keit institutsspezifischer Daten zu 
wahren und gleichzeitig die Trans-
parenz des Berechnungsprozesses 
zu maximieren. In den Anwendungs-
bereich fallende Institute hatten die 
Möglichkeit, die vorläufigen Berech-
nungen des SRB vor der Annahme 
des endgültigen Beschlusses zu über-
prüfen, konnten sich zu Aspekten 
äußern, die sie für die Berechnung 
als relevant erachteten, und erhiel-
ten schriftliche Antworten des SRB. 
Nach der Konsultation, die die Trans-
parenz des Prozesses gewährleistete, 
teilte der SRB die Ergebnisse der vor-
läufigen Berechnungen zu Konsulta-
tionszwecken der EZB, den zustän-
digen nationalen Behörden und den 
nationalen Abwicklungsbehörden 
mit. Der SRB berücksichtigte mehr als 
480 Kommentare von Institutionen 
in den endgültigen Beschlussdoku-
menten, die von der SRB-Präsidiums-
sitzung im April genehmigt wurden. 
Anschließend übermittelte der SRB 
die Berechnungen an die nationa-
len Abwicklungsbehörden, die ihrer-
seits die Institute in ihren Ländern 
benachrichtigten.

Gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Durch-
führungsverordnung (EU) 2015/81 
des Rates65, in dem das Ziel für unwi-
derrufliche Zahlungsverpflichtungen 
auf 15 % bis 30 % des Gesamtbetrags 
der eingezogenen jährlichen Beiträge 
begrenzt wird, wurde der Anteil für 
2021 auf 15 % mit Bargeld als Sicher-
heit festgelegt.

Der Gesamtbetrag der vom SRB im 
Jahr 2021 erhobenen Zwangsabgaben 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32015R0081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32015R0081
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betrug 10,4 Mrd. EUR von 3 018 Ban-
ken, wodurch sich das SRF-Niveau auf 
rund 52 Mrd. EUR erhöhte.

Gemäß der zwischenstaatlichen Ver-
einbarung (IGA) über die Übertra-
gung und Vergemeinschaftung von 
Beiträgen zum SRF gehören die Bei-
träge während der Übergangszeit zu 
verschiedenen Kammern, die jedem 
teilnehmenden Mitgliedstaat ent-
sprechen, und bilden somit die „nati-
onalen Kammern“. Im Laufe des acht-
jährigen Übergangszeitraums werden 
die nationalen Beiträge zu einem ein-
zigen, vollständig auf Gegenseitigkeit 
beruhenden Fonds zusammenge-
führt. Mit einem gesammelten Betrag 
von 52 Mrd. EUR und angesichts des 
Umfangs der Vergemeinschaftung 
könnte der SRB für einen potenziel-
len Abwicklungsfall in jedem Mitglied-
staat durchschnittlich 44,6 Mrd. EUR 
an auf Gegenseitigkeit beruhenden 
Mitteln abrufen.

In der zweiten Jahreshälfte 2021 
setzte der SRB die Vorbereitung des 
Beitragserhebungszyklus 2022 fort, 
der im September begann. Die Daten-
erhebung bei den Instituten begann 
im November 2021 und endet im 
Januar 2022. Die nationalen Abwick-
lungsbehörden stellten die Liste der 
2 896 Institute bereit, die für 2022 in 
Frage kommen, und der SRB begann 
mit Vorarbeiten zur Erhebung von 
Daten zu gedeckten Einlagen von den 
Einlagensicherungssystemen. Die 
Datenerhebung im Zusammenhang 
mit der Neudarstellung von Daten frü-
herer Zyklen endete am 31. Dezem-
ber 2021, sodass der Vorstand diese 
Ex-ante-Beiträge im Januar 2022 neu 
berechnen konnte.

Datenüberprüfungen
Der SRF schloss die Datenüber-
prüfung 2020 im Februar 2021 ab, 
begann mit der Datenüberprü-
fung 2021 im September und nahm an 
zwei tiefgehenden Untersuchungen 

66 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri= 
CELEX%3A32015R0063

des SRB („Deep Dives“) teil (siehe 
Abschnitt 1.2.1).

Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs
Am 15. Juli 2021 verkündete der 
Europäische Gerichtshof sein Urteil 
in den verbundenen Rechtssachen 
C-584/20 P und C-621/20 P, Kom-
mission und SRB gegen Landesbank 
Baden-Württemberg, mit dem der 
Gerichtshof das Urteil des Gerichts 
vom 23. September 2020 aufhob. Das 
wichtigste Ergebnis des Urteils war, 
dass der Gerichtshof die Delegierte 
Verordnung (EU) 2015/6366 der Kom-
mission für rechtlich fundiert erklärt 
hat. Das Urteil brachte auch weitere 
Klarheit in Bezug auf die Begrün-
dungsstandards, die für Ex-ante-Bei-
tragsentscheidungen erforderlich 
sind, hauptsächlich in Bezug auf das 
Transparenzniveau der zugrunde lie-
genden Daten, die für die Berech-
nung verwendet werden (die vertrau-
liche Daten einzelner Institute enthal-
ten). Nach ersten Bewertungen und 
angesichts der bereits im Beitragszy-
klus 2021 umgesetzten wesentlichen 
Änderungen muss der SRB im nächs-
ten Beitragszyklus 2022 nur geringfü-
gige Änderungen vornehmen.

Gleichzeitig nahm der SRB eine neue 
Entscheidung zu den Ex-ante-Beiträ-
gen der Landesbank Baden-Würt-
temberg für 2017 an, deutlich inner-
halb der vom Europäischen Gerichts-
hof in seinem Urteil in den verbun-
denen Rechtssachen C-584/20 P und 
C-621/20 P, Kommission und SRB 
gegen Landesbank Baden-Württem-
berg, gesetzten Frist. Der SRB geneh-
migte die vorläufigen Berechnungen 
im Oktober und legte sie dann dem 
Institut im November zur Konsulta-
tion vor. Der SRB nahm die neuen 
Beschlüsse im Dezember 2021 an.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0063
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1.6.2 ANLAGEN

Anlageplan
Die Plenarsitzung des SRB überprüfte 
im März 2021 den jährlichen Anlage-
bericht 2020, der unter anderem die 
Zusammensetzung und die Risiko-
merkmale des SRF zum Jahresende 
und den Umsetzungspfad der stra-
tegischen Portfoliostrukturierung, 
wie im Anlageplan 2020 dargelegt, 
enthielt.

Während des gesamten Berichts-
jahres setzte der SRB den Anlage-
plan 2021 um, der vom SRB in sei-
ner Präsidiumssitzung im Dezem-
ber 2020 genehmigt worden war und 
der sich auf die Anlagestrategie 2020 
stützt und die strategische Portfolio-
strukturierung für 2021 umfasste. 
Im Juni 2021 billigte die SRB-Präsidi-
umssitzung eine Aktualisierung die-
ses Anlageplans, mit der die strategi-
sche Portfoliostrukturierung vor dem 
Eingang der Ex-ante-Beiträge für 2021 
leicht angepasst wurde.

Die SRB-Plenarsitzung verabschie-
dete im November die Überprüfung 
der Anlagestrategie für 2021, und die 
Präsidiumssitzung billigte im Dezem-
ber den nachfolgenden Anlageplan 
für 2022 zur Umsetzung im Jahr 2022.

Ausgelagerte Dienstleistungen
Im Laufe des Jahres schloss der 
SRB zwei Verträge zur Auslagerung 
von Dienstleistungen für die Anla-
gen des SRF ab. Der Vertrag für eine 
zweite öffentliche Einrichtung, die 
Anlageverwaltungsdienste für den 
SRB erbringt, wurde abgeschlossen, 
und nach dem Einstieg nahm dieser 
Manager im November den Anlage-
betrieb auf. Im April schloss der SRB 
auch das Beschaffungsverfahren für 
einen neuen Benchmark-Anbieter ab, 
um den 2021 auslaufenden Vertrag 
zu ersetzen.

Datenverwaltung
Nachdem die Startphase der Anla-
gen abgeschlossen war, wurde 
die Notwendigkeit, eine robustere 

Infrastruktur für die Zwecke der Spei-
cherung von Daten, Berichten und 
Analysen aufzubauen, zu einer zen-
tralen Priorität. Zu diesem Zweck 
startete der SRB ein großes Projekt 
zum Aufbau einer Datenbank für alle 
anlagebezogenen Daten des SRF. Die 
erste Version dieses Projekts ging 
im Juni 2021 in Betrieb, die dritte im 
Oktober 2021, rechtzeitig, um die 
Daten des neuen Anlageverwalters zu 
integrieren, der im November mit den 
Anlagen begann. Parallel dazu entwi-
ckelte der SRB unter Verwendung der 
Datenbank ein Anlageberichts- und 
Analyseinstrument, das im Juni 2021 
in Betrieb ging und Anlagezwischen-
berichte erstellte (weitere Einzelhei-
ten siehe Abschnitt 2.3.2). Diese Ver-
besserungen behoben auch einige 
der Bemerkungen des EuRH zum Jah-
resbericht 2020 (weitere Einzelheiten 
finden Sie in Abschnitt 2.7.2).

1.6.3 FINANZIERUNG
Ähnlich wie in den Vorjahren sandte 
der SRB im Juli die jährliche Mittei-
lung an die Mitgliedstaaten über die 
verfügbare Finanzierungskapazität 
im Rahmen der LFA, zusammen mit 
zusätzlichen Informationen über den 
hypothetischen verfügbaren Betrag, 
der die Bereitschaft des Kreditgebers 
bezüglich Auszahlungen im Rahmen 
der LFA unterstützen könnte, und die 
Verwaltung der Haushaltsmittel. Jahr 
für Jahr in den nationalen Kammern 
des SRF gesammelte Mittel werden 
schrittweise vergemeinschaftet; im 
3. Quartal 2021 waren bereits 85 % 
der Mittel vergemeinschaftet.

Nach der Vereinbarung der Euro-
gruppe, das Inkrafttreten der gemein-
samen Letztsicherung voranzutrei-
ben, arbeitete der SRB in Abstim-
mung mit seinen Interessenträgern 
das ganze Jahr 2021 hindurch daran, 
Vorkehrungen für seine Umsetzung 
bis Anfang 2022 zu treffen (siehe 
Abschnitt 1.4.3). Die wichtigsten 
Schritte sind unten aufgeführt.

 ► Die Entwicklung und Operationali-
sierung der Besicherungsstrategie 
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nach den Grundsätzen der Fle-
xibilität, um unterschiedliche 
Umstände im Abwicklungsfall 
abzudecken, und der Verhältnis-
mäßigkeit, um so viele Sicherhei-
ten wie möglich zu sammeln. Die 
Strategie umfasst die SRB-Berück-
sichtigungsfähigkeitsmatrix, die 
Definition der Bewertungsme-
thode pro Anlagekategorie, die 
Entwicklung eines Risikorahmens 
und die Bedingungen für die 
Mobilisierung von Vermögenswer-
ten (weiter entwickelt in den nati-
onalen Protokollen). Die Strategie 
wurde dem ESM-Verwaltungsrat 
und der SRB-Präsidiumssitzung 
im Dezember 2021 vorgelegt, wo 
sie gebilligt wurde. Die technische 
Arbeit wird fortgesetzt, um die 
Operationalisierung der Strategie 
Anfang 2022 abzuschließen.

 ► Die Gestaltung der Bewertung 
der Kompensations-/Rückzah-
lungsfähigkeit, die Methodik zur 
Bewertung der SRB-Kapazität, 
um die vollständige und recht-
zeitige Rückzahlung der gelie-
henen Beträge im Rahmen der 
ESM-Kreditlinie unter Wahrung 

des Grundsatzes der steuerlichen 
Neutralität sicherzustellen.

 ► Die Organisation von zwei Probe-
läufen vor dem Inkrafttreten der 
gemeinsamen Letztsicherung zur 
Bewertung des Prozesses und sei-
ner Belastbarkeit unter realisti-
schen Bedingungen, die im Juni 
und November stattfanden und 
wertvolle Erkenntnisse für die lau-
fende Arbeit brachten.

 ► Die Einrichtung der Vereinba-
rung über die parallele Letztsiche-
rungsmaßnahme für die teilneh-
menden Mitgliedstaaten außer-
halb des Euro-Währungsgebiets.

Das Dokumentenpaket, bestehend 
aus der Vereinbarung über die par-
allele Letztsicherungsmaßnahme 
zwischen dem SRB und dem ESM; 
den Vereinbarungen über die paral-
lele Letztsicherungsmaßnahme zwi-
schen dem SRB und teilnehmen-
den Mitgliedstaaten außerhalb des 
Euro-Währungsgebiets; und den LFA; 
wurde von den Mitgliedstaaten im 
Oktober 2021 und der SRB-Präsidi-
umssitzung im November vereinbart.
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VerwaltungII
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2.1. Einführung
Das Mehrjahresprogramm 2021-
2023 des SRB beschreibt als fünften 
Schwerpunktbereich die Stärkung des 
SRB als Organisation. Dies trägt der 
Tatsache Rechnung, dass SRB eine 
junge Organisation ist, die 2021 ihr 
siebtes Jahr als unabhängige Agentur 
erlebt hat und damit ihre Konsolidie-
rung abschließt. Die fast 2 Jahre der 
Covid-19-Pandemie haben sich natür-
lich auf die Geschwindigkeit ausge-
wirkt, mit der sich einige der Funk-
tionen entwickelt haben. Dennoch 
war 2021 insgesamt noch ein Jahr 
der Konsolidierung, in dem einige der 
horizontalen Unterstützungsfunktio-
nen gute Fortschritte gemacht haben, 
insbesondere im Hinblick auf die 

Straffung von Prozessen, angetrie-
ben durch die Notwendigkeit, weiter-
hin Telearbeit zu leisten. Die Haupt-
hindernisse für das Erreichen einiger 
horizontaler Ziele waren die Schwie-
rigkeiten bei der Einstellung einiger 
spezialisierter Profile, wie z. B. IKT-
Profile, und die unerwartet hohe Per-
sonalfluktuation, die beide indirekt 
mit den Auswirkungen von Covid-19 
zusammenhingen. Die durch die Pan-
demie verursachte Unsicherheit und 
die sich ändernden Arbeitsbedingun-
gen sowie die seit 2020 bestehen-
den Regelungen zur Telearbeit haben 
die laufende Arbeit auf verschiedene 
Weise teilweise beeinträchtigt.
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2.2. Beschlussfassung 
des SRB
Gemäß der SRM-Verordnung werden 
die SRB-Beschlüsse entweder von der 
SRB-Vorsitzenden oder vom Präsi-
dium in Präsidiums- oder Plenarsit-
zungen gefasst. Im Jahr 2021 hielt der 
SRB fünf persönliche Sitzungen des 
Ausschusses in seiner Plenarsitzung, 
zwölf persönliche Sitzungen des Aus-
schusses in seiner eingeschränkten 
Präsidiumssitzung und 19 persön-
liche Sitzungen des Ausschusses in 
seiner erweiterten Präsidiumssitzung 

ab. Aufgrund der Covid-19-Pandemie 
wurden die meisten persönlichen 
Sitzungen auch mit Fernteilnahme 
abgehalten. Darüber hinaus wurden 
16 schriftliche Verfahren mit der Ple-
narsitzung, 66 schriftliche Verfahren 
mit der eingeschränkten Präsidiums-
sitzung und 268 schriftliche Verfah-
ren mit der erweiterten Präsidiums-
sitzung organisiert, hauptsächlich 
in Bezug auf den RPC 2020 und den 
RPC 2021.

Abbildung 12: Beschlussfassung des SRB

Beschlussorgane des SRB

Plenarsitzung
unter Mitwirkung von Aufgabe

• Vorsitzende
• Permanente Mitglieder 

des Präsidiums
• Alle nationalen 

Abwicklungsvertreter

Berät und entscheidet 
über strategische 
Angelegenheiten für SRB 
oder den Einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus.

Präsidiumssitzung
E  N  G  E  R   R  A  H  M  E  N  

unter Mitwirkung von Aufgabe

• Vorsitzende
• Permanente Mitglieder 

des Präsidiums

Bereitet die meisten 
Beschlüsse der 
Plenarsitzung vor.

E  R  W  E  I  T  E  R  T  E  R   R  A  H  M  E  N  

unter Mitwirkung von Aufgabe

• Vorsitzende
• Permanente Mitglieder 

des Präsidiums
• Vertreter der 

betroffenen nationalen 
Abwicklungsbehörden

Bereitet die Beschlüsse 
der Plenarsitzung vor 
und trifft alle Beschlüsse 
zur Umsetzung der 
Verordnung über 
den einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus 
(SRM-Verordnung).

Vorsitzende
• Beschlüsse wie in Artikel 56 der SRM-

Verordnung im Zusammenhang mit den 
täglichen Leitungstätigkeiten des SRB. 

Stellvertretender Vorsitzender 
• Nicht stimmberechtigtes Mitglied außer 

bei Abwesenheit der Vorsitzenden.

Beobachter 
• Die Europäische Kommission und die 

Europäische Zentralbank haben bei 
allen Präsidiums- und Plenarsitzungen 
ständigen Beobachterstatus.

• Gegebenenfalls können weitere 
Beobachter ad hoc zu den Präsidiums- und 
Plenarsitzungen eingeladen werden.

• Bei Beratungen über eine Gruppe, 
die Tochtergesellschaften oder 
bedeutende Niederlassungen in nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaaten hat, 
werden die Abwicklungsbehörden dieser 
nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten 
eingeladen, an Sitzungen mit 
erweitertem Rahmen teilzunehmen.
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2.3. Wichtige 
Entwicklungen
In den folgenden Unterabschnitten 
werden die wichtigsten Etappenziele 
dargestellt, die von den horizonta-
len Funktionen des SRB im Jahr 2021 
erreicht wurden.

2.3.1 SEKRETARIAT DES SRB
Das Sekretariat des SRB stärkte wei-
terhin die Governance- und Entschei-
dungsprozesse des SRB, insbeson-
dere durch die Ausarbeitung interner 
Leitlinien für seine Arbeitsweisen. Es 
verdeutlichte das Verfahren für die 
Annahme von Beschlüssen des Vor-
sitzes sowie die Prüfung und Einrei-
chung von Unterlagen an das Präsi-
dium in seinen verschiedenen Zusam-
mensetzungen. Im Januar 2021 führte 
der SRB das automatisierte FORA-In-
strument ein, das für schriftliche Ver-
fahren des Präsidiums in seiner ein-
geschränkten Präsidiumssitzung ver-
wendet wird. Seit Juli verwendet der 
SRB das Instrument für alle schriftli-
chen Verfahren für alle Zusammen-
setzungen des Ausschusses und es 
hat die Effizienz und Transparenz der 
Beschlussfassung des SRB erheblich 
gesteigert (siehe Abschnitt 2.3.2).

Das Sekretariat des SRB unterstützte 
den Abwicklungsplanungszyklus 
und die zugehörigen Beschlussfas-
sungsverfahren, einschließlich der 
Pflege enger Kontakte zu den nati-
onalen Abwicklungsbehörden und 
anderen an den Beschlussfassungs-
verfahren des SRB beteiligten EU-
Institutionen und -Einrichtungen. 
Es entwickelte interne Verfahrens-
leitlinien für IRT zur Operationali-
sierung der Beschlussfassungspro-
zesse in Bezug auf Mitteilungen über 
die Undurchführbarkeit gemäß Arti-
kel 55 Absatz 2 BRRD, Anträge auf 
Genehmigung gemäß Artikel 78a der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR), 
die Auferlegung des ausschüttungs-
fähigen Höchstbetrags im Zusam-
menhang mit MREL, Beschränkungen 
für Banken und das Verfahren zur 
Beseitigung oder Behebung wesent-
licher Hindernisse.

Anlässlich eines internen Mobilitäts-
projekts im März 2021 führte Doku-
mentenverwaltungsstelle eine Reihe 
von Verbesserungen an der SRB-
Dokumentenverwaltung ein, insbe-
sondere die Überarbeitung der Ver-
waltung von Zugriffsrechten auf 
interne und externe Dokumenten-
verwaltungsinstrumente für alle Mit-
arbeiter. Im Jahr 2021 schloss der 
SRB auch die vollständige Integration 
einer qualifizierten elektronischen 
Signatur und eines qualifizierten 
elektronischen Siegels in die ARES-
Anwendung ab. Dies war ein weite-
rer Schritt in Richtung papierloser 
Arbeitsabläufe und automatisierter 
Aufzeichnung und Archivierung. In 
allen Direktionen wurde ein Netzwerk 
von Botschaftern der Dokumenten-
verwaltung eingerichtet, um die Har-
monisierung der Dokumentenverwal-
tungs- und Archivierungspraktiken zu 
erleichtern und die ordnungsgemäße 
Archivierung historischer Dateien (in 
Papierform und elektronisch) sicher-
zustellen. Die Datenverwaltungsstelle 
organisierte auch Schulungen zur all-
gemeinen Datenverwaltung und zur 
Vertraulichkeit sowie zu spezifischen 
IKT-Instrumenten.

2021 wurde die Stelle Geschäftsfort-
führung im Krisenfall in das SRB-
Sekretariat integriert, wodurch es 
von Synergien mit den anderen Funk-
tionen des SRB-Sekretariats profitie-
ren kann.
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2.3.2 INFORMATIONS- UND 
KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE
Während des gesamten Jahres 2021 
und als zweites Jahr, in dem der Groß-
teil der Arbeit als Telearbeit durchge-
führt wurde, stellte das IKT wesentli-
che Dienste für den Betrieb des SRB 
bereit und sorgte für die vollstän-
dige Verfügbarkeit der IKT-Dienste. 
Um dies zu erreichen, verbesserte 
das IKT seine Kommunikationsin-
strumente, organisierte regelmäßige 
Schulungen mit SRB-Benutzern und 

verstärkte seinen IKT Service Desk. 
Insbesondere der SRB: hat etwa 
100 sichere virtuelle Arbeitsbereiche 
für mehr als 1 000 externe Benutzer 
bereitgestellt; ohne Unterbrechung 
ein Rotationsprojekt für Abwicklungs-
direktionen durchgeführt; eine Reihe 
von IKT-Diensten automatisiert; und 
eine neue Identitätsverwaltungsplatt-
form für zwei IKT-Dienste (FORA und 
R4C) implementiert, während andere 
Dienste nach und nach darin inte-
griert werden.

Aufgrund der Fortsetzung der Telearbeit stärkte IKT den Service Desk mit engagierter Unter-
stützung für den Beschwerdeausschuss und die Ausschussmitglieder und einer Koordinato-
renrolle, um Konsistenz zu gewährleisten. Im Jahr 2021 verwaltete das IKT 4 650 Tickets, von 
denen 96,27 % den Schwellenwerten der Dienstleistungsvereinbarung entsprachen. Das IKT hat 
im Jahr 2021 außerdem 577 Änderungsanfragen mit einer Zufriedenheitsbewertung von 4,4/5 
bearbeitet.

Der SRB hat seine IKT-Strategie für 
2022-2024 zusammen mit seinem 
IKT-Beschaffungsrahmen entwickelt. 
Die Strategie, die der SRB-Plenarsit-
zung im November vorgestellt wurde, 
identifiziert vier Gruppen von Haupt-
antriebskräften: IKT-Trends, SRB-
Prioritäten aus seinem Mehrjahres-
programm, IKT-Herausforderungen, 
die von einem internen Lenkungs-
ausschuss identifiziert wurden, sowie 
interne Voraussetzungen und Hinder-
nisse. Gestützt auf diese Treiber defi-
niert die Strategie sechs strategische 
Ziele, die in einer Reihe von IKT-Pro-
grammen umgesetzt werden, die IKT-
Dienste, -Benutzer, -Richtlinien und 
-Umgebungen berücksichtigen und 
konkrete Zeitpläne und Schlüsselleis-
tungsindikatoren haben.

Angesichts der zunehmenden 
Bedeutung der Cybersicherheit 
sowie des sensiblen Charakters 
des Mandats der Organisation ver-
doppelte der SRB seine Bemühun-
gen in diesem Bereich im Jahr 2021 
und sorgte für einen kontinuierli-
chen Schutz der IKT-Infrastruktur, 
eine enge und strenge Zusammen-
arbeit mit den EU-Institutionen, 
die Sensibilisierung der Mitarbeiter 

und detailliertes Bedrohungs- und 
Schwachstellenmanagement.

Zusätzlich zum regulären Betrieb 
hat der SRB seine Arbeit fortgesetzt 
und eine Reihe von Projekten durch-
geführt, um die Effizienz interner 
und externer Prozesse im Jahr 2021 
zu verbessern, die in den folgenden 
Abschnitten erläutert werden:

Datensammlungen
Im Jahr 2021 erweiterte SRB seine 
Fähigkeiten um drei neue Daten-
sammlungen, die mehr als 30 Giga-
byte an Abwicklungsdaten und mehr 
als 3 000 SRF-Dateien erfassten. Die 
SRB-Systeme sind nun mit Anbie-
tern von Marktdaten und den Port-
folioverwaltern für den SRF verbun-
den (siehe Abschnitt 1.6.2). Der SRB 
hat außerdem robuste und sichere 
Datenaustauschfunktionen mit der 
EBA und der EZB für Abwicklungs- 
und Aufsichtsdaten eingerichtet 
(siehe Abschnitt 1.4.3).

FORA
FORA ist die IKT-Anwendung, durch 
die das Sekretariat des SRB die 
schriftlichen Verfahren des Präsi-
diums bei seinen Präsidiums- und 
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Plenarsitzungen im engen und erwei-
terten Rahmen verwalten kann. Die 
Anwendung steht den internen (Vor-
sitzende, Vizevorsitzender, Mitglie-
dern des Präsidiums) sowie exter-
nen Interessenträgern (EZB, Kom-
mission, EBA) zur Verfügung und gibt 
ihnen die Möglichkeit, ihr Feedback 
(Abstimmung oder Stellungnahme) 
direkt über das System abzugeben. 
FORA 1.0 wurde im November 2020 
veröffentlicht, um Präsidiumssitzun-
gen zu unterstützen. Im Laufe des 
Jahres 2021 entwickelte und veröf-
fentlichte der SRB zwei weitere Ver-
sionen der Anwendung, FORA 2.1 
und FORA 3.0, die ab Juli 2021 Ple-
narsitzungen verwalteten und seit 
Oktober 2021 schriftliche Verfahren 
unterstützten. Das ganze Jahr über 
wurden regelmäßige Schulungen für 
alle Benutzer angeboten, auch für die 
neuen Funktionen der Anwendung 
(siehe vorheriger Unterabschnitt).

Ready for Crisis
Ready for Crisis (R4C) ist die vom 
SRB entwickelte Plattform zum Aus-
tausch von Informationen während 
einer Krise (siehe Abschnitt 1.5.1). 
R4C 1.2 wurde im Februar 2021 par-
allel zur Entwicklung von RC4 2.0 ver-
öffentlicht und konzentrierte sich auf 
erweiterte Funktionen für die Arbeit 
mit Dokumenten und das Projektma-
nagement; verbesserte Berichterstat-
tung, Geheimhaltungsprotokoll und 
Benachrichtigungen; und Integration 
mit RDF und FORA. Die R4C-Anwen-
dung profitierte auch von den Erfah-
rungen aus den Probeläufen. Die 
Entwicklung der Version 2.0 schritt 
im Laufe des Jahres 2021 planmäßig 
voran und wird voraussichtlich im 
ersten Quartal 2022 veröffentlicht. 
Das IKT hat das ganze Jahr über eine 
Reihe von Schulungen für SRB-Mitar-
beiter angeboten.

Datenbank
Die SRB-Datenbank (DWH) ent-
hält vertrauenswürdige, zugängli-
che und vollständige Daten, die eine 

67 Single Source of Truth bezieht sich auf die Praxis, die Daten aus verschiedenen Systemen 
innerhalb einer Organisation an einem einzigen Ort zu aggregieren, der als Referenz dient.

konsistente Abwicklungsplanung und 
ein reaktionsschnelles und agiles 
Beschlussfassungsverfahren ermög-
lichen. Die neue Version des DWH 
enthält ein Dashboard für „Self-Ser-
vice“-Berichterstattung. Benutzer 
können Anfang 2022 auch histori-
sche Daten analysieren, um zusätzli-
che Analysen (z. B. auf der Grundlage 
von Zeitreihen) durchzuführen (siehe 
Abschnitt 1.4.1).

Data Certification Gateway
Das Data Certification Gateway (DCG) 
stellt sicher, dass die Qualität der 
von den Banken empfangenen Daten 
angemessen ist, bevor der Daten-
eigentümer sie an das DWH weiter-
leitet. Der SRB führt Kontrollen auf 
vier Ebenen durch. Die ersten beiden 
Kontrollebenen fallen in den Anwen-
dungsbereich des Datenerhebungs-
systems. Die dritte Kontrollebene 
fällt in den Anwendungsbereich des 
DCG. Die vierte Kontrollebene ist 
manuell und liegt außerhalb des 
Anwendungsbereichs des DCG. Im 
Jahr 2021 wurde die Anwendungsver-
sion 2.6 veröffentlicht, mit wesent-
lichen Verbesserungen in Bezug auf 
die Automatisierung von Berichten 
und Datenqualitätsprüfungen (siehe 
Abschnitt 1.3.1). Das IKT führte regel-
mäßige Schulungen für Abwicklungs-
teams und SRB-Mitarbeiter durch. 
2022 wird weiter an weiteren Verbes-
serungen gearbeitet.

Reference Data Factory
Die Reference Data Factory (RDF) ist 
die einzige Quelle (Single Source of 
Truth67) für die SRB-Bankenstamm-
daten, insbesondere in Bezug auf die 
Institutsliste, sowohl für SRB-Nut-
zer als auch für Anwendungen. Der 
anfängliche Anwendungsbereich von 
RDF war die Bereitstellung von Refe-
renzdaten für die Datenbank, aber es 
übernahm nach und nach eine zen-
trale Rolle für das gesamte SRB-Infor-
mationsökosystem. Im Oktober 2021 
gab es eine Version der Plattform mit 
einer neuen Benutzeroberfläche und 
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verbesserten Arbeitsabläufen. Neue 
Versionen werden für 2022 erwar-
tet. Das IKT-Team des SRB hat im 
Laufe des Jahres mehr als 80 Abwick-
lungsmitarbeiter geschult und hat für 
die Zukunft monatliche Schulungen 
geplant (siehe Abschnitt 1.3.1).

2.3.3 GEBÄUDEMANAGEMENT
Das Berichtsjahr war eine Herausfor-
derung angesichts der veränderten 
Bedingungen bei der Telearbeit wäh-
rend der verschiedenen Wellen der 
Covid-19-Pandemie, gefolgt von der 
geplanten Rückkehr ins Büro, die eine 
intensive Vorbereitung erforderte, 
aber dann nur teilweise zustande 
kam. In diesem Zusammenhang 
bemühte sich das Gebäudemanage-
ment, neben den IKT-Dienstleistun-
gen, regelmäßige Dienstleistungen 
bereitzustellen und die Sicherheit der 
im Büro tätigen Mitarbeiter mit der 
Umsetzung von Covid-19-Präventi-
onsmaßnahmen zu gewährleisten.

Diese Tätigkeiten waren das Ergeb-
nis einer engen Zusammenarbeit zwi-
schen dem SRB und den Dienststel-
len der Kommission, wobei auf ver-
schiedene Teams externer Anbie-
ter zurückgegriffen wurde. Der SRB 
führte diese Aufgaben durch, indem 
er das Risiko einer Störung seiner 
Kerntätigkeit auf ein Minimum redu-
zierte, wobei der Schwerpunkt auf 
der Umwelt lag und er bestrebt war, 
seinen Mitarbeitern Kontinuität und 
hervorragenden Service zu bieten. 
Der SRB hat eine Liste von Maßnah-
men zur kontinuierlichen Verbesse-
rung der Bereitstellung und Über-
wachung von Gebäuden und Sicher-
heitsdiensten ermittelt.

Darüber hinaus unternahm der SRB 
auch einige Initiativen zur Verbes-
serung seines ökologischen Fußab-
drucks, wie z. B. die Schaffung neuer 
grüner Parkplätze für Elektrofahr-
zeuge mit Ladestationen (insgesamt 
vier) und die Erleichterung der Lage-
rung und des Aufladens von Elektro-
rollern und Trottinetten mit dem Ziel, 
die Nutzung umweltfreundlicher und 

öffentlicher Verkehrsmittel für die 
Mitarbeiter zu fördern. Der SRB in-
stallierte auch Wassersparbrunnen in 
seinen Diensträumen und beteiligte 
sich an einer Kampagne der Kom-
mission zur Reduzierung der CO2-
Emissionen, indem er die Mitarbeiter 
ermutigte, alternative Verkehrsmittel 
anstelle des Autos zu nutzen.

In den letzten Monaten des Jah-
res 2021 schloss der SRB die Beschaf-
fung neuer Büroflächen ab, deren 
Vorbereitung 2022 nach den gleichen 
Standards wie im Hauptgebäude 
erfolgen wird.

2.3.4 JURISTISCHER DIENST DES 
SRB
Der Juristische Dienst des SRB spielt 
eine Doppelrolle in der Organisa-
tion: Er bietet interne Rechtsbera-
tung und verwaltet Rechtsstreitigkei-
ten vor dem Beschwerdeausschuss, 
dem Gerichtshof der Europäischen 
Union und bei Bedarf in nationalen 
Rechtsräumen.

Interne Rechtsberatung
Der SRB arbeitet in einem komple-
xen und sich entwickelnden regulato-
rischen Umfeld. Durch die Beratung 
in Bezug auf diesen komplexen und 
sich entwickelnden Rechtsrahmen 
trägt der Juristische Dienst maßgeb-
lich zur Erreichung der Ziele des SRB 
bei und spielt eine zentrale Rolle bei 
der Unterstützung und Erfüllung des 
Mandats des SRB.

Im Jahr 2021 bot der Juristische 
Dienst weiterhin Rechtsberatung im 
Zusammenhang mit EU- und Ban-
kenunionsrecht mit besonderem 
Schwerpunkt auf dem EU-Abwick-
lungsrahmen unter anderem in den 
Bereichen Abwicklungsplanung und 
Bewertung der Abwicklungsfähig-
keit, MREL-Festsetzung, Abwicklungs-
maßnahmen und Angelegenheiten 
im Zusammenhang mit dem SRF, 
sowie Rechtsberatung zu diversen 
Gesetzesinitiativen. Die Rechtsbera-
tung auf den verschiedenen Ebenen 
der Organisation stellte die stetige 
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Umsetzung des rechtlichen Rahmens 
und die Weiterentwicklung der SRB-
Strategien sicher. Insgesamt 91 % der 
Beratungsanfragen wurden zeitnah 
beantwortet.

Das ganze Jahr über koordinierte 
der Juristische Dienst das Juristische 
Netzwerk, ein Forum von Rechtsex-
perten der nationalen Abwicklungs-
behörden und des SRB. Dieses Netz-
werk stärkte das gemeinsame Ver-
ständnis mit den nationalen Abwick-
lungsbehörden, der Kommission, der 
EZB und der EBA bei rechtlichen Fra-
gen, die sich auf die Funktionsweise 
des SRM auswirken, und gewährleis-
tet so eine einheitliche Anwendung 
des EU-Abwicklungsrahmens inner-
halb der Bankenunion.

Gerichtsverfahren
Der Juristische Dienst des SRB ist der 
einzige Dienst, der den SRB vor dem 
Gericht und dem Gerichtshof vertre-
ten darf, und seine Mitglieder wer-
den in der Regel als Bevollmächtigte 
des SRB ernannt. Der SRB beschäftigt 
bei Bedarf außerdem externe Bera-
ter für Rechtsstreitigkeiten. Die Auf-
gabe des Juristischen Dienstes als 
Vertreter des SRB vor Gericht besteht 
darin, die schriftlichen Stellungnah-
men, die der Gerichtshof verlangt, 
auszuarbeiten bzw. die Ausarbei-
tung dieser Dokumente, sofern sie 
durch externe Berater ausgearbei-
tet werden, zu beaufsichtigen. Er ver-
tritt den SRB auch in den entspre-
chenden mündlichen Verhandlun-
gen. 2021 waren vor dem Gerichtshof 
198 Rechtsstreitigkeiten anhängig, 
von denen mehr als die Hälfte Ent-
scheidungen im Zusammenhang mit 
der Abwicklung der Banco Popular 
Español und 78 Ex-ante-Beiträge zum 
SRF betrafen.

68 Urteil des Gerichtshofs vom 4. März 2021, Liaño Reig gegen SRB, Rechtssache C-947/19 P, 
EU:C:2021:172.

69 Urteile des Gerichtshofs vom 21. Dezember 2021, Aeris Invest gegen SRB, Rechtssache 
C-874/19 P, EU:C:2021:1040, und Algebris (UK) und Anchorage Capital Group gegen SRB, 
C-934/19 P, EU:C:2021:1042.

Insgesamt 117 Klagen betreffend 
die im Rahmen der Abwicklung der 
Banco Popular Español gefassten 
Beschlüsse, die von früheren Anteils-
eignern und Gläubigern der Bank 
unter anderem gegen den SRB einge-
reicht wurden, sind vor dem Gericht 
und dem Gerichtshof anhängig. Wei-
tere Einzelheiten sind nachstehend 
aufgeführt.

 ► Davon betreffen 101 Rechtssa-
chen den Abwicklungsbeschluss 
des SRB. Das Gericht hat sechs 
Pilotrechtssachen ermittelt und 
ausgewählt; in fünf von ihnen ist 
der SRB Beklagter (in der sechs-
ten Rechtssache tritt der SRB als 
Streithelfer auf) und kann an der 
zweiten Runde mit schriftlichem 
Verfahren und mündlicher Ver-
handlung teilnehmen. Die übri-
gen 95 Rechtssachen wurden bis 
zu einer endgültigen Entschei-
dung des Gerichts in diesen sechs 
Pilotrechtssachen ausgesetzt. Das 
Gericht erklärte einen der sechs 
Pilotfälle für unzulässig, und der 
Gerichtshof bestätigte diese Fest-
stellung im März 202168. Das 
Urteil in den anderen fünf Fällen 
wird voraussichtlich im Juni 2022 
verkündet.

 ► Drei Rechtssachen betreffen den 
Beschluss des SRB, keine endgül-
tige Bewertung 2 durchzuführen. 
Eine dieser Rechtssachen ist der-
zeit vor dem Gericht anhängig. 
Das Gericht erklärte die anderen 
beiden Fälle für unzulässig, und 
der Gerichtshof bestätigte diese 
Feststellung im Dezember 202169.

 ► Sieben Fälle betreffen den 
Beschluss des SRB, zu bestim-
men, ob den betroffenen Anteils-
eignern und Gläubigern eine Ent-
schädigung zusteht. Das Gericht 
erklärte einen Fall für unzulässig, 
und der Gerichtshof bestätigte 



67 Einheitlicher Abwicklungsausschuss I Jahresbericht 2021

diese Feststellung im Septem-
ber 202170. Die übrigen Rechtssa-
chen sind derzeit vor dem Gericht 
anhängig;

 ► Sechs Rechtssachen betref-
fen Entscheidungen des SRB im 
Zusammenhang mit dem Zugang 
der Öffentlichkeit zu Dokumen-
ten oder dem Zugang zu Dateien 
gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/200171. Das Gericht 
erklärte eine Rechtssache für 
unzulässig. Die übrigen Rechtssa-
chen sind vor dem Gericht weiter-
hin anhängig;

Zudem wurde eine Rechtssache vom 
SRB gegen einen Beschluss des Euro-
päischen Datenbeauftragten einge-
reicht, aus dem hervorging, dass der 
SRB gegen Datenschutzvorschriften 
im Zusammenhang mit dem Anhö-
rungsverfahren verstieß, das in Vor-
bereitung auf den Beschluss durch-
geführt worden war, ob den betrof-
fenen Anteilseignern und Gläubigern 
eine Entschädigung zustand. Diese 
Rechtssache ist vor dem Gericht wei-
terhin anhängig.

Insgesamt 78 Klagen betrafen 
Ex-ante-Beiträge zu SRF-Beschlüs-
sen. Zusätzlich legte die Europäi-
sche Kommission ein Rechtsmittel 
und der SRB legte drei Rechtsmittel 
gegen Beschlüsse des Gerichts ein, 
die sich auf Ex-ante-Beiträge bezo-
gen. Die Einzelheiten sind nachste-
hend aufgeführt.

 ► Sechzehn Klagen wurden gegen 
die Beschlüsse über Ex-ante-Bei-
träge für 2016 eingereicht. Einer 
von ihnen wurde zurückgezogen 
und acht Fälle wurden abgewie-
sen. Von diesen acht Rechtssachen 
wurden zwei vor dem Gerichtshof 

70 Beschluss des Gerichtshofs vom 30. September 2021, González Calvet gegen SRB, 
Rechtssache C-27/21 P, EU:C:2021:789.

71 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri= 
CELEX%3A32001R1049

72 Urteil des Gerichts vom 23. September 2020, Landesbank Baden-Württemberg gegen 
Einheitlicher Abwicklungsausschuss (SRB), Rechtssache T-411/17, ECLI:EU:T:2020:435.

73 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri= 
CELEX%3A32015R0063

angefochten. Ein Rechtsmittel 
wurde vom Gerichtshof abge-
wiesen, dem anderen stattgege-
ben und die Rechtssache an das 
Gericht zurückverwiesen. In drei 
Fällen annullierte das Gericht den 
Beschluss, soweit er die Kläger 
betraf. Anschließend nahm der 
SRB im Hinblick auf diese drei Klä-
ger einen neuen Beschluss über 
die Ex-ante-Beiträge für 2016 an. 
Sie fochten die neue Entschei-
dung über den Ex-ante-Beitrag von 
2016 erneut vor dem Gericht an, 
und alle drei Klagen sind derzeit 
anhängig.

 ► Drei Klagen wurden gegen die 
Beschlüsse über Ex-ante-Beiträge 
für 2017 eingereicht. Im Septem-
ber 2020 annullierte das Gericht 
den Beschuss, soweit er die Klä-
ger betraf, aufgrund von Verfah-
rensfehlern und einer Verletzung 
der Begründungspflicht. In der 
Rechtssache T-411/1772 befand 
das Gericht auch Teile der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2015/63 
der Kommission73 für unzulässig, 
da die im bestehenden Rechtsrah-
men dargelegte Methodik einer-
seits vom SRB verlangt, sich auf die 
vertraulichen Daten der Institutio-
nen zu verlassen, aber anderer-
seits den SRB davon abhält, diese 
Daten offenzulegen. Die Europäi-
sche Kommission und der SRB 
legten beim Gerichtshof Rechts-
mittel gegen dieses Urteil ein. Der 
SRB legte außerdem ein Rechts-
mittel gegen zwei andere Urteile 
im Hinblick auf die Beschlüsse 
für die Ex-ante-Beträge für 2017 
ein. In den drei Beschwerdever-
fahren bestätigte der Gerichts-
hof die Verletzung der Begrün-
dungspflicht, hob das Urteil des 
Gerichts jedoch auf, soweit es 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32001R1049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32001R1049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0063
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Teile der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/63 für unzulässig und 
den Beschluss für nicht entspre-
chend authentifiziert befand.

 ► Fünf Klagen wurden gegen die 
Beschlüsse über die Ex-ante-Bei-
träge für 2018 eingereicht und 
sind derzeit vor dem Gericht wei-
terhin anhängig.

 ► Eine Klage wurde in Bezug auf die 
Erstattung eines Teils der 2018 
gezahlten Beiträge und der 2015 
gezahlten Beiträge eingereicht. 
Die Klage wurde im Januar 2021 
vom Gericht abgewiesen und 
wird derzeit vor dem Gerichtshof 
angefochten.

 ► Elf Klagen wurden gegen die 
Beschlüsse über die Ex-ante-Bei-
träge für 2019 eingereicht und 
sind derzeit vor dem Gericht 
anhängig.

 ► Neunzehn Klagen wurden gegen 
die Beschlüsse über die Ex-ante-
Beiträge für 2020 eingereicht 
und sind derzeit vor dem Gericht 
anhängig.

 ► Zweiundzwanzig Klagen wurden 
gegen die Beschlüsse über die 
Ex-ante-Beiträge für 2021 einge-
reicht und sind derzeit vor dem 
Gericht anhängig.

74 Urteil des Gerichtshofs vom 24. Februar 2022, Bernis u. a. gegen SRB, C-364/20 P, 
EU:C:2022:115.

75 Beschluss des Gerichts vom 4. Januar 2022, PNB Banka u. a. gegen SRB, T-732/19, 
ECLI:EU:T:2022:8.

 ► Eine Klage wurde im Zusammen-
hang mit der Erstattung der vom 
Institut für die Jahre von 2015 bis 
2021 hinterlegten Sicherheiten 
für die IPC bei Entzug ihrer Lizenz 
erhoben. Die Klage ist derzeit 
beim Gericht anhängig.

Drei weitere Klagen wurden von Ban-
ken gegen den SRB wegen der Nicht-
annahme von Abwicklungsplänen 
eingereicht:

 ► Gegen den Beschluss des SRB, kei-
nen Abwicklungsplan für die ABLV 
Bank, AS anzunehmen, wurden 
zwei Klagen erhoben, eine von der 
Bank selbst und die andere von 
einem ehemaligen Anteilseigner 
dieser Bank. Letztere wurde vom 
Gericht für unzulässig erklärt und 
vom Gerichtshof bestätigt74. Ers-
tere ist weiterhin vor dem Gericht 
anhängig.

 ► Eine Klage wurde von der PNB 
Banka und ihren Anteilseignern 
gegen den Beschluss des SRB 
erhoben, keinen Abwicklungs-
plan für diese Bank einzuführen. 
Im Januar 2022 entschied das 
Gericht, dass der Rechtsstreit in 
der Hauptsache erledigt sei.75
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Abbildung 13: Prozentsatz der laufenden Rechtsstreitigkeiten nach Thema
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SRB-Vertretung im 
Beschwerdeausschuss
Schließlich erhielt der Juristische 
Dienst im Hinblick auf seine Rolle 
als Vertreter des SRB vor dem 
Beschwerdeausschuss des SRM im 
Jahr 2021 eine Mitteilung über drei 
neue Beschwerden gegen Beschlüsse 
des SRB, davon eine im Bereich des 
Zugangs zu Dokumenten und zwei im 
Bereich von MREL76 (weitere Einzel-
heiten siehe Abschnitt 2.4).

76 Die Beschwerden gegen Beschlüsse des SRB im Bereich MREL sind neu im Vergleich zu 
den bisher beim Beschwerdeausschuss eingereichten Beschwerden, die in erster Linie die 
Überprüfung von bestätigenden Beschlüssen des SRB im Bereich von Anträgen auf Zugang 
zu Dokumenten gemäß Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates.

2.3.5 KOMMUNIKATION
Im Jahr 2021 förderte und erläuterte 
das SRB-Kommunikationsteam wei-
terhin die Arbeit des SRB und seine 
wichtigsten Aufgaben. Mitte 2021 
führte der SRB eine neue und fri-
sche visuelle Identität, eine benutzer-
freundliche und attraktive Website, 
ein und verbesserte seine interne 
Kommunikation. Der SRB kommu-
nizierte proaktiv mit einem breiten 
Publikum und erstellte Pressemittei-
lungen, Nachrichtenartikel und Stel-
lungnahmen sowie eine Reihe von 
Veröffentlichungen zu strategischen 
und operativen Leitlinien.

SRB-Kommunikationskennzahlen 2021
 ► Website-Besuche  27 % im Vergleich zu 2020

 ► LinkedIn-Follower  15 % mehr Follower

 ► Twitter-Follower  12 % mehr Follower

 ► 14 335 übersetzte Seiten

Der SRB verbreitete weiterhin stra-
tegische Themen über den SRB-Blog 
und erstellte Infografiken, um seine 
Positionen und Strategien zu erläu-
tern und die internationalen Medien 
regelmäßig zu informieren, indem er 
Interviews, Presseveranstaltungen 
und technische Briefings organisierte.

Die Besuche der SRB-Website stie-
gen im Vergleich zu 2020 um 27 %. 
Die Strategie für die Sozialen Medien 
führte zu einem Anstieg der Sicht-
barkeit mit mehr Followern auf Twit-
ter und LinkedIn. Spezifische Kam-
pagnen zu wichtigen Strategien und 
Ereignissen zahlten sich ebenfalls 
aus.
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Der SRB belebte weiterhin das SRM-
Kommunikationsforum, dessen jähr-
liche Sitzung im Juni 2021 stattfand. 
Das Forum bringt Kommunikations-
teams von nationalen Abwicklungs-
behörden zusammen, um Erfahrun-
gen, bewährte Verfahren und Ideen 
auszutauschen und Kommunikati-
onsinstrumente und -strategien zu 
entwickeln.

Angesichts der anhaltenden Covid-
19-Pandemie verstärkte der SRB die 

Arbeit an der internen Kommunika-
tion, verbesserte sein Intranet, pro-
duzierte einen monatlichen Newslet-
ter, informierte die Mitarbeiter regel-
mäßig über Arbeitsvereinbarungen, 
Sicherheitsmaßnahmen und Impfun-
gen und hielt zwei Versammlungen 
für alle Mitarbeiter ab. Ende 2021 
führte er eine Mitarbeiterumfrage 
zur internen Kommunikation durch, 
um eine neue Strategie für 2022 
festzulegen.

Jahreskonferenz 2021 des SRB
Am 14. Oktober 2021 hielt der SRB seine sechste Jahreskonferenz ab. Die Veranstaltung, die 
sich darauf konzentrierte, wie die Bankenabwicklung Finanzstabilität schafft, zog mehr als 4 500 
Teilnehmer an und präsentierte hochrangige Redner, darunter Mairead McGuinness, EU-Kom-
missarin für Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und die Kapitalmarktunion, Paschal Dono-
hoe, irischer Minister für Finanzen und Vorsitzender der Eurogruppe, sowie Christian Sewing, 
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank. Die Höhepunkte der Veranstaltung waren auf der 
SRB-Website, Twitter-, LinkedIn- und YouTube-Kanälen unter #SRBresolution2021 abrufbar.

Es gab eine starke internationale Medienberichterstattung, und die Strategie der Konferenz für 
die Sozialen Medien führte zu 965 000 Eindrücken auf Twitter und 294 000 auf LinkedIn. Die 
Aufzeichnung der Konferenz wurde seit Oktober von fast 2 000 Personen angesehen.
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Im Rahmen des Veranstaltungspro-
gramms wurden vier große Konferen-
zen organisiert, darunter eine Jahres-
konferenz, die fast 4 500 Teilnehmer 
anlockte. SRB-Direktoren sprachen 
auch bei fast 100 Veranstaltungen. 
Die Highlights sind unten aufgeführt.

 ► Der SRB und das European Ban-
king Institute (EBI) organisierten 
im Februar 2021 die zweite SRB-
EBI-Konferenz zur Bankenab-
wicklung, die fast 400 Teilnehmer 
anlockte.

 ► Im Juni 2021 organisierte SRB 
den 12. Branchendialog (siehe 
Abschnitt 1.4.1).

Abbildung 14: Die Jahreskonferenz in Kürze
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Abbildung 14: Die Jahreskonferenz in Kürze

 ► Im November 2021 organisierten 
der SRB, die Florence School of 
Banking and Finance (European 
University Institute) und das Leib-
niz-Institut für Finanzmarktfor-
schung (SAFE) eine interdiszipli-
näre akademische Veranstaltung, 
die sich mit Themen wie finanziel-
len Risiken im Bankensektor und 

den Herausforderungen der Ban-
kenabwicklungsstrategien und 
Finanzierung befasste.

 ► Ebenfalls im November veran-
staltete der SRB die SRB-Debat-
ten zu den Themen Herkunftsland 
und Aufnahmeland im Banken-
sektor, die mehr als 350 Online-
Zuschauer anlockten.
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2.4. Beschwerde-
ausschuss

77 Nach Maßgabe von Artikel 85 Absatz 1 der SRM-Verordnung richtete der SRB 2015 
einen Beschwerdeausschuss ein, um über eingereichte Beschwerden gegen bestimmte 
Entscheidungen des SRB zu entscheiden. Der Beschwerdeausschuss nahm am 1. Januar 2016 
seine Tätigkeit auf. Ihm gehören fünf Mitglieder und zwei Stellvertreter an, die gegenüber 
dem Ausschuss völlig unabhängig sind. Die Amtszeit der Mitglieder und Stellvertreter des 
Ausschusses beträgt 5 Jahre und kann einmal verlängert werden (Artikel 85 Absatz 2 SRM-
Verordnung). Ein Sekretariat unterstützt die Tätigkeit des Beschwerdeausschusses und 
erfüllt auch eigenständige Aufgaben als Datenschutzstelle des SRB. Das Sekretariat hat 
verschiedene Aufgaben, vom Fallmanagement bis hin zur operativen Unterstützung der 
Mitglieder.

78 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.srb.europa.eu/en/about/
srb-appeal-panel

79 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.srb.europa.eu/en/about/
srb-appeal-panel/procedure

Gemäß Artikel 85 Absatz 3 SRM-Ver-
ordnung können einige Beschlüsse 
des Ausschusses vor dem Beschwer-
deausschuss des SRB angefochten 
werden77. Es ist möglich, diese Ent-
scheidungen in Bezug auf MREL-Fest-
setzung, Abwicklungshindernisse, 
vereinfachte Verpflichtungen für 
einige Institute, Anträge auf Zugang 
zu Dokumenten sowie die Beiträge 
der Institute zu den Verwaltungs-
aufwendungen des Ausschusses 
anzufechten.

Im Laufe des Jahres 2021 gingen beim 
Beschwerdeausschuss insgesamt vier 
Beschwerden ein: Eine Beschwerde 
bezog sich auf den Zugang zu Doku-
menten, die im Abwicklungsfall der 
Banco Popular Español verwen-
det wurden. In diesem Fall traf der 
Beschwerdeausschuss nach den Ein-
gaben der Parteien über den Zugang 
zu Dokumenten seinen endgültigen 
Beschluss, der den Parteien mitge-
teilt wurde. Anschließend wurde eine 
anonymisierte Version des Beschlus-
ses auf der Seite des Beschwerde-
ausschusses auf der SRB-Website 
veröffentlicht.78

Darüber hinaus gab es drei wei-
tere Beschwerden gegen Beschlüsse 
des Ausschusses zur Festsetzung 
der MREL verschiedener Kreditinsti-
tute. Aufgrund der Komplexität und 
Tragweite der ersten eingegangenen 

Beschwerde hielt es der Beschwer-
deausschuss für erforderlich, die bei-
den Parteien zur mündlichen Erklä-
rung vor dem Ausschuss aufzufor-
dern, um mit dem Beschluss über 
die Beschwerde fortzufahren. Die 
Anhörung fand am 7. Dezember 
2021 mit Fernteilnahme statt und der 
Beschluss in diesem Fall wurde den 
Parteien im Januar 2022 zugestellt. 
Darüber hinaus erhielt der Ausschuss 
Ende Dezember 2021 zwei Beschwer-
den in derselben Angelegenheit, 
sodass die Verfahren der beiden Fälle 
im Jahr 2022 stattfinden werden. Alle 
drei Fälle werden zu gegebener Zeit 
auf der SRB-Website veröffentlicht.

Nach der Umbenennung des SRB, zu 
der auch seine öffentliche Website 
gehörte, unternahm der Beschwer-
deausschuss die ersten Schritte zur 
Implementierung des thematischen 
Registers des Beschwerdeausschus-
ses mit dem Ziel, die endgültige Ver-
sion Mitte 2022 auf der Webseite des 
Beschwerdeausschusses verfügbar 
zu machen. Das thematische Register 
wird gemäß Artikel 24 Absatz 2 der 
Verfahrensordnung79 des Beschwer-
deausschusses eingerichtet und ist 
ein Instrument, das interessierten 
Parteien den Zugang zu den Entschei-
dungen des Beschwerdeausschusses 
erleichtern und verbessern soll und 
letztlich einen wichtigen Beitrag zur 

https://www.srb.europa.eu/en/about/srb-appeal-panel
https://www.srb.europa.eu/en/about/srb-appeal-panel
https://www.srb.europa.eu/en/about/srb-appeal-panel/procedure
https://www.srb.europa.eu/en/about/srb-appeal-panel/procedure
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Gesamttransparenz des SRB-Verfah-
rens leisten.

Als Mitglied des Inter-Agency Appeal 
Proceedings Network leistete der 
Beschwerdeausschuss seinen Bei-
trag zu den Bemühungen des Netz-
werks und nahm an dessen Jahres-
tagung teil. Der SRB-Beschwerdeaus-
schuss trug damit zur Definition und 
Schaffung des European Appeal Case 

Law Identifier, zur Festlegung von 
Standards beim Qualitätsmanage-
ment von Beschwerden und zur Mes-
sung der Beschlussfassungsqualität; 
sowie zur Festlegung einer gemein-
samen Terminologie für Beschwerde-
verfahren durch die Erstellung einer 
Begriffsliste in Zusammenarbeit mit 
dem Übersetzungszentrum für die 
Einrichtungen der Europäischen 
Union bei.
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2.5. Haushaltsführung 
und Finanzmanagement

80 Einschließlich unvorhergesehener Ausgaben verbesserte sich die Haushaltsausführung um 
4 %.

81 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32017R2361&from=DE

82 Eine entspricht einem insolventen Institut und eine bezieht sich auf den Entzug der 
Banklizenz.

83 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32021R0517&from=DE

Insgesamt verbesserte sich die Haus-
haltsausführungsrate (in Verpflich-
tungsermächtigungen ohne unvor-
hergesehene Ausgaben) im Vergleich 
zu 2020 um 3 %.80 Die angestrebte 
Verbesserung um 5 % bei der Haus-
haltsausführungsrate im Vergleich zu 
2020 konnte nicht erreicht werden, 
da die Ausführung von Titel 1 und 
Kapitel 31, die den operativen Haus-
halt des SRB betreffen, unter den 
Erwartungen lag (siehe Anhänge III 
und V). Diese geringere Ausfüh-
rungsrate wurde durch die höher 
als erwartete Leerstandsquote und 
die Unmöglichkeit verursacht, einige 
Tätigkeiten nach der Fortsetzung der 
Einschränkungen im Zusammenhang 
mit Covid-19 durchzuführen. Nichts-
destotrotz spiegelt die Haushaltsver-
waltung des SRB wirksame und effi-
ziente Systeme wider, mit über 97 % 
an pünktlich bezahlten Rechnungen, 
weniger verspäteten Zahlungen als 
in den Vorjahren, Verbesserungen 
beim Finanzabschluss 2021 mit der 
automatisierten Erfassung von Ein-
gaben und gesteigerter Effizienz bei 
Beschaffungsprozessen.

2.5.1 EINNAHMEN
Nach Eingang der EZB-Daten im 
Februar 2021 fuhr der SRB mit der 
Berechnung der Verwaltungsbei-
träge fort und berücksichtigte dabei 
die Änderungen der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2017/2361 der Euro-
päischen Kommission81, die im 
März 2021 in Kraft trat. Die Präsidi-
umssitzung nahm daher im April den 
Rahmenbeschluss zu den endgültigen 

Verwaltungsbeiträgen für 2021 an. 
Anschließend sandte der SRB Bei-
tragsbescheide an alle 2 316 Institu-
tionen innerhalb des Anwendungsbe-
reichs: 2 193 LSI und 123 bedeutende 
Institute und grenzüberschreitende 
Gruppen für einen einzuziehen-
den Gesamtbetrag von 60 Mio. EUR. 
Bis zum Zahlungstermin am 10. Juni 
waren 96 % der Beiträge entrichtet 
worden, die 2 233 Institute (96 % aller 
Institute) darstellen. Bis Mitte August 
waren 99,99 % der Beiträge einge-
zogen, zwei Zahlungen waren noch 
offen82.

Parallel zum Beitragseinzug ver-
arbeitete der SRB 23 Rückzahlun-
gen an Institute nach Änderungen 
am Status oder Anwendungsbereich 
im Beitragszyklus 2020 (gemäß Arti-
kel 7 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2361) – in Höhe von insge-
samt 0,15 Mio. EUR.

Im vierten Quartal begann der SRB 
mit den Vorbereitungen für den Bei-
tragszyklus 2022, der sich aufgrund 
der Änderungen der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2021/51783 von frühe-
ren unterscheidet. Dies umfasste die 
Erstellung eines Zeitplans, die Erstel-
lung neuer Dokumente im Zusam-
menhang mit den Ratenzahlungen 
und die Überprüfung der bestehen-
den Dokumentation. Der neue Pro-
zess wird neue Funktionen wie Vor-
auszahlungen und eine Beratungs-
phase beinhalten.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2361&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2361&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0517&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0517&from=DE
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Während des gesamten Jahres 2021 
arbeitete der SRB an der Entwick-
lung eines neuen Instruments für die 
Verwaltung der administrativen Bei-
tragsprozesszyklen, das unter ande-
rem Datensammlung, Beitragsbe-
rechnung und Versandfunktionen 
umfasst.

2.5.2 AUSGABEN
Die Haushaltsausgaben umfassen 
Zahlungen unter Verwendung von 
Mitteln des laufenden Jahres und von 
Mitteln, die aus dem vorhergehenden 
Finanzjahr ausgeführt wurden. In den 
folgenden Absätzen wird die Haus-
haltsausführung nach Titeln zusam-
mengefasst. Weitere Einzelheiten 
sind in Anhang V enthalten.

2021 nahm der SRB 401 Mittelbindun-
gen über insgesamt 89,52 Mio. EUR 
in Teil I des Haushaltsplans und 
von 175,59 Mio. EUR in Teil II vor. 

Er wickelte 1 171 Zahlungen (von 
den Mitteln für Zahlungen 2021) in 
Höhe von insgesamt 76,36 Mio. EUR 
in Teil I des Haushaltsplans und 
145,95 Mio. EUR in Teil II des Haus-
haltsplans ab. Die Anzahl der Zah-
lungen ging im Vergleich zu 2020 auf-
grund der geringeren Anzahl wieder-
kehrender geringwertiger Zahlungen 
von Tätigkeiten zurück, die aufgrund 
der Covid-19-Pandemie ausgesetzt 
wurden.

Die Haushaltsvollzugsquote beträgt 
2021 71,47 % für Verpflichtungen 
und 64,17 % für Zahlungen. Zudem 
wurden im Jahr 2021 148 Zahlungen 
über 2,1 Mio. EUR aus Mitteln, die 
aus dem Jahr 2020 übertragen wur-
den, geleistet. Der Betrag der auf 
das Jahr 2022 übertragenen Mittel 
aus dem Jahr 2021 beläuft sich auf 
6,26 Mio. EUR. Betrachtet man den 
Haushaltsvollzug nach Titeln:

Titel 1: Personalausgaben

Endgültiger Haus-
halt nach Überwei-

sungen 
EUR

Gebunden Wird in Zahlungsermächtigungen 
verwendet

EUR % des endgültigen 
Haushaltsplans EUR % der gebundenen 

Mittel insgesamt

56,78 Mio. 50,46 Mio. 89 % 49,47 Mio. 98 %

Für Titel 1 waren die Mittelbindungs- 
und Zahlungsniveaus aufgrund der 
relativ hohen Quote unbesetzter 
Stellen während des gesamten Jah-
res 2021 niedriger als im Jahr 2020, 
obwohl sie in Haushaltslinien wie bei-
spielsweise Schulung höher waren 
als in den Vorjahren. Der größte 
Anteil der Ausgaben unter diesem 

Titel entfiel auf SRB-Bedienstete im 
aktiven Dienst. Für die Personalab-
rechnung (Gehälter und Ansprüche) 
wurden 45,96 Mio. EUR aufgewen-
det; 1,57 Mio. EUR wurden für Über-
gangsdienste und 1,31 Mio. EUR für 
Kleinkindertagesstätten, Kinderbe-
treuungseinrichtungen und Schulen 
ausgegeben.

Titel 2: Infrastrukturausgaben

Endgültiger Haus-
halt nach Überwei-

sungen 
EUR

Gebunden Wird in Zahlungsermächtigungen 
verwendet

EUR % des endgültigen 
Haushaltsplans EUR % der gebundenen 

Mittel insgesamt

16,65 Mio. 16,35 Mio. 98 % 11,23 Mio. 69 %

In Titel 2 waren die Hauptausgaben-
bereiche die Miete des SRB-Gebäu-
des mit 5,03 Mio. EUR, die im Ver-
gleich zu den Vorjahren aufgrund 
der Mittelbindung zur Bereitstellung 
neuer Büroräume gestiegen ist; sowie 

IKT-Infrastruktur mit 4,52 Mio. EUR. 
Die einmaligen Ausgaben des neuen 
Büros in Höhe von 2,59 Mio. EUR 
wurden im Dezember vertraglich ver-
einbart, und daher werden die Zah-
lungen auf 2022 übertragen, was zu 
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einer relativ geringen Ausführung 
der Zahlungsermächtigungen führt. 

Wiederkehrende Ausgaben wurden 
auf 2022 verschoben.

Titel 3: Operative Ausgaben

Endgültiger Haus-
halt nach Überwei-

sungen 
EUR

Gebunden Wird in Zahlungsermächtigungen 
verwendet

EUR % des endgültigen 
Haushaltsplans EUR % der gebundenen 

Mittel insgesamt

51,84 Mio. 22,71 Mio. 44 % 15,66 Mio. 69 %

Titel 3 ist ausschließlich für opera-
tive Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Umsetzung der SRM-Verord-
nung vorgesehen und umfasst Kapi-
tel 31 für SRB-Tätigkeiten und Kapi-
tel 32 für unvorhergesehene Ausga-
ben. In Bezug auf Kapitel 31 war es 
nicht möglich, eine Reihe von Tätig-
keiten durchzuführen, die im ope-
rativen Haushalt enthalten waren, 
und daher wurden Haushaltslinien 
wie Dienstreisen oder Veranstaltun-
gen nicht vollständig ausgeführt. Die 
Gesamtausführung von Kapitel 31 
hat jedoch im Vergleich zu 2020 zuge-
nommen. In Bezug auf Kapitel 32, 
das als Haushalt für unvorhergese-
hene Ausgaben zur Deckung unvor-
hersehbarer Ausgaben im Zusam-
menhang mit der Kernaufgabe des 
SRB dient; bliebt der größte Teil des 
geplanten Haushalts, der für poten-
zielle Abwicklungsfälle vorgesehen 
war, nicht gebunden. Diese Haus-
haltslinie bleibt für die Erfüllung des 
SRB-Mandats maßgeblich, falls meh-
rere Abwicklungen gleichzeitig statt-
finden. Die Gesamtvollzugsquote des 
Titels betrug 34 %; ohne Kapitel 32, 
das den SRB-Mitteln für unvorherge-
sehene Ausgaben entspricht, beträgt 

die Vollzugsquote der Zahlungser-
mächtigungen jedoch 83 %.

2.5.3 HAUSHALTSERGEBNIS
Das Haushaltsergebnis für 2021 
wird auf 36,82 Mio. EUR geschätzt 
(im Vergleich zu 45,39 Mio. EUR im 
Jahr 2020) und wird nach Billigung 
durch den SRB auf seiner Plenar-
sitzung im September 2022 in den 
Haushaltsplan 2022 eingehen. Das 
Haushaltsergebnis wird von den im 
Jahr 2023 zu erhebenden Verwal-
tungsbeiträgen abgezogen.

2.5.4 VERGABEVERFAHREN
Im Jahr 2021 leitete der SRB 34 Verga-
beverfahren ein und vergab 34 Auf-
träge nach erfolgreichem Abschluss 
des Vergabeverfahrens (30 aus 2021 
eingeleiteten Verfahren und 4 aus 
2020), hauptsächlich Sonderverhand-
lungsverfahren und Verhandlungs-
verfahren mit geringem Wert. Im 
Jahr 2021 gab es aufgrund von weni-
ger Rechtsstreitigkeiten und einem 
effizienteren Ansatz zur Gruppierung 
von Fällen deutlich weniger Sonder-
verhandlungsverfahren für Rechts-
gutachten. Weitere Einzelheiten fin-
den Sie in Anhang VIII.
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2.6. Personal-
management
Für das Personalmanagement blieb 
2021 aufgrund der Covid-19-Pande-
mie und trotz der Anpassung der Pro-
zesse an die „neue Normalität“ ein 
besonders herausforderndes Jahr. 
Im Jahr 2021 verabschiedete der SRB 
seine neue Personalstrategie, um die 
anstehenden Herausforderungen 
einer etablierten Organisation anzu-
gehen. Die Personalstrategie umfasst 
zwei Säulen: die Personalmission, die 
die Einstellung, das Beschäftigung 
und die Bindung von Mitarbeitern 
umfasst; und die Personaltransfor-
mationsprojekte zur Rationalisierung 
und Verbesserung des Personalma-
nagements in der Organisation im 
Zeitraum 2021-2023.

2.6.1 SPEZIFISCHE COVID-19-
MASSNAHMEN
Im Jahr 2021 gab es eine Reihe von 
Initiativen, um das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter zu fördern und um den 
negativen Auswirkungen längerer 
Heimarbeit entgegenzuwirken. Bei-
spielsweise bot die Initiative „Ken-
nenlernen“ neuen Mitarbeitern die 
Möglichkeit, Kontakte zu Mitarbei-
tern zu knüpfen, die bereits seit eini-
ger Zeit im SRB tätig sind, und unter-
stützte den Prozess der Integration 
in die Organisation. Darüber hinaus 

erhielten die Mitarbeiter des SRB 
Schulungen zu verschiedenen Aspek-
ten des Wohlbefindens und dazu, 
wie das Wohlbefinden in schwierigen 
Situationen aufrechterhalten wer-
den kann. Externe Interessenträger 
wie die Europäische Verwaltungsaka-
demie und die Kommission hielten 
diese Sitzungen ab und sie wurden 
das ganze Jahr über beworben.

2.6.2 BESCHÄFTIGUNG UND 
BINDUNG
Der SRB bemühte sich weiterhin um 
die Einstellung hochqualifizierter Mit-
arbeiter, um eine solide Grundlage für 
seine Arbeit zu schaffen. Der Gesamt-
personalbestand im Jahr 2021 blieb 
ähnlich wie im Jahr 2020 und been-
dete das Jahr mit 371 Bediensteten 
auf Zeit von den 450 Stellen im Stel-
lenplan 2021. Dies lag an zwei Fakto-
ren. Erstens eine Zunahme der Perso-
nalabgänge im Jahr 2021. Obwohl die 
Mehrzahl der Abgänge auf Mitarbei-
ter zurückzuführen ist, die zu euro-
päischen Institutionen wechselten, 
wird die Personalabteilung proaktiv 
die Gründe für den Abgang von Mit-
arbeitern untersuchen, um die Mit-
arbeiterbindung in den kommenden 
Jahren zu erhöhen.

Tabelle 7: Anzahl der Mitarbeiter pro Kategorie im Vergleich zum Stellenplan

Kategorie
Anzahl der 
Mitarbeiter 
Ende 2019

Anzahl der 
Mitarbeiter 
Ende 2020

Anzahl der 
Mitarbeiter 
Ende 2021

Stellenplan 2021

Bedienstete auf Zeit 350 372 371 450

Abgeordnete nationale 
Sachverständige 22 19 22 35

Auszubildende 10 10 7 10

Berater 33 30 35 Entfällt

Leiharbeitskräfte 13 12 23 Entfällt

INSGESAMT 428 443 458 495
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Zweitens betrafen die meisten der 
19 im Jahr 2021 eingeleiteten oder 
abgeschlossenen Auswahlverfah-
ren hochspezialisierte Profile, die 
die Einstellung von Personal für eine 
begrenzte Anzahl von Stellen ermög-
lichten. Die drei größeren Stellenaus-
schreibungen für die Profile „Senior 

Bank Resolution Expert“, „Bank Reso-
lution Expert“ und „Legal Expert“ wer-
den erst 2022 zu neuen Mitarbeitern 
führen. Trotz des hohen Personalab-
gangs gelang es der Personalabtei-
lung, den Stellenplan 2021 im Laufe 
des Jahres mit Einstellungen bzw. 
Auswahlverfahren abzudecken.

SRB Lernen in Zahlen 2021
Insgesamt 185 Schulungen j 15 % seit 2020

 ► 43 abwicklungsbezogene Schulungen im Jahr 2021

 ► 31 abwicklungsbezogene IKT-Schulungen

 ► 26 allgemeine IKT-Schulungen

 ► 37 Sitzungen zum Thema Wohlbefinden/Arbeiten in der „neuen Normalität“, j das Vierfache 
der Gesamtzahl von 2020

 ► 13 Sitzungen zur Einführung von neuen Mitarbeitern

j 18 % im Vergleich zu 2020

2.6.3 LERNEN UND 
ENTWICKLUNG
Während des gesamten Jahres 2021 
war der SRB in Bezug auf Schulun-
gen besonders aktiv und ging von 
160 Schulungen im Jahr 2020 auf ins-
gesamt 185 im Jahr 2021 über, ein-
schließlich allgemeiner Initiativen zur 
Bewältigung der Arbeit während der 
Pandemie, wie z. B. die Wiedereinfüh-
rung eines Mentoring-Programms für 
neue Mitarbeiter und Teamentwick-
lungsveranstaltungen zum Umgang 
mit Veränderungen. Die Schulungen 
umfassten auch Schulungen für neue 
Mitarbeiter und verschiedene techni-
sche Schulungsinitiativen.

Die SRB-Einführungsschulung 2021 
fand im Januar 2021 mit mehr als 
100 Teilnehmern aus dem SRB, den 
nationalen Abwicklungsbehörden, 
dem SSM, der EBA und der Kom-
mission statt. Sachverständige von 
SRB, SSM und EBA hielten Präsen-
tationen zu einer Vielzahl von The-
men, die Regulierungen der Ebe-
nen 1 (BRRD, SRM-Verordnung) und 
2 (technischer Regulierungsstandard 
und technischer Durchführungsstan-
dard, RTS und ITS), Sanierungspla-
nung und frühzeitige Intervention 
sowie wichtige SRB-Strategien, die im 

Abwicklungsplanungshandbuch und 
in den EfB enthalten sind, umfassten.

Im März erhielt der SRB für seinen 
Schulungskurs „Data Analysis in Reso-
lution“ eine Auszeichnung der Euro-
päischen Verwaltungsakademie für 
die „Beste Lernmaßnahme, die Fähig-
keiten für die Zukunft anspricht“, und 
trat gegen 16 andere Konkurrenten 
an. Der SRB gewann für die Entwick-
lung einer Gemeinschaft von Men-
schen mit den Fähigkeiten, die Daten-
analysekapazität des SRB zu erwei-
tern, um die langfristigen Bedürf-
nisse des Ausschusses zu erfüllen. 
Das interaktive Training konzen-
trierte sich auf die konkreten Bedürf-
nisse der Teilnehmer und die Her-
ausforderungen, denen sie in ihrer 
täglichen Arbeit gegenüberstehen. 
Die Teilnehmer stellten Projekte vor, 
die die praktische Anwendung neuer 
Fähigkeiten auf ihre aktuellen Aufga-
ben sowie die Vorteile dieser Fähig-
keiten für den SRB in der Zukunft 
zeigen.

Im Januar 2021 schloss der SRB im 
Einklang mit den Änderungen an den 
Portfolios der Abwicklungseinheiten 
ein internes Mobilitätsprojekt für die 
Leiter der Abwicklungseinheiten ab. 
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Dieses Projekt ermöglichte es dem 
SRB, sich an die Standards anzu-
passen, die von Organisationen im 
Bereich der Bankenaufsicht ange-
wendet werden, und, was noch wich-
tiger ist, schuf Wachstumsmöglich-
keiten für sein Personal.

2.6.4 PERSONAL-
TRANSFORMATION
Im Jahr 2021 führte die Personalab-
teilung drei parallele Projekte durch, 
mit dem Ziel, sie 2022 abzuschließen:

 ► Die Erstellung des Kompetenzrah-
mens des SRB mit Kompetenzpro-
filen für alle Jobfamilien im SRB 
und die Entwicklung eines Kom-
petenzleitfadens, um zu beschrei-
ben, wie die Kompetenzen in den 
Bereichen Lernen und Entwicklung 
(Ausbildungslehrpläne und Kar-
riereweg), Auswahl oder interne 
Mobilität umgesetzt werden (kom-
petenzbasierte Auswahl).

 ► Auswahl und Umsetzung eines 
Instruments zur Online-Rekru-
tierung in Verbindung mit dem 
neuen Kompetenzrahmen.

 ► Die Umsetzung der Mitarbeiter-
Selbstbedienung, einschließlich 

der Verbesserung von Selbstbe-
dienungsinstrumenten, die die 
Bereitstellung schlanker, effizien-
ter und geschäftsorientierter Per-
sonaldienste unterstützen. Gleich-
zeitig überarbeitet der SRB auch 
seine Personalabläufe.

Im Jahr 2021 stellte der SRB einen 
Personal-Talentmanagement-Exper-
ten ein, um diese Projekte zu leiten 
und die Personalfähigkeiten auszu-
bauen und weiterzuentwickeln (d. h. 
Erstellung eines Personalkompe-
tenzprofils, Klärung der von Perso-
nalmitarbeitern auf verschiedenen 
Ebenen erforderlichen Kompeten-
zen). Der Kompetenzrahmen wird 
als Blaupause dienen, um die Fähig-
keiten, das Wissen und die Denk-
weise, die die Mitarbeiter benötigen, 
um in ihren Rollen im SRB erfolgreich 
zu sein, klar zu identifizieren und zu 
kommunizieren. Darüber hinaus wer-
den durch die Umsetzung der oben 
genannten Personaltransformati-
onsprojekte Ressourcen freigesetzt, 
die den Mitarbeitern maßgeschnei-
derte Unterstützung und Anleitung in 
Bezug auf verschiedene Aspekte des 
Personalmanagements im SRB bieten 
können.
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2.7. Bewertung der 
Prüfungsempfehlungen 
im Berichtsjahr

84 Für die bereits Maßnahmenpläne vorhanden sind.

2.7.1 INTERNE PRÜFUNG
Der Auftrag der Internen Prüfung 
ruht auf der SRM-Verordnung, der 
Finanzregelung des SRB und der 
internen Audit-Charta, in der unter 
anderem die Grundsätze Unabhän-
gigkeit und Objektivität, Verant-
wortlichkeit und Befugnis definiert 
werden. In Einklang mit der Charta 
berichtet die Interne Prüfung dem 
Ausschuss in seiner Präsidiumssit-
zung über die Ergebnisse ihrer Arbeit. 
Darüber hinaus berichtet die Interne 
Prüfung dem Ausschuss mindestens 
jährlich über ihre Leistungen, die 
wichtigsten Schlussfolgerungen aus 
ihren Prüfungen und den Stand der 
Prüfungsfeststellungen.

Im Laufe des Jahres konzentrierte 
sich die Interne Prüfung auf fünf 
Sicherungsaufträge:

 ► Prüfung der IKT-Tätigkeiten: 
Änderungsmanagement und IKT-
Sicherheit, die abgeschlossen 
wurden.

 ► Prüfungen zu Dokumenten- und 
Aufzeichnungsmanagement, Rechts-
beratung und Rechtsstreitmanage-
ment, die sich zum Jahresende in 
der Abschlussphase der Berichter-
stattung befanden.

Darüber hinaus führte die interne 
Prüfung des SRB ein Beratungsman-
dat durch, bei dem sie die Leitung des 
SRB bei der Einrichtung des neuen 
internen Kontrollrahmens beriet.

Die Interne Prüfung überwacht die 
Umsetzung der Empfehlungen aus 
ihren Zuverlässigkeitsprüfungen 

im Wege von Folgeprüfungen. Im 
Jahr 2021 umfassten diese Folge-
prüfungen frühere Prüfungen zur 
Abwicklungsplanung, zur Auslage-
rung von Fondsinvestitionen, zur 
Anwerbung und zur Auslagerung 
sowie zum Einsatz von Beratern.

Stand der Empfehlungen der 
Funktion der Internen Prüfung
2021 erteilte der Funktion Interne 
Prüfung 17 neue Empfehlungen, zu 
denen die Leitung Aktionspläne erar-
beitet hat. Unter Einbeziehung der 
Empfehlungen aus Prüfungen vor-
angegangener Jahre blieben 43 Emp-
fehlungen, davon zwei mit kritischer84 
und 15 mit hoher Priorität, zum Jah-
resende weiterhin offen. Von den 
neun nachverfolgten Empfehlungen 
(aus den Prüfungen der Vorjahre) 
wurde eine Empfehlung mit hoher 
Priorität abgeschlossen und acht 
sind in Bearbeitung, wobei einige 
Elemente noch umgesetzt werden 
müssen. Einige der offenen nach-
verfolgten Empfehlungen werden 
im Rahmen anstehender Prüfungen 
überprüft.

In den Empfehlungen mit kritischer 
und hoher Priorität wird die Notwen-
digkeit weiterer Verbesserungen in 
den Bereichen Governance, Planung 
und Überwachung sowie Sicherstel-
lung von Qualität durch Prozesse 
dargelegt.

2.7.2 EXTERNE PRÜFUNG
Der SRB-Jahresabschluss wird jährlich 
extern geprüft. Der Abschlussprü-
fer hat 2021 seinen uneingeschränk-
ten Prüfbericht des Jahresabschlus-
ses 2020 des SRB herausgegeben.
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Darüber hinaus erstattet der Europäi-
sche Rechnungshof (EuRH) in jedem 
Haushaltsjahr Bericht über den Jah-
resabschluss des SRB. Dieser Bericht 
enthält eine Erklärung über die Zuver-
lässigkeit der Rechnungsführung, die 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßig-
keit der der diesem Jahresabschluss 
zugrunde liegenden Vorgänge.

Der EuRH hat 2021 seinen Prüfbe-
richt über den Jahresabschluss des 
SRB für das Haushaltsjahr 2020 ver-
öffentlicht85 und erteilte ein uneinge-
schränktes („sauberes“) Prüfungsur-
teil. In dem Bericht wurde auch dar-
auf hingewiesen, dass der SRB den 
Maßnahmenplan im Zusammenhang 
mit den im Jahr 2020 für den SRB-Jah-
resbericht 2019 erwähnten Bemer-
kungen abgeschlossen hatte.86 Dar-
über hinaus wurden in dem Bericht 
einige Bemerkungen zu den inter-
nen Kontrollen bei den SRF-Anlagen 
gemacht: in Bezug auf den Abschluss 
von Bewertungen zu internen Kont-
rollmaßnahmen zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten bei der beauf-
tragten nationalen Zentralbank und 
die Notwendigkeit, die Anlagerisiko-
managementprozesse zu verstärken, 
sowie die Durchführung der Über-
wachung durch IKT-Instrumente und 
die Nutzung unabhängiger Quellen. 
Diese Empfehlungen wurden seitdem 
unter anderem durch den Abschluss 
eines Vertrags für einen zweiten Anla-
geverwalter, die Entwicklung eines 
IKT-Instruments und die Verbesse-
rung des Zugangs des SRB zu Markt-
daten umgesetzt (weitere Einzelhei-
ten siehe Abschnitt 1.6.2). Ergänzend 
zu diesem Bericht veröffentlichte der 
EuRH im November 2021 auch seinen 
Bericht zu Eventualverbindlichkeiten 
für 202087, in dem festgestellt wurde, 

85 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/
agencies_2020/agencies_2020_en.pdf

86 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
SRB_2019/SRB_2019_EN.pdf

87 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_EN.pdf

88 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
SR21_01/SR_Single_resolution_mechanism_EN.pdf

89 Vollständiges Dokument hier abrufbar: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
SR17_23/SR_SRB-BU_EN.pdf

dass sich der SRB mit den Empfeh-
lungen aus dem vorherigen Bericht 
befasst und zwei neue Empfehlungen 
aufgenommen hatte:

 ► Der SRB sollte eine Methode zur 
Berechnung des potenziellen 
finanziellen Risikos aus Ex-ante-
Beiträgen entwickeln. Dieser Pro-
zess ist noch nicht abgeschlossen.

 ► Der SRB sollte in Zusammenar-
beit mit den nationalen Abwick-
lungsbehörden das Verfahren zur 
Überwachung nationaler Verfah-
ren zu Ex-ante-Beiträgen wieder 
einführen.

Darüber hinaus veröffentlichte der 
EuRH im Jahr 2021 auch den Bericht 
Abwicklungsplanung im SRM88, der auf 
eine frühere Prüfung (Sonderbericht 
des EuRH 23/201789) folgte, aber einen 
breiteren Umfang hatte und Folgen-
des abdeckte: (i) Abwicklungsplanung 
von Banken im Zuständigkeitsbereich 
des SRB; (ii) die Aufsichtsfunktion des 
SRB für LSI; und (iii) Angemessenheit 
des Personals.

Der EuRH gab Empfehlungen in vier 
Bereichen heraus:

 ► Verbesserung der SRM-Strategien. 
Der EuRH stellte fest, dass der SRB 
alle relevanten Strategien ange-
nommen hat, die für die Erstellung 
der Abwicklungspläne erforder-
lich sind, und dass die entwickel-
ten Strategien von zufriedenstel-
lender Qualität waren. Der Bericht 
stellte fest, dass einige Strategie-
Elemente noch entwickelt werden 
müssten. Seit der Durchführung 
der Prüfung hat der SRB jedoch 
weiterhin Strategien im Einklang 
mit dem in den EfB enthaltenen 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/agencies_2020/agencies_2020_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/agencies_2020/agencies_2020_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019/SRB_2019_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019/SRB_2019_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01/SR_Single_resolution_mechanism_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01/SR_Single_resolution_mechanism_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_EN.pdf


Einheitlicher Abwicklungsausschuss I Jahresbericht 202184

Zeitplan entwickelt und wird wei-
terhin angemessene Änderungen 
in die jährlichen Aktualisierun-
gen von Handbüchern und ande-
ren Leitlinien90 aufnehmen (siehe 
Abschnitte 1.3.1 und 1.4.1).

 ► Sicherstellung der rechtzeiti-
gen Annahme vollständig konfor-
mer Abwicklungspläne Der EuRH 
stellte fest, dass sich die Qualität 
der Pläne im Vergleich zur vorheri-
gen Prüfung verbessert hatte, mel-
dete jedoch die mangelnde Einhal-
tung einiger Aspekte des Einheitli-
chen Regelwerks und empfahl die 
Angleichung der Abwicklungspla-
nungstätigkeiten. Seit der Durch-
führung der Prüfung hat der SRB 
aktualisierte Leitlinien für IRT und 
Banken bereitgestellt, und die 
Qualität der Abwicklungspläne 
hat sich im RPC 2020 und 2021 
schrittweise verbessert (siehe 
Abschnitt 1.4.2). Der im Novem-
ber 2019 veröffentlichte Arbeits-
plan 2020 enthielt bereits Bestim-
mungen für einen 12-monati-
gen jährlichen Planungszyklus, 
der 2020 umgesetzt und auch 
an die durch die BRRD2 einge-
führten regulatorischen Ände-
rungen angepasst wurde. Die-
ser 12-monatige RPC wurde ver-
bessert und im Jahr 2021 erneut 
umgesetzt (siehe Abschnitt 1.3.1), 
wodurch sich weiter mit der EuRH-
Empfehlung befasst wird.

 ► Verbesserung der organisatori-
schen Rahmenbedingungen für 
den SRM Der EuRH stellte fest, 
dass die Aufgabenverteilung bei 
den nationalen Abwicklungs-
behörden klarer war und dass 
der SRB seinen Stellenplan wei-
ter erfüllt hatte. Er stellte jedoch 
den zusätzlichen Personalbedarf 
fest, insbesondere bei der Abwick-
lungsplanung und der LSI-Auf-
sicht, dem der SRB zustimmte. 

90 Neben der Aufnahme neuer strategischer Themen aktualisierte der SRB auch interne 
Leitlinien, um potenzielle Unklarheiten zu beseitigen und die weitere Standardisierung 
von Abwicklungsplänen zu fördern. Diese Verbesserungen ergänzen die interne 
Qualitätskontrolle der Pläne durch den SRB.

Der Stellenplan wurde im Mehr-
jahresprogramm 2021-2023 auf-
gestockt, und seit 2020 arbeitet 
der SRB daran, die Einstellung 
zu erhöhen, auch angesichts der 
durch die Covid-19-Pandemie ver-
ursachten Herausforderungen 
im Personalmanagement (siehe 
Abschnitt 2.6 und Anhang VI). Die 
Standardisierung der IRT-Zusam-
mensetzung ist im Gange und wird 
die während des RPC 2021 gewon-
nenen Erkenntnisse nutzen.

 ► Festlegung objektiver und quan-
tifizierter Kriterien für rechtzei-
tige Aufsichtsmaßnahmen (früh-
zeitige Intervention und Kriterien 
für Ausfall oder wahrscheinlichen 
Ausfall). Der SRB akzeptierte diese 
Empfehlung nur teilweise, abhän-
gig von der Genehmigung der 
Empfehlung durch die Kommis-
sion, da der SRB in dieser Ange-
legenheit nur eine technische 
Beratungsfunktion übernehmen 
kann. Im Jahr 2021 traf sich der 
SRB mit der Kommission, die dar-
auf hinwies, dass sie vorerst nicht 
plant, einen Legislativvorschlag 
mit objektiven und quantifizierten 
Schwellenwerten für die Auslö-
sung einer frühzeitigen Interven-
tion und Kriterien für einen Aus-
fall oder einen wahrscheinlichen 
Ausfall vorzulegen.

Der EuRH-Bericht konzentrierte sich 
auf den RPC 2018-2019. Die Covid-
19-Pandemie verzögerte jedoch die 
Fertigstellung und Veröffentlichung. 
Die Aktionspläne zur Umsetzung sei-
ner Empfehlungen waren bereits im 
Arbeitsprogramm des SRB enthalten 
und wurden entweder 2021 abge-
schlossen oder werden in den ersten 
Monaten des Jahres 2022 vollständig 
angegangen, da der RPC 2021 und 
die Erstellungsphase des RPC 2022 
abgeschlossen sind.
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Bewertung der 
Wirksamkeit 
der internen 
KontrollsystemeIII
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3.1. Wirksamkeit 
der internen 
Kontrollsysteme

91 Insbesondere das Statut, Governance-Regelungen, Betrugsbekämpfungsstrategie des SRB 
usw.

Im Jahr 2021 wechselte der SRB von 
einem rein auf Einhaltung basierten 
zu einem grundsatzbasierten System, 
wodurch die verschiedenen SRB-
Teams die notwendige Flexibilität 
erhalten, um sich an ihre spezifischen 
Merkmale und Umstände anzupas-
sen, und gleichzeitig eine robuste 
interne Kontrolle mit einer durchge-
hend konsistenten Bewertung des 
SRB sicherzustellen. Dieser Ansatz 
zielt darauf ab, der Organisation zu 
helfen, ihre Ziele zu erreichen und die 
operative und finanzielle Leistung zu 
erhalten.

Der interne Kontrollrahmen des 
SRB besteht aus 5 Komponenten, 
17 Grundsätzen und Merkmalen, die 
als Handbuch dafür dienen, wie der 
SRB als Organisation geführt werden 
sollte, um die Erreichung seiner Ziele 
mit wirksamer und effizienter Nut-
zung der verfügbaren Ressourcen zu 
maximieren. Die Grundsätze geben 
eine Anleitung zum Aufbau einer soli-
den Struktur der internen Kontrolle 
und sind im internen Kontrollrahmen 
definiert und detailliert.

Abbildung 15: Interner Kontrollrahmen des SRB
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Der interne Kontrollrahmen des SRB 
wurde an den der Kommission ange-
passt, um dem spezifischen Kontroll-
umfeld des SRB gerecht zu werden. 
Dieser Rahmen ergänzt die Haus-
haltsordnung des SRB und andere 
geltende Regeln und Vorschrif-
ten91, um die SRB-Standards an den 

internen Kontrollrahmen der Kom-
mission anzugleichen, der wieder-
 um auf den höchsten internationa-
len Standards basiert, die vom Com-
mittee of Sponsoring Organisations 
of the Treadway Commission Frame-
work (COSO) festgelegt wurden.
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Der SRB führt die Bewertung der 
internen Kontrollen durch kontinuier-
liche Überwachung und spezifische 
regelmäßige Bewertungen durch. 
Die kontinuierliche Überwachung ist 
in die Prozesse integriert und wird in 
Echtzeit auf allen Ebenen der Organi-
sation durchgeführt, sodass die SRB-
Teams rechtzeitig auf sich ändernde 
Bedingungen reagieren und Abwei-
chungen und Mängel korrigieren kön-
nen. Da 2021 ein Übergangsjahr für 

den internen Kontrollrahmen des SRB 
war, basierte die Bewertung der inter-
nen Kontrollen auf den internen Kon-
trollstandards (vorheriger Rahmen) 
und es wurde eine Zuordnung zu den 
neuen internen Kontrollgrundsätzen 
(neuer Rahmen) durchgeführt, um 
die beiden Rahmen zu überbrücken. 
Die Bewertung der internen Kontrol-
len im Jahr 2021 wird der SRB-Leitung 
im März 2022 vorgelegt.
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3.2. Schlussfolgerungen 
aus der Bewertung der 
internen Kontrollen

92 Einheit, die die Beschäftigten misst und die Arbeitsbelastung vergleichbar macht.

In diesem Abschnitt werden die 
Bewertung der bereits oben in den 
Abschnitten 2.7.2 und 3.1 berichteten 
Elemente und die bereits gezogenen 
Teilschlussfolgerungen überprüft. Er 
zieht eine allgemeine Schlussfolge-
rung zur Untermauerung der Zuver-
lässigkeitserklärung und legt fest, ob 
die Erklärung mit Vorbehalten einzu-
schränken ist oder nicht.

Im Jahr 2021 stellte der SRB unge-
fähr 18,7 Vollzeitäquivalente92 für 
Kontrolltätigkeiten bereit (in Höhe 
von 1 371 499 EUR oder 0,01 % des 
Gesamtbudgets des SRB für 2021). 
Diese Tätigkeiten konzentrierten 
sich auf die folgenden Bereiche: zen-
tralisierte Haushaltsführung und 
Beschaffungstätigkeiten, Haushalts- 
und Buchhaltungsdienste sowie 
Finanz- und Überprüfungsprozesse. 
In Anbetracht des positiven Ergeb-
nisses der Ex-ante- und Ex-post-Kon-
trollüberprüfungen, des Fehlens kri-
tischer Empfehlungen aus Prüfun-
gen, des bewährten Rahmens für die 
Verwaltung von Ausnahmen und der 

Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge ist 
das Gesamtgleichgewicht zwischen 
Wirksamkeit, Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit der Kontrollen ange-
messen zufriedenstellend.

Die in den Abschnitten 2.7.2 und 3.1 
gemeldeten Informationen stam-
men aus den Ergebnissen der Über-
wachung durch die Leitung und die 
Abschlussprüfer, basierend auf einer 
systematischen Analyse der ver-
fügbaren Nachweise. Sie unterstüt-
zen uneingeschränkt die Zuverläs-
sigkeitserklärung in Bezug auf die 
bestimmungsgemäße Verwendung 
von Ressourcen und im Einklang mit 
den Grundsätzen der Wirtschaftlich-
keit der Haushaltsführung sowie der 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßig-
keit. Dieser Ansatz vermittelt ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild und bietet ausreichende 
Garantien hinsichtlich der Vollstän-
digkeit und Zuverlässigkeit der Infor-
mationen zu den Kontrollen, die den 
gesamten der Vorsitzenden des SRB 
übertragenen Haushalt abdecken.

IV
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Zuverlässigkeits
erklärung der 
LeitungIV
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4.1. Überprüfung 
der Elemente, die 
die Zuverlässigkeit 
unterstützen
Der SRB führt seine Geschäfte in 
Übereinstimmung mit den geltenden 
Gesetzen und Vorschriften durch, 
arbeitet auf transparente Weise und 
erfüllt ein hohes Maß an professio-
nellen und ethischen Standards. Der 
SRB nahm seinen internen Kontroll-
rahmen auf der Grundlage des Äqui-
valents der Kommission und interna-
tionaler bewährter Verfahren an, um 
die Erreichung seines Ziels und sei-
nes Mandats sicherzustellen.

Einige der Elemente, die die Zuver-
lässigkeit unterstützen, sind in den 
vorangegangenen Abschnitten zu fin-
den, wie z. B. Prüfungsmanagement 
in Abschnitt 2.7, Finanz- und Perso-
nalmanagement in den Abschnit-
ten 2.5 bzw. 2.6, Governance-Aspekte 
in Abschnitt 2.3 sowie Teil III über 
interne Kontrollen. Darüber hinaus 
führten die verschiedenen horizon-
talen Teams des SRB während des 
gesamten Jahres 2021 regelmäßige 
Aufgaben durch, die das Erreichen 
des SRB-Ziels auf die wirksamste, effi-
zienteste und wirtschaftlichste Weise 
unterstützten. Unter anderem unter-
stützten die folgenden Tätigkeiten 
die Zuverlässigkeit im Jahr 2021:

Geheimhaltungsprotokollrahmen 
des SRB
Der Ende 2020 aktualisierte Geheim-
haltungsprotokollrahmen des SRB 
regelt den Zugang zu vertraulichen 
Informationen im Falle möglicher 
Abwicklungsmaßnahmen (siehe wei-
tere Einzelheiten in Abschnitt 1.5.1). 
Im Laufe des Jahres 2021 unternahm 
der SRB mehrere Initiativen, um die 
Mitarbeiter zu informieren und ein 

Bewusstsein für das Protokoll zu 
schaffen.

Datenschutz
Im Jahr 2021 machte der SRB erheb-
liche Fortschritte bei der Verbesse-
rung der Abläufe, Instrumente und 
Kontrollen, die zur Stärkung der Ein-
haltung der Datenschutzvorschrif-
ten innerhalb des EU-Datenschutz-
rahmens erforderlich sind, wobei 
das Mandat und die Mission des SRB 
im Auge behalten wurden. Während 
des gesamten Jahres 2021 beriet die 
Datenschutzstelle des SRB andere 
Einheiten bei einer Vielzahl von The-
men, wie z. B. Fällen im Zusammen-
hang mit der datenschutzkonfor-
men Aufzeichnung von Sitzungen 
mit Fernteilnahme; bot Schulungen 
zu allgemeinen und spezifischen 
Datenschutzthemen wie Standard-
vertragsberatung in Beschaffungsan-
gelegenheiten an und erstellte eine 
Datenschutz-Checkliste für IKT-Pro-
jektinhaber. Zudem intensivierte die 
Datenschutzstelle den Austausch mit 
IKT und der Personalabteilung zu The-
men wie E-Mail-Aufbewahrung, Cloud 
oder Kauf von Online-Instrumenten.

Die Datenschutzstelle entwickelte 
Vorlagen und Leitlinien für alle Ein-
heiten, die Datenschutzerklärungen, 
Einwilligungserklärungen sowie Ver-
anstaltungen und Schulungen orga-
nisieren oder an Beschaffungsverfah-
ren beteiligt sind, mit dem Ziel, die 
Erstellung dieser Dokumente zu ver-
einfachen und zu standardisieren und 
die Einhaltung des Datenschutzrah-
mens durch den SRB sicherzustellen.
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Während des gesamten Jahres 2021 
setzte der SRB seine Zusammen-
arbeit mit anderen EU-Institutio-
nen, -Agenturen und -Einrichtungen 
in Bezug auf den Datenschutz fort, 
um den Austausch von Erfahrungen 

und bewährten Verfahren zu ermög-
lichen. Im Laufe des Jahres hat der 
SRB eine Übersicht über seine Daten-
verarbeitungstätigkeiten erstellt, die 
jährlich durchgeführt werden soll.

Abbildung 16: Datenschutz-Beratungsanfragen nach Themen
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Ethik und Einhaltung
Der SRB genehmigte Ende 2020 
einen neuen Ethik- und Einhal-
tungsrahmen, der im Laufe des Jah-
res 2021 umgesetzt wurde, unter-
stützt durch eine Sensibilisierungs-
kampagne und Schulungen, die vom 
Ethik-Team organisiert wurden. Dar-
über hinaus absolvierten alle Mit-
arbeiter des SRB im Jahr 2021 die 
erste obligatorische Haushaltsfüh-
rung im Rahmen der Berichtspflich-
ten gemäß dem neuen Ethikkodex. 
Im Laufe des Jahres befasste sich 
SRB Compliance mit 355 Ethik- und 

Einhaltungsangelegenheiten, ein-
schließlich vorheriger Genehmi-
gungsanfragen, Erklärungen, Benach-
richtigungen usw. Im Anschluss 
daran veröffentlichte SRB Compli-
ance 150 formelle Stellungnahmen 
(von denen 36 von der Anstellungs-
behörde unterzeichnet werden muss-
ten) zu Tätigkeiten und Veröffentli-
chungen außerhalb oder nach Ver-
lassen des SRB) und acht förmliche 
Antworten im Zusammenhang mit 
komplexen Autorisierungsanfragen.
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Abbildung 17: Anzahl der Einhaltungsberatungsanfragen und herausgegebe-
nen Stellungnahmen nach Thema
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Herausgegebene formelle Stellungnahmen oder Antworten Beratungsanfragen

Darüber hinaus überprüfte SRB Com-
pliance im Laufe des Jahres 61 Erklä-
rungen von SRB-Mitarbeitern, von 
denen die Hälfte Überprüfungen im 
Zusammenhang mit der Einarbeitung 
von Mitarbeitern waren. Die übrigen 
betrafen Fälle von Austritten, von 
denen 13 % mit einer förmlichen Ein-
haltungsstellungnahme abgeschlos-
sen wurden (Anträge gemäß Artikel 16 
des Statuts). Neben der regelmäßi-
gen Unterstützung von Beratungs-
anfragen förderte SRB Compliance 
auch Sensibilisierungskampagnen zu 
bestimmten Themen wie Veröffent-
lichungen, Soziale Medien, Lobby-
ing-Anfragen, Betrugsbekämpfung, 
Umgangston an der Spitze („Tone at 
the Top“), Rekrutierungspanels und 
Vorstellung von neuen Mitarbeitern.

Arbeitsumfeld
Das Arbeitsumfeld stand ganz oben 
auf der Tagesordnung. Um Respekt 
und Würde als einen der Werte der 
Organisation zu fördern, geneh-
migte der SRB 2017 seine Politik zum 
Schutz der Würde der Person und zur 

Verhinderung von psychischer und 
sexueller Belästigung und richtete im 
folgenden Jahr ein Netzwerk von Ver-
trauenspersonen mit einem 2-jähri-
gen Mandat ein. Im Jahr 2021 wählte 
der SRB eine neue Gruppe von Ver-
trauenspersonen aus, die eine spe-
zielle Schulung zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgabe erhalten haben. Paral-
lel dazu wurden die obere und mitt-
lere Leitungsebene zu speziellen Sit-
zungen eingeladen, mehrere Sensibi-
lisierungskampagnen organisiert und 
bis Mai 2021 haben insgesamt rund 
500 Mitarbeiter an Schulungen teil-
genommen. In Bezug auf die Perso-
nalbeziehungen hatte der Personal-
ausschuss des SRB im Jahr 2021 eine 
neue Zusammensetzung, und seine 
Mitglieder trafen sich regelmäßig mit 
der oberen Leitungsebene des SRB, 
was besonders wichtig bei Fragen im 
Zusammenhang mit der Telearbeit 
und der Rückkehr ins Büro im Rah-
men der Covid-19-Umgebung war.
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Sensible Funktionen
Im Jahr 2021 entwickelte der SRB sei-
nen internen Leitfaden zu sensiblen 
Funktionen93, der im Juni in Kraft trat. 
Das Dokument beschrieb die Haupt-
verantwortlichkeiten der Verwaltung 
sensibler Funktionen und gab Leitli-
nien für den Prozess zur Ermittlung 
sowie für die Anwendung der ent-
sprechenden risikomindernden Kon-
trollen. Der SRB startete im vierten 
Quartal 2021 sein erstes jährliches 
Projekt zu sensiblen Funktionen und 
wird 2022 Maßnahmen zur Umset-
zung der damit verbundenen inter-
nen Kontrollen ergreifen.

Risikomanagement
Im Jahr 2021 überprüfte der SRB den 
Status des Maßnahmenplans für 
unternehmerisches Risikomanage-
ment 2020. Nach dieser Überprüfung 
und in Kombination mit der Erfassung 
anderer neu auftretender Unterneh-
mensrisiken hielt es der SRB für not-
wendig, die ursprünglichen Maßnah-
menpläne weiter zu verfolgen, um 
sicherzustellen, dass angemessene 
Minderungsmaßnahmen umgesetzt 
werden, da die acht größten Unter-
nehmensrisiken auch 2021 in Kraft 
blieben. Im Jahr 2022 wird die Einfüh-
rung standardisierter interner Pla-
nungsabläufe als Teil der Entwicklung 
eines Leistungsmanagementsystems 
für den SRB dieses Projekt ergänzen.

Ex-post-Finanzkontrollen
Der SRB hat seine internen Leitli-
nien zu Ex-post-Finanzkontrollen für 
den SRB entwickelt, die im Okto-
ber 2021 in Kraft traten. Das Projekt 
wurde durchgeführt, um die Recht-
mäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit abgeschlossener 
Finanztransaktionen zu überprü-
fen; die Wirksamkeit vorhandener 

93 Sensible Funktionen sind solche, bei denen ein Mitarbeiter, der eine Tätigkeit ausführt, 
über ein Maß an Autonomie und/oder Entscheidungsbefugnis und/oder Einfluss verfügt, 
das ausreicht, um ihm zu ermöglichen, diese Befugnisse, falls er dies wünscht, zum 
persönlichen Vorteil (finanziell oder anderweitig) zu missbrauchen und/oder oder Schaden 
zufügen Gemäß dem internen Kontrollrahmen des SRB sollten die sensiblen Funktionen 
des SRB durch Risikobewertungen identifiziert und aufgezeichnet und auf dem neuesten 
Stand gehalten werden. Der SRB hat daher ein Verzeichnis sensibler Funktionen, stellt 
sicher, dass angemessene und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen vorhanden sind, 
und überwacht das Restrisiko, das der SRB zu tragen bereit ist.

Ex-ante-Finanzkontrollen zu messen; 
die Geschäftsprozesse zu verbessern; 
der Vorsitzenden die Ergebnisse zu 
melden und festgestellte Verstöße, 
die entdeckt wurden, hervorzuheben 
und gegebenenfalls Korrekturmaß-
nahmen vorzuschlagen. Der SRB wird 
das Projekt im ersten Quartal 2022 
abschließen.

Meldung von Ausnahmen
Außergewöhnliche Umstände kön-
nen Entscheidungen auferlegen, die 
eine Abweichung von gesetzlichen 
Anforderungen, etablierten Abläu-
fen und Verfahren darstellen. Solche 
Ausnahmen müssen von der zustän-
digen Verwaltungsebene genehmigt 
werden, bevor die Maßnahme ergrif-
fen wird, wobei die vom Anweisungs-
befugten beschlossene Übertragung 
von Verantwortlichkeiten zu berück-
sichtigen ist. Die Analyse der Aus-
nahmen und Verstöße wurde der 
SRB-Leitung für das Jahr 2021 gemel-
det, einschließlich einer Ermittlung 
von Schwächen der internen Kon-
trollen und der vorgeschlagenen 
Abhilfemaßnahmen.

Zusätzliche Positionen
Im Juni 2021 führte der SRB eine 
regelmäßige Validierung der in ABAC 
(dem Finanzsystem des SRB) gewähr-
ten Benutzerzugriffsrechte durch. Die 
Validierung hat Schwachstellen iden-
tifiziert, für die entsprechende Maß-
nahmenpläne erstellt wurden.

Der SRB berichtete dem Verwaltungs- 
und Haushaltsausschuss des SRB 
über den Stand aller Maßnahmen, 
die ergriffen wurden, um den Emp-
fehlungen des EuRH im Laufe des Jah-
res 2021 nachzukommen.
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Allgemeine Schlussfolgerung
Zusammenfassend hat die Leitung 
hinreichende Gewissheit, dass insge-
samt geeignete Kontrollen vorhanden 
sind und wie vorgesehen funktionie-
ren; Risiken angemessen überwacht 
und gemindert und notwendige Ver-
besserungen und Verstärkungen 

umgesetzt werden. Die Leiter für Risi-
komanagement und interne Kontrol-
len haben ihre Zuverlässigkeitserklä-
rungen und die Vorsitzende hat in 
ihrer Eigenschaft als Anweisungsbe-
fugte die Zuverlässigkeitserklärung 
unterzeichnet.

4.2. Vorbehalte
Nicht zutreffend
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ZuverlässigkeitserklärungV
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5.1. Erklärung der für 
das Risikomanagement 
und die internen 
Kontrollen zuständigen 
Leiter
ERKLÄRUNG DES VERANTWORTLICHEN FÜR DAS RISIKOMANAGEMENT 
UND DIE INTERNE KONTROLLFUNKTION
Ich erkläre, dass ich gemäß dem internen Kontrollrahmen des SRB der Vorsit-
zenden meine Ratschläge und Empfehlungen zum Gesamtzustand der internen 
Kontrolle im SRB gemeldet habe.

Ich bestätige hiermit, dass die Angaben zum Stand der internen Kontrolle in 
diesem Jahresbericht und seinen Anhängen nach meinem besten Wissen rich-
tig und vollständig sind.

Brüssel, 14. März 2022

Andrea Iber

Leiter des Referats 01, Sekretariat des SRB, einschließlich der internen 
Kontrollstelle

ERKLÄRUNG DES VERANTWORTLICHEN ZUR VOLLSTÄNDIGKEIT UND 
VERLÄSSLICHKEIT DER MELDUNG DES MANAGEMENTS ÜBER ERGEBNISSE 
UND ZIELERREICHUNG
Ich bestätige hiermit, dass die Angaben zur Leistungsberichterstattung in die-
sem Jahresbericht und seinen Anhängen nach meinem besten Wissen richtig 
und vollständig sind.

Brüssel, 14. März 2022

Samy Harraz

Leiter des Referats 02, Strategie, Internationale Beziehungen und 
Kommunikation
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5.2. Zuverlässig-
keitserklärung der 
 Vorsitzenden

94 Ein wirklichkeitsgetreues Bild bedeutet in diesem Zusammenhang ein verlässliches, 
vollständiges und korrektes Bild des Zustands des Dienstes.

Ich, die Unterzeichnete, Elke König, Vorsitzende des SRB und Leiterin des 
Einheitlichen Abwicklungsausschusses, erkläre in meiner Eigenschaft als 
Anweisungsbefugte,

dass die Informationen in diesem Bericht ein wirklichkeitsgetreues Bild 
wiedergeben94.

Ich bestätige mit hinreichender Gewähr, dass die Mittel, die für die in diesem 
Bericht beschriebenen Tätigkeiten bereitgestellt wurden, für die vorgesehenen 
Zwecke und entsprechend den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit der Haus-
haltsführung verwendet wurden und dass die eingeführten Kontrollverfahren 
die erforderliche Gewährleistung für die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßig-
keit der zugrunde liegenden Vorgänge bieten.

Diese hinreichende Gewissheit basiert auf meinem eigenen Urteil und den mir 
zur Verfügung stehenden Informationen, darunter die Ergebnisse der Selbstbe-
urteilung und Ex-post-Kontrollen im Berichtsjahr.

Ich versichere, dass ich von keinem Sachverhalt Kenntnis habe, der den Interes-
sen des Einheitlichen Abwicklungsausschusses schaden könnte und in diesem 
Bericht nicht angesprochen wurde.

Brüssel, 18. Mai 2022

Elke König

Vorsitz des Einheitlichen Abwicklungsausschusses
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Anhänge
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Anhang II – Mitglieder 
der Plenarsitzung
Stand: 31. Dezember 2021

Stellung Bezeichnung Behörde

Vorsitzende Elke KÖNIG SRB

Stellvertretender Vorsitzender Jan Reinder DE CARPENTIER SRB

Vollzeit-Mitglied des SRB Sebastiano LAVIOLA SRB

Vollzeit-Mitglied des SRB Jesús SAURINA SALAS SRB

Vollzeit-Mitglied des SRB Boštjan JAZBEC SRB

Vollzeit-Mitglied des SRB Pedro MACHADO SRB

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Jožef BRADEŠKO Slowenien – Banka Slovenije

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Frédéric VISNOVSKY Frankreich – Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Paula CONTHE Spanien – Fondo de Reestructura-

ción Ordenada Bancaria (FROB)

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Steven VANACKERE Belgien – Banque Nationale de 

Belgique

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Michalis STYLIANOU Zypern – Zentralbank Zyperns

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Vasileios MADOUROS Irland – Central Bank of Ireland

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Jokūbas MARKEVIČIUS Litauen – Lietuvos Bankas

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Maria MAVRIDOU Griechenland – Zentralbank 

Griechenlands

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Enzo SERATA Italien – Banca 

d’Italia – Abwicklungsabteilung

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Jeļena ĻEBEDEVA Lettland – Finansu un Kapitala Tir-

gus Komisija

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Romain STROCK Luxemburg – Commission de Sur-

veillance du Secteur Financier

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Nicole STOLK-LUYTEN Niederlande – De Nederlandsche 

Bank

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Júlia ČILLÍKOVÁ Slowakei – Rada pre riešenie krí-

zových situácií

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Aldo GIORDANO Malta – Malta Financial Services 

Authority

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Riin HEINASTE

Estland – Finantsinspektsioon 
(Estnische Finanzaufsichts- und 
Abwicklungsbehörde)

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Kalin HRISTOV Bulgarien – Bulgarische 

Nationalbank

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Eduard MÜLLER Österreich – Österreichische 

Finanzmarktaufsicht

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Tuija TAOS Finnland – Finanssivalvonta

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Roman ŠUBIĆ Kroatien – Kroatische 

Nationalbank
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Stellung Bezeichnung Behörde

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Birgit RODOLPHE

Deutschland — Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin)

Vom teilnehmenden Mitgliedstaat 
benannter Vertreter der NRA Luís Augusto Máximo DOS SANTOS Portugal – Banco de Portugal

Beobachter gemäß Artikel 1.6 
der Geschäftsordnung der 
Plenarsitzung

Petar DZELEPOV Bulgarien – Ausschuss für Finanz-
aufsicht (FSC)

Beobachter gemäß Artikel 1.6 
der Geschäftsordnung der 
Plenarsitzung

Angel ESTRADA
Spanien – Banco de España – 
Spanische präventive 
Abwicklungsbehörde

Beobachter gemäß Artikel 1.6 
der Geschäftsordnung der 
Plenarsitzung

Kerstin AF JOCHNICK Europäische Zentralbank

Beobachter gemäß Artikel 1.6 
der Geschäftsordnung der 
Plenarsitzung

John BERRIGAN
Europäische Kommission – 
GD Finanzstabilität, Finanzdienst-
leistungen und Kapitalmarktunion

Beobachter gemäß Artikel 1.6 
der Geschäftsordnung der 
Plenarsitzung

Francesco MAURO Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde
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Anhang III – 
Schlüsselleistungs indikatoren

# Schwerpunktbereich/Beschreibung des Indikators Ziel Wert 2021

Erreichen der Abwicklungsfähigkeit von SRB-Banken und weniger bedeutenden Instituten

1

Verabschiedung von Abwicklungsplänen und MREL-Zie-
len für SRB-Banken auf der erweiterten Präsidiumssit-
zung und rechtzeitige Lenkung der Abwicklungskollegien 
in Richtung gemeinsamer Entscheidungen

RPC 2021
100 % RPC-
Pläne für 2021 
angenommen1

2
Lieferung der Prioritätsschreiben 2021 an alle SRB-Ban-
ken und Sicherstellung, dass die Prioritätsschreiben 2020 
weiterverfolgt werden

Bis 1. Quartal 
2021 98 % der Banken2

3
Vervollständigung der Heatmap zur Abwicklungsfähigkeit 
für SRB-Banken (nach Prüfung der Selbsteinschätzung 
der Banken)

RPC 2021 100 %

4 Besuche vor Ort vorbereiten und durchführen
≥ 2 Pilotbe-
suchspro-
jekte

13 tiefgehende 
Untersuchungen 
(„Deep Dives“), 
7 Besuche von 
Banken

5
Bewertung der von den nationalen Abwicklungsbehörden 
eingereichten Entwürfe von Abwicklungsbeschlüssen für 
LSI in ihrem unmittelbaren Zuständigkeitsbereich.

100 % 100 %3

Förderung eines robusten Abwicklungsrahmens

6

Entwicklung weiterer MREL-Strategieaktualisierungen 
zum M-MDA-Berücksichtigungsfähigkeitsrahmen, IPU 
und das Modell „Keine Schlechterstellung von Gläubi-
gern“ („No creditor worse off“)

Bis 1. Quartal 
2021 100 %4

7 Bereitstellung von Leitlinien für Banken zur Schätzung des 
Liquiditäts- und Finanzierungsbedarfs im Abwicklungsfall

Bis 1. Quartal 
2021 100 %

8
Durchführung von Qualitätssicherung für die Abwick-
lungspläne der SRB-Banken (Aufnahmelandfälle sind 
ausgeschlossen)

100 % 100 %

9

Vertretung des SRB und aktive Teilnahme an allen Sitzun-
gen des Europäischen Parlaments, des Rates, der Kom-
mission und der Unterstrukturen des Rats für Finanz-
marktstabilität, zu denen der SRB eingeladen oder Mit-
glied ist

100 % 
Teilnahme 100 %

10
Aushandlung von gemeinsamen Absichtserklärungen mit 
den Aufsichts- und Abwicklungsbehörden von Nicht-Mit-
gliedstaaten der Bankenunion (und des EZB-SSM)

90 % 90 %5

11

Aushandlung neuer Kooperationsvereinbarungen und 
Zugang zu bestehenden Vereinbarungen in Bezug auf glo-
bal systemrelevante Banken, für die der SRB die Aufnah-
melandbehörde ist

100 % 100 %

12
Angebot von abwicklungsbezogenen Schulungen 
für SRB-Mitarbeiter und/oder Mitarbeiter nationaler 
Abwicklungsbehörden

> 15 Schu-
lungskurse 43

Wirksames Krisenmanagement

13 Bereitstellung der vorbereitenden Schritte und Arbeitsab-
läufe der Abwicklungsinstrumente außer Bail-in-Projekt 100 % 100 %

14

Probeläufe durchführen, um die Zusammenarbeit mit 
Behörden außerhalb der Bankenunion innerhalb von 
Abwicklungskollegien und gemeinsame Absichtserklä-
rungen mit Behörden von Drittländern zu testen, und 
gewonnene Erkenntnisse in das SRB-Krisenhandbuch 
integrieren

2 Projekte 1 Projekt6
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# Schwerpunktbereich/Beschreibung des Indikators Ziel Wert 2021

Operationalisierung des SRF

15
Berechnung der Beiträge für 2021, indem zwei neue Mit-
gliedstaaten in den Ex-ante-Beitragszyklus des SRB aufge-
nommen werden

100 % 100 %

16 Umsetzung des Anlageplans 2021 und Erstellung des 
Plans 2022 100 % 100 %

17
Vervollständigung der Rückzahlungsberechnungsme-
thode, um den Grundsatz der steuerlichen Neutralität bei 
der Verwendung der Letztsicherung zu gewährleisten

100 % 100 %

Die SRB als eine Organisation

18 Umsetzung des IKT-Programms für 2021 100 % 90,05 %

19 Die Organisation kann vollständig über Telearbeit betrie-
ben werden 100 % 100 %

20
Umsetzung des Kommunikationsarbeitsprogramms 2021, 
einschließlich der Einführung einer neuen Website und 
der Entwicklung des SRM-Kommunikationsforums

100 % 97 %

21 Stellenplan 2021 erfüllt oder durch Auswahlverfahren 
abgedeckt

Bis 3. Quar-
tal 2021 99 %

22

Schaffung und Umsetzung eines strategischen Umfelds 
und operativer Leitlinien für die Laufbahnentwicklung des 
SRB (einschließlich Mitarbeiterbindung und -mobilität) im 
Einklang mit bewährten Verfahren anderer EU-Agenturen

Bis 4. Quar-
tal 2021 60 %7

23
Verbesserung der Haushaltsausführungsrate von Jahr zu 
Jahr (in Verpflichtungsermächtigungen und ausgenom-
men Kapitel 32 „SRB-Notfälle“)

5 % 3 %

Legende
Übertroffen Erreicht Teilweise 

erreicht Im Gange
Einige Fort-
schritte 
erforderlich

Erhebliche 
Fortschritte 
erforderlich

1 Die Mehrheit der Abwicklungspläne wurde planmäßig angenommen, mit einigen 
Ausnahmen aufgrund von Fusionen und Krisenfällen.

2 Zwei Aufnahmeland-Fälle wurden später im Jahr 2021 weiterverfolgt.

3 Der SRB bewertete alle Abwicklungspläne in Bezug auf LSI, die von den nationalen 
Abwicklungsbehörden eingereicht wurden, und deckte 93 % der LSI im Anwendungsbereich 
ab.

4 Nicht alle Strategien wurden im 1. Quartal veröffentlicht, aber alle wesentlichen Strategien 
für den RPC wurden innerhalb des erwarteten Zeitplans veröffentlicht

5 Der SRB einigte sich mit dem EZB-SSM auf die gemeinsame Vorlage, und die SRB-
Präsidiumssitzung und das Aufsichtsgremium der EZB genehmigten sie. Länderspezifische 
Verhandlungen wurden aufgenommen und die Unterzeichner auf technischer Ebene 
einigten sich weitgehend auf die Vorlage.

6 Der SRB koordinierte nur einen vollständigen Probelauf; nichtsdestotrotz führte der SRF 
auch Teilprojekte im Zusammenhang mit der Operationalisierung der gemeinsamen 
Letztsicherung durch, und der SRB nahm an der Trilateral Principal Level Exercise teil und 
gewann daraus Erkenntnisse. Auch wenn hier weniger Probeläufe als geplant stattfanden, 
sind die für Erkenntnisse interessanten Bereiche nach Ansicht des SRB ausreichend 
ausgelotet worden.

7 Dieser Schlüsselleistungsindikator umfasst verschiedene Arbeitsabläufe der 
Personalstrategie, für Einzelheiten siehe Abschnitt 2.6
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Anhang IV – 
Jahresbericht über 
den Zugang der 
Öffentlichkeit zu 
Dokumenten im 
Jahr 2020
Beim SRB gingen 33 Erstanträge und 
15 Zweitanträge zu Dokumenten des 
SRB ein. Mehrere Anträge betrafen 
den Beschluss des SRB zur Abwick-
lung der Banco Popular Español, S.A. 
Darüber hinaus hatte eine hohe Zahl 
an Anträgen dieselben Dokumente 
zum Gegenstand.

In einigen Fällen betrafen die Anträge 
Dokumente, die es nicht gab bzw. die 
nicht im Besitz des SRB waren. In sol-
chen Fällen hat der SRB die Antrag-
steller entsprechend informiert. In 
der Mehrheit dieser Fälle gewährte 
der SRB teilweisen Zugang zu den 
angeforderten Dokumenten, da er 
der Ansicht war, dass die vollständige 
Offenlegung die nach Artikel 4 der 
Transparenzverordnung geschützten 
Interessen beeinträchtigt hätte.

Der SRB stützte seine Entscheidun-
gen über einen teilweisen Zugang 
und/oder eine Verweigerung der 
Offenlegung auf die folgenden in 
der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 

vorgesehenen Ausnahmen für die 
Offenlegung von Dokumenten:

 ► Schutz des öffentlichen Interesses 
im Hinblick auf die Finanz-, Wäh-
rungs- oder Wirtschaftspolitik der 
EU oder eines Mitgliedstaats (Arti-
kel 4 Absatz 1 Buchstabe a vierter 
Gedankenstrich);

 ► Schutz der Privatsphäre und der 
Integrität des Einzelnen (Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe b);

 ► Schutz der geschäftlichen Interes-
sen einer natürlichen oder juristi-
schen Person, einschließlich des 
geistigen Eigentums (Artikel 4 
Absatz 2 erster Gedankenstrich);

 ► Schutz von Gerichtsverfahren 
und der Rechtsberatung (Artikel 4 
Absatz 2 zweiter Gedankenstrich);

 ► der Schutz des Zwecks von Inspek-
tions-, Untersuchungs- und Audit-
tätigkeiten (Artikel 4 Absatz 2 drit-
ter Gedankenstrich); und

 ► Schutz des Entscheidungsprozes-
ses (Artikel 4 Absatz 3).
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Anhang VI – Stellenplan 2021 
und zusätzliche Informationen 
zum Personalmanagement
STELLENPLAN 2021

Laufbahn und 
Besoldungs-

gruppe

2020 2021

Stellenplan im 
verabschiedeten 

EU-Haushaltsplan

Tatsächlicher 
Personalbestand 

zu Jahresende

Stellenplan im 
verabschiedeten 

EU-Haushaltsplan

Tatsächlicher 
Personalbestand 

zu Jahresende

AD 16 0 0 0 0

AD 15 0 0 0 0

AD 14 0 0 0 0

AD 13 6 0 6 0

AD 12 9 4 9 5

AD 11 13 6 13 9

AD 10 17 8 17 7

AD 9 55 28 55 34

AD 8 65 55 75 59

AD 7 65 50 70 52

AD 6 66 87 80 83

AD 5 29 65 45 53

AD insgesamt 325 303 370 302

AST 11 0 0 0 0

AST 10 0 0 0 0

AST 9 0 0 0 0

AST 8 0 0 0 0

AST 7 0 0 0 0

AST 6 1 0 2 0

AST 5 7 3 7 9

AST 4 24 18 28 20

AST 3 14 21 10 14

AST 2 3 3 4 3

AST 1 2 0 0 0

AST insgesamt 51 45 51 46

AST/SC 6 0 0 0 0

AST/SC 5 0 0 0 0

AST/SC 4 0 0 0 0

AST/SC 3 12 0 12 2

AST/SC 2 9 11 9 11

AST/SC 1 3 13 8 10

AST/SC insgesamt 24 24 29 23

Gesamtbetrag 400 372 450 371

SNE 35 19 35 22
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ANZAHL DER MITARBEITER NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT STAND ENDE 2021
Staatsangehörigkeit Anzahl Anteil am Gesamthaushalt

Belgien 43 11,59 %

Bulgarien 12 3,23 %

Tschechien 3 0,81 %

Dänemark 1 0,27 %

Deutschland 28 7,55 %

Estland 0 0,00 %

Irland 9 2,43 %

Griechenland 43 11,59 %

Spanien 41 11,05 %

Frankreich 33 8,89 %

Kroatien 6 1,62 %

Italien 57 15,36 %

Zypern 2 0,54 %

Lettland 3 0,81 %

Litauen 4 1,08 %

Luxemburg 1 0,27 %

Ungarn 4 1,08 %

Malta 2 0,54 %

Niederlande 5 1,35 %

Österreich 5 1,35 %

Polen 20 5,39 %

Portugal 5 1,35 %

Rumänien 28 7,55 %

Slowenien 4 1,08 %

Slowakei 4 1,08 %

Finnland 2 0,54 %

Schweden 2 0,54 %

Vereinigtes Königreich 4 1,08 %

Gesamt 371 100 %

ANZAHL DER MITARBEITER NACH GESCHLECHT STAND ENDE 2021
Geschlecht Anzahl Anteil am Gesamthaushalt

Frauen 165 44,47 %

Männer 206 55,53 %

Gesamt 371 100 %
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Anhang VII – Jahresabschluss
VERMÖGENSÜBERSICHT 2021
(EUR)

Beschreibung 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung

ANLAGEVERMÖGEN 14 373 369 250,69 11 231 385 307,80 3 141 983 942,89

Immaterielle Anlagewerte 8 585 445,17 7 008 189,64 1 577 255,53

Sachanlagen 1 599 396,64 2 399 131,80 -799 735,16

Zur Veräußerung verfügbare Finanzanlagen 
(langfristig) 14 363 184 408,88 11 221 977 986,36 3 141 206 422,52

Langfristige Vorfinanzierung 0,00 0,00 0,00

Langfristige Forderungen 0,00 0,00 0,00

UMLAUFVERMÖGEN 37 975 084 508,81 31 036 674 424,39 6 938 410 084,42

Zur Veräußerung verfügbare Finanzanlagen 
(kurzfristig) 2 453 455 434,78 2 345 078 671,17 108 376 763,61

Kurzfristige Vorfinanzierung 0,00 0,00 0,00

Kurzfristige Forderungen 26 499 222,91 21 720 867,72 4 778 355,19

Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente 35 495 129 851,12 28 669 874 885,50 6 825 254 965,62

SUMME DER VERMÖGENSWERTE 52 348 453 759,50 42 268 059 732,19 10 080 394 027,31

NETTOVERMÖGEN 46 724 079 638,02 37 632 689 691,28 9 091 389 946,74

Kumulierte Reserven 37 332 689 883,45 29 042 778 346,02 8 289 911 537,43

Wirtschaftliches Ergebnis des Haushaltsjah-
res (Fonds) 9 280 335 236,06 8 326 063 675,62 954 271 560,44

Wirtschaftliches Ergebnis des Haushaltsjah-
res (Verwaltung) 0,00 0,00 0,00

Zum beizulegenden Zeitwert angesetzte 
Rücklagen nach Neubewertung 111 843 641,69 265 857 734,64 -154 014 092,95

Nettovermögen aus versicherungsmathe-
matischen Gewinnen/Verlusten -789 123,18 -2 010 065,00 1 220 941,82

LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 5 601 197 086,68 4 620 854 078,24 980 343 008,44

Rückstellungen für Risiken und 
Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00

Personalaufwendungen 14 418 705,63 14 148 937,00 269 768,63

Langfristige Verbindlichkeiten aus SRB-spe-
zifischen Aktivitäten (IPC) 5 513 103 530,10 4 509 398 953,49 1 003 704 576,61

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 73 674 850,95 97 306 187,75 -23 631 336,80

KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 23 177 034,80 14 515 962,67 8 661 072,13

Rückstellungen für Risiken und Verbindlich-
keiten (kurzfristig) 242 750,00 651 600,00 -408 850,00

Abrechnungsverbindlichkeiten 22 934 284,80 13 864 362,67 9 069 922,13

RESERVEN UND VERBINDLICHKEITEN 
INSGESAMT 52 348 453 759,50 42 268 059 732,19 10 080 394 027,31
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ERGEBNISRECHNUNG
(EUR)

STEUERKURS 2021 2020 Veränderung

OPERATIVE EINNAHMEN 9 488 377 014,93 8 496 060 308,93 992 316 706,00

Einnahmen ohne Leistungsaustausch aus 
Fonds-Beiträgen 9 405 085 229,96 8 413 791 184,74 991 294 045,22

Sonstige Einnahmen ohne Leistungsaus-
tausch aus Verwaltungsbeiträgen 83 284 927,00 82 268 256,16 1 016 670,84

Sonstige operative Einnahmen mit 
Leistungsaustausch 6 857,97 804,48 6 053,49

Einnahmen aus Verwaltungstätigkeiten mit 
Leistungsaustausch 0,00 63,55 -63,55

OPERATIVE AUSGABEN -80 987 348,65 -69 000 721,47 -11 986 627,18

Betriebsaufwand -5 231 546,37 -2 902 858,06 -2 328 688,31

Verwaltungsaufwendungen -75 755 802,28 -66 097 863,41 -9 657 938,87

ÜBERSCHUSS/(FEHLBETRAG) AUS OPERATI-
VEN TÄTIGKEITEN 9 407 389 666,28 8 427 059 587,46 980 330 078,82

Finanzerträge 31 102 073,53 20 460 840,19 10 641 233,34

Finanzaufwendungen -156 233 135,28 -108 812 291,03 -47 420 844,25

Bewegung bei Leistungen nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses (Renten und 
Übergangsgeld)

-1 923 368,47 -12 644 461,00 10 721 092,53

ÜBERSCHUSS/(FEHLBETRAG) AUS 
GEWÖHNLICHER TÄTIGKEIT 9 280 335 236,06 8 326 063 675,62 954 271 560,44

Außerordentliche Gewinne 0,00 0,00 0,00

Außerordentliche Verluste 0,00 0,00 0,00

ÜBERSCHUSS/(FEHLBETRAG) AUS AUSSER-
ORDENTLICHEN POSITIONEN 0,00 0,00 0,00

JAHRESERGEBNIS 9 280 335 236,06 8 326 063 675,62 954 271 560,44
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Anhang VIII – 2021 eingeleitete 
Beschaffungsverfahren

Arten der 2021 eingeleiteten Beschaffungsverfahren Anzahl
Aufträge von sehr geringem Wert, Verhandlungsverfahren (1 001,01-15 000,00) 13
Aufträge von geringem oder mittlerem Wert, Verhandlungsverfahren (15 000,01 < 139 000,00) –
Offenes Verfahren (≥139 000,00) 1
Nicht offenes Verfahren (≥139 000,00) –
Besonderes Verhandlungsverfahren 15
Wettbewerbsverfahren mit Verhandlung –
Wiedereröffnete Verfahren gemäß den SRB-spezifischen & interinstitutionellen Rahmenverträgen 5
Ausnahme vom Beschaffungsverfahren –

OFFENES VERFAHREN (≥139 000,00)

Vertrag Nr. Gegenstand Stand Vergebene 
Obergrenze

OP/1/2021 Erbringung von Rechtsberatung In Bearbeitung –

BESONDERE VERHANDLUNGSVERFAHREN (ARTIKEL 11)

Vertrag Nr. Gegenstand Rechtsgrundlage Status Vergebene 
Obergrenze

NEG/1/2021 Anmietung zusätzlicher 
Büroräume

Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 g SRB-Haus-
haltsordnung

Vergeben 16 000 000,00

NEG/11/2021
Professionelle juristische 
Dienstleistungen in Bezug auf 
Rechtsstreitigkeiten

Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 h SRB-Haus-
haltsordnung

Vergeben 100 000,00

NEG/14/2021
Professionelle juristische 
Dienstleistungen in Bezug auf 
Rechtsstreitigkeiten

Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 h SRB-Haus-
haltsordnung

Vergeben 8 000,00

NEG/17/2021
Professionelle juristische 
Dienstleistungen in Bezug auf 
Rechtsstreitigkeiten

Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 h SRB-Haus-
haltsordnung

Vergeben 600 000,00

NEG/18/2021
Professionelle juristische 
Dienstleistungen in Bezug auf 
Rechtsstreitigkeiten

Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 h SRB-Haus-
haltsordnung

Vergeben 600 000,00

NEG/19/2021
Professionelle juristische 
Dienstleistungen in Bezug auf 
Rechtsstreitigkeiten

Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 h SRB-Haus-
haltsordnung

Vergeben 300 000,00

NEG/2/2021 Juristische Dienstleistungen in 
Bezug auf Rechtsstreitigkeiten

Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 h SRB-Haus-
haltsordnung

Vergeben 44 000,00

NEG/24/2021 Internetverbindung
Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 l SRB-Haus-
haltsordnung

Vergeben 59 732,00

NEG/25/2021 Bereitstellung von Invoke-
Lizenzsoftware und -diensten

Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 b ii und iii 
SRB-Haushaltsordnung

In 
Bearbeitung –

NEG/27/2021

Bereitstellung von Rechts-
beratung für vorge-
richtliche Verfahren in 
Personalangelegenheiten

Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 h SRB-Haus-
haltsordnung

Vergeben 30 000,00

NEG/28/2021
Bereitstellung juristischer 
Dienstleistungen für vorge-
richtliche Verfahren

Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 h SRB-Haus-
haltsordnung

Vergeben 890 000,00

NEG/3/2021 Juristische Dienstleistungen in 
Bezug auf Rechtsstreitigkeiten

Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 h SRB-Haus-
haltsordnung

Vergeben 15 000,00
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Vertrag Nr. Gegenstand Rechtsgrundlage Status Vergebene 
Obergrenze

NEG/34/2021 Juristische Dienstleistungen in 
Bezug auf Rechtsstreitigkeiten

Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 h SRB-Haus-
haltsordnung

Vergeben 70 000,00

NEG/5/2021 Abonnement der Financial 
Times 2021-2024

Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 b SRB-Haus-
haltsordnung

Vergeben 236 985,00

NEG/7/2021 Vorgerichtliche Verfahren
Artikel 83; Anhang I, 
Punkt 11 1 h SRB-Haus-
haltsordnung

Vergeben 880 000,00

WIEDERERÖFFNETE WETTBEWERBSVERFAHREN GEMÄSS SRB-RAHMENVEREINBARUNGEN

Vertrag Nr. Gegenstand Stand Vergebene 
Obergrenze

SRB/OP/1/2018 - SC2 Sicherheit – Finanziell Vergeben 500 000,00
SRB/OP/5/2017 - SC10 Sicherheiten Vergeben 1 200 000,00
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Anhang IX – Glossar
Abwicklungseinheit Eine Abwicklungseinheit ist eine in der Europäischen Union niedergelassene und von 

der Abwicklungsbehörde als eine Einheit identifizierte Einheit, für die der Abwick-
lungsplan Abwicklungsmaßnahmen vorsieht.

Bail-in Gemäß Definition in Artikel 3 Absatz 33 SRM-Verordnung.

Bericht über den 
Fortschritt bei der 
Abwicklungsfähigkeit

Ein Dokument, das die Fortschritte widerspiegelt, die die Banken bei der Beseitigung 
von Hindernissen auf der Grundlage des Arbeitsprogramms zur Abwicklungsfähig-
keit erzielt haben. Der Bericht sollte: (i) ausreichende Angaben zu den Leistungen 
der Banken im Vergleich zu den Etappenzielen machen; und (ii) die IRT dabei unter-
stützen, die Abwicklungsfähigkeitsbewertung am Ende jedes Abwicklungsplanungs-
zyklus zu aktualisieren.

Bevorzugte 
Abwicklungsstrategie

Gemäß Definition in Artikel 2 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1075.

Bewertung 1 Bewertung 1 ist die Bewertung, die gemäß Artikel 20 Absatz 5 Buchstabe a SRM-Ver-
ordnung erforderlich ist, um zu beurteilen, ob die Bedingungen für eine Abwicklung 
oder für eine Herabschreibung oder Umwandlung von Kapitalinstrumenten erfüllt 
sind.

Bewertung 2 Bewertung 2 informiert über den Beschluss über die zu ergreifende angemessene 
Abwicklungsmaßnahme und, abhängig von dieser Maßnahme, über die Beschlüsse 
über das Ausmaß der Annullierung oder Verwässerung von Eigentumstiteln; das 
Ausmaß der Herabschreibung oder Umwandlung relevanter Kapitalinstrumente 
und berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten; die zu übertragenden Vermögens-
werte, Rechte, Verbindlichkeiten oder Eigentumstitel; und den Wert einer zu zahlen-
den Gegenleistung. Es stellt ferner sicher, dass alle Verluste bei den Vermögenswer-
ten der Einheit vollständig erfasst werden. Bewertung 2 sollte eine Einschätzung der 
Behandlung enthalten, die jede Klasse von Anteilseignern und Gläubigern erwartet 
hätte, wenn ein Unternehmen im Rahmen eines regulären Insolvenzverfahrens auf-
gelöst werden würde.

Bewertung 3 Bewertung 3 zielt darauf ab, festzustellen, ob Anteilseigner und Gläubiger besser 
behandelt worden wären, wenn das in Abwicklung befindliche Institut in ein regu-
läres Insolvenzverfahren eingetreten wäre. Mit anderen Worten, Bewertung 3 soll 
jeden möglichen Verstoß gegen das NCWO-Prinzip bewerten.

Brückeninstitut Gemäß Definition in Artikel 3 Absatz 31 SRM-Verordnung.

Drittland Ein Land außerhalb der EU.

Geschäftsreorganisa-
tionsplan

Die Restrukturierung nach dem Bail-in sollte durch die Umsetzung eines Geschäfts-
reorganisationsplans erreicht werden. Gegebenenfalls sollten solche Pläne mit dem 
Restrukturierungsplan vereinbar sein, den das Unternehmen der Kommission nach 
dem Rahmen für staatliche Beihilfen der Union vorlegen muss. Insbesondere sollte 
der Plan neben Maßnahmen zur Wiederherstellung der langfristigen Wirtschaftlich-
keit des Unternehmens Maßnahmen zur Begrenzung der Beihilfe zur Mindestlasten-
teilung und Maßnahmen zur Begrenzung von Wettbewerbsverzerrungen umfassen 
(Artikel 27 Absatz 16 SRM-Verordnung und Artikel 52 Absatz 12 und 13 BRRD).

Interne Abwicklungs-
teams (IRT)

Die Teams erstellen die Abwicklungspläne für Banken, die der Zuständigkeit des SRB 
unterliegen. Die internen Abwicklungsteams bestehen aus Sachverständigen des 
SRB und der betroffenen nationalen Abwicklungsbehörden.

Keine Schlechterstel-
lung von Gläubigern 
(„No creditor worse 
off“, NCWO)

Der Grundsatz „Keine Schlechterstellung von Gläubigern“ („No creditor worse off“, 
NCWO) besagt, dass kein Gläubiger eines Instituts im Abwicklungsfall größere Ver-
luste erleiden sollte, als er in einem normalen Insolvenzverfahren erlitten hätte.

Kritische Finanz-
marktinfrastruktur 
(FMI-Dienste)

Zahlungs-, Clearing-, Abwicklungs- oder Verwahrungsdienste, die von einer FMI oder 
einem Vermittler erbracht werden und für die Aufrechterhaltung einer oder mehre-
rer kritischer Funktionen erforderlich sind.
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Kritische Funktionen Tätigkeiten, Dienstleistungen oder Vorgänge, deren Einstellung aufgrund der Größe, 
des Marktanteils, der externen und internen Verflechtung, der Komplexität oder der 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten wahrscheinlich zu einer Beendigung von Diens-
ten, die für die Realwirtschaft von wesentlicher Bedeutung sind, oder zu einer Stö-
rung der Finanzstabilität eines Instituts oder einer Gruppe führt, insbesondere im 
Hinblick auf die Substituierbarkeit dieser Tätigkeiten, Dienste oder Vorgänge.

Offenes Bank-Bail-in Gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a SRM-Verordnung.

Unternehmensveräu-
ßerung

Gemäß Definition in Artikel 3 Absatz 1 Ziffer 30 SRM-Verordnung.

Verfahren bei wesent-
lichen Hindernissen

Das in Artikel 10 der SRM-Verordnung beschriebene Verfahren.

Zentrale Gegen-
partei (central 
counterparty – CCP):

An einem Markt oder mehreren Märkten aktive Schaltstelle zwischen den Geschäfts-
partnern bei Handelsgeschäften, die gegenüber jedem Verkäufer als Käufer und 
gegenüberjedem Käufer als Verkäufer fungiert und damit die Erfüllung offener Kon-
trakte garantiert.



DIE EU KONTAKTIEREN

Besuch
In der Europäischen Union gibt es Hunderte von „Europa Direkt“-Zentren. Ein Büro 
in Ihrer Nähe können Sie online finden (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-
us_de).

Per Telefon oder schriftlich
Der Europa-Direkt-Dienst beantwortet Ihre Fragen zur Europäischen Union. 
Kontaktieren Sie Europa Direkt
—  über die gebührenfreie Rufnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (manche 

Telefondienstanbieter berechnen allerdings Gebühren),
— über die Standardrufnummer: +32 22999696,
—  über das folgende Kontaktformular: european-union.europa.eu/contact-eu/write-

us_de.

INFORMATIONEN ÜBER DIE EU

Im Internet
Auf dem Europa-Portal finden Sie Informationen über die Europäische Union in allen 
Amtssprachen (european-union.europa.eu).

EU-Veröffentlichungen
Sie können EU-Veröffentlichungen einsehen oder bestellen unter op.europa.eu/de/
publications. Wünschen Sie mehrere Exemplare einer kostenlosen Veröffentlichung, 
wenden Sie sich an Europa Direkt oder das Dokumentationszentrum in Ihrer Nähe 
(european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_de).

Informationen zum EU-Recht
Informationen zum EU-Recht, darunter alle EU-Rechtsvorschriften seit 1951 in 
sämtlichen Amtssprachen, finden Sie in EUR-Lex (eur-lex.europa.eu).

Offene Daten der EU
Das Portal data.europa.eu bietet Zugang zu offenen Datensätzen der Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU. Die Datensätze können zu gewerblichen 
und nicht gewerblichen Zwecken kostenfrei heruntergeladen werden. Über dieses 
Portal ist auch eine Fülle von Datensätzen aus den europäischen Ländern abrufbar.

https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_de
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_de
https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_de
https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_de
https://european-union.europa.eu/index_de
https://op.europa.eu/de/publications
https://op.europa.eu/de/publications
https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_de
https://eur-lex.europa.eu/
https://data.europa.eu/de
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